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 Gesetzentwurf
 der Bundesregierung

 Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen
 und Beamten in den Ländern (Beamtenstatusgesetz – BeamtStG)

 A.  Problem und Ziel

 Aufgrund  des  Gesetzes  zur  Änderung  des  Grundgesetzes  (GG)  vom  28.  August
 2006  (BGBl.  I  S.  2034)  ist  die  Rahmenkompetenz  des  Bundes  zum  Erlass  des
 Beamtenrechtsrahmengesetzes  (BRRG)  entfallen.  Die  Länder  waren  bisher  auf-
 grund  der  Rahmenkompetenz  des  Bundes  nach  Artikel  75  Abs.  1  Satz  1  Nr.  1
 GG  verpflichtet,  ihre  Landesbeamtengesetze  an  den  Vorgaben  des  BRRG  auszu-
 richten.

 An  die  Stelle  der  bisherigen  Rahmengesetzgebung  für  die  allgemeinen  Rechts-
 verhältnisse  der  Landes-  und  Kommunalbediensteten  tritt  eine  konkurrierende
 Gesetzgebungsbefugnis  des  Bundes.  Nach  Artikel  74  Abs.  1  Nr.  27  GG  hat  der
 Bund  nunmehr  die  Kompetenz  zur  Regelung  der  Statusrechte  und  -pflichten  der
 Angehörigen  des  öffentlichen  Dienstes  der  Länder,  Gemeinden  und  anderen
 Körperschaften  des  öffentlichen  Rechts,  die  in  einem  Dienst-  und  Treuever-
 hältnis  stehen,  mit  Ausnahme  der  Laufbahnen,  Besoldung  und  Versorgung.  Die
 hiernach zu erlassenden Gesetze bedürfen der Zustimmung des Bundesrates.

 Der  Gesetzentwurf  nutzt  die  Kompetenz  des  Bundes  und  regelt  einheitlich  das
 Statusrecht  für  Landesbeamtinnen,  Landesbeamte,  Kommunalbeamtinnen  und
 Kommunalbeamte.  Zielrichtung  des  Gesetzes  ist  die  Festlegung  der  beamten-
 rechtlichen  Grundstrukturen  zur  Gewährleistung  der  erforderlichen  Einheitlich-
 keit  des  Dienstrechts  insbesondere  zur  Sicherstellung  von  Mobilität  der  Beam-
 tinnen  und  Beamten  bei  Dienstherrnwechsel.  Mit  dem  Beamtenstatusgesetz
 werden  die  Voraussetzungen  für  ein  modernes  und  einheitliches  Personal-
 management  in  der  öffentlichen  Verwaltung  geschaffen  durch  klare  Strukturen
 und  den  Abbau  von  bürokratischen  Hemmnissen.  Durch  Artikel  33  Abs.  5  GG
 wird  die  im  Bundesstaat  notwendige  Einheitlichkeit  des  öffentlichen  Dienstes
 gewährleistet.

 Recht,  das  als  Bundesrecht  erlassen  worden  ist,  aber  wegen  der  Aufhebung  des
 Artikels  75  GG  nicht  mehr  als  Bundesrecht  erlassen  werden  könnte,  gilt  nach
 Artikel  125a  GG  als  Bundesrecht  fort.  Ausgehend  von  der  neuen  konkurrieren-
 den  Gesetzgebungskompetenz  ersetzt  der  Gesetzentwurf  das  nach  Artikel  75
 GG  erlassene  BRRG.  Daher  wird  das  Beamtenrechtsrahmengesetz  mit  Inkraft-
 treten  des  Beamtenstatusgesetzes  weitgehend  aufgehoben.  Kapitel  II  und  §  135
 BRRG  bleiben  zunächst  bestehen.  Diese  Vorschriften  betreffen  die  einheitlich
 und  unmittelbar  geltenden  Vorschriften  des  BRRG,  die  für  die  Länder  bereits
 weitgehend,  aber  noch  nicht  vollständig  im  Beamtenstatusgesetz  enthalten  sind



Drucksache 16/4027 – 2 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode
und  für  den  Bund  bis  zur  Novellierung  des  Bundesbeamtengesetzes  bzw.  für  die
 Länder bis zum Erlass eigener Vorschriften weitergelten.

 Dies  gilt  auch  für  §  135  BRRG  für  die  öffentlich-rechtlichen  Religionsgesell-
 schaften,  da  eine  entsprechende  Regelung  nicht  mehr  im  Beamtenstatusgesetz
 enthalten ist.

 B.  Lösung

 Vorgesehen  sind  eine  Vereinheitlichung  und  Modernisierung  der  statusrechtli-
 chen  Grundstrukturen,  um  die  Mobilität  insbesondere  bei  Dienstherrnwechsel
 zu gewährleisten. Dazu gehören:

 –  Wesen,  Voraussetzungen,  Rechtsform  der  Begründung,  Arten,  Dauer  sowie
 Nichtigkeits- und Rücknahmegründe des Beamtenverhältnisses,

 –  Abordnungen  und  Versetzungen  der  Beamtinnen  und  Beamten  zwischen  den
 Ländern  und  zwischen  dem  Bund  und  den  Ländern,  Zuweisung  einer  Tätig-
 keit  bei  anderen  Einrichtungen  und  länderübergreifende  Umbildung  von
 Körperschaften,

 –  Voraussetzungen und Formen der Beendigung des Beamtenverhältnisses,

 –  statusprägende  Pflichten  der  Beamtinnen  und  Beamten  und  Folgen  der  Nicht-
 erfüllung,

 –  wesentliche Rechte der Beamtinnen und Beamten,

 –  Bestimmung der Dienstherrnfähigkeit,

 –  Spannungs- und Verteidigungsfall und

 –  Verwendungen im Ausland.

 Zur  Berücksichtigung  ihrer  regionalen  Besonderheiten  werden  den  Ländern
 Gestaltungsspielräume eingeräumt.

 C.  Alternativen

 Keine

 D.  Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

 1.  Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

 Der  Gesetzentwurf  wird  keine  Mehrausgaben  für  die  öffentlichen  Haushalte  der
 Länder  und  Kommunen  verursachen.  Für  den  Bundeshaushalt  entstehen  keine
 Mehrausgaben,  da  das  Gesetz  nicht  für  den  öffentlichen  Dienst  des  Bundes  gilt.

 Der  Umfang  der  statusrechtlichen  Regelungen  wird  nicht  erweitert,  sondern  auf
 das  notwendige  Maß  zur  Erhaltung  der  Einheitlichkeit  des  Dienstrechts  redu-
 ziert.  Die  Reform  des  Statusrechts  wird  keine  zusätzlichen  Finanzmittel  erfor-
 dern.

 2.  Vollzugsaufwand

 Der  Gesetzentwurf  löst  keinen  unmittelbaren  Umsetzungsbedarf  in  den  Ländern
 aus,  da  die  Regelungen  unmittelbar  geltendes  Recht  beinhalten.  Der  notwendige
 Anpassungsbedarf  in  den  Ländern  kann  im  Rahmen  anstehender  Änderungen
 erfolgen, so dass kein Mehraufwand entsteht.



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 3 – Drucksache 16/4027
E.  Sonstige Kosten

 Der  Wirtschaft,  insbesondere  den  mittelständischen  Unternehmen,  entstehen
 keine zusätzlichen Kosten.

 Von  der  vorgesehenen  Neuordnung  des  Dienstrechts  dürften  keine  wesentlichen
 Änderungen  von  Angebots-  und  Nachfragestrukturen  ausgehen,  die  Auswirkun-
 gen  auf  Einzelpreise  und  Preisniveau,  insbesondere  auf  das  Verbraucherpreis-
 niveau, haben könnten.
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Anlage 1
 Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen
 und Beamten in den Ländern (Beamtenstatusgesetz – BeamtStG)

 Vom …
 Der  Bundestag  hat  mit  Zustimmung  des  Bundesrates  das
 folgende Gesetz beschlossen:

 I n h a l t s ü b e r s i c h t

 Abschnitt 1

 Allgemeine Vorschriften

 §  1  Geltungsbereich

 §  2  Dienstherrnfähigkeit

 Abschnitt 2

 Beamtenverhältnis

 §  3  Beamtenverhältnis

 §  4  Arten des Beamtenverhältnisses

 §  5  Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte

 §  6  Beamtenverhältnis auf Zeit

 §  7  Voraussetzungen für das Beamtenverhältnis

 §  8  Ernennung

 §  9  Kriterien der Ernennung

 §  10  Voraussetzung für die Ernennung auf Lebenszeit

 §  11  Nichtigkeit der Ernennung

 §  12  Rücknahme der Ernennung

 Abschnitt 3

 Landesübergreifender Wechsel und Wechsel
 in die Bundesverwaltung

 §  13  Grundsatz

 §  14  Abordnung

 §  15  Versetzung

 §  16  Umbildung einer Körperschaft

 §  17  Rechtsfolgen der Umbildung

 §  18  Rechtsstellung der Beamtinnen und Beamten

 §  19  Rechtsstellung  der  Versorgungsempfängerinnen  und
 Versorgungsempfänger

 §  20  Verteilung der Versorgungslasten

 Abschnitt 4

 Zuweisung einer Tätigkeit
 bei anderen Einrichtungen

 §  21  Zuweisung

 Abschnitt 5

 Beendigung des Beamtenverhältnisses

 §  22  Beendigungsgründe

 §  23  Entlassung kraft Gesetzes

 §  24  Entlassung durch Verwaltungsakt

 §  25  Verlust der Beamtenrechte

 §  26  Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze

 §  27  Dienstunfähigkeit

 §  28  Begrenzte Dienstfähigkeit

 §  29  Ruhestand bei Beamtenverhältnis auf Probe

 §  30  Wiederherstellung der Dienstfähigkeit

 §  31  Einstweiliger Ruhestand

 §  32  Einstweiliger  Ruhestand  bei  Umbildung  und  Auf-
 lösung von Behörden

 §  33  Wartezeit

 Abschnitt 6

 Rechtliche Stellung im Beamtenverhältnis

 §  34  Grundpflichten

 §  35  Wahrnehmung der Aufgaben, Verhalten

 §  36  Weisungsgebundenheit

 §  37  Verantwortung für die Rechtmäßigkeit

 §  38  Verschwiegenheitspflicht

 §  39  Diensteid

 §  40  Verbot der Führung der Dienstgeschäfte

 §  41  Nebentätigkeit

 §  42  Tätigkeit  nach  Beendigung  des  Beamtenverhält-
 nisses

 §  43  Verbot  der  Annahme  von  Belohnungen,  Geschenken
 und sonstigen Vorteilen

 §  44  Teilzeitbeschäftigung

 §  45  Erholungsurlaub

 §  46  Fürsorge

 §  47  Mutterschutz und Elternzeit

 §  48  Nichterfüllung von Pflichten

 §  49  Pflicht zum Schadensersatz

 §  50  Übermittlungen bei Strafverfahren

 §  51  Personalakte

 §  52  Personalvertretung

 §  53  Mitgliedschaft  in  Gewerkschaften  und  Berufsver-
 bänden

 §  54  Beteiligung der Spitzenorganisationen
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Abschnitt 7

 Rechtsweg

 §  55  Verwaltungsrechtsweg

 §  56  Revision

 Abschnitt 8

 Spannungs- und Verteidigungsfall

 §  57  Anwendungsbereich

 §  58  Dienstleistung im Verteidigungsfall

 §  59  Aufschub der Entlassung und des Ruhestands

 §  60  Erneute  Berufung  von  Ruhestandsbeamtinnen  und
 Ruhestandsbeamten

 §  61  Verpflichtung  zur  Gemeinschaftsunterkunft  und
 Mehrarbeit

 Abschnitt 9

 Sonderregelungen für Verwendungen im Ausland

 §  62  Verwendungen im Ausland

 Abschnitt 10

 Schlussvorschriften

 §  63  Folgeänderungen

 §  64  Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 Abschnitt 1

 Allgemeine Vorschriften

 §  1
 Geltungsbereich

 Dieses  Gesetz  regelt  das  Statusrecht  der  Beamtinnen  und
 Beamten  der  Länder,  Gemeinden  und  Gemeindeverbände
 sowie  der  sonstigen  der  Aufsicht  eines  Landes  unterstehen-
 den  Körperschaften,  Anstalten  und  Stiftungen  des  öffent-
 lichen Rechts.

 §  2
 Dienstherrnfähigkeit

 Das Recht, Beamtinnen und Beamte zu haben, besitzen

 1.  Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände,

 2.  sonstige  Körperschaften,  Anstalten  und  Stiftungen  des
 öffentlichen  Rechts,  die  dieses  Recht  im  Zeitpunkt  des
 lnkrafttretens  dieses  Gesetzes  besitzen  oder  denen  es
 durch  ein  Landesgesetz  oder  auf  Grund  eines  Landes-
 gesetzes verliehen wird.

 Abschnitt 2

 Beamtenverhältnis

 §  3
 Beamtenverhältnis

 (1)  Beamtinnen  und  Beamte  stehen  zu  ihrem  Dienstherrn
 in  einem  öffentlich-rechtlichen  Dienst-  und  Treueverhältnis
 (Beamtenverhältnis).

 (2)  Die  Berufung  in  das  Beamtenverhältnis  ist  nur  zuläs-
 sig zur Wahrnehmung

 1.  hoheitsrechtlicher Aufgaben oder

 2.  solcher  Aufgaben,  die  aus  Gründen  der  Sicherung  des
 Staates  oder  des  öffentlichen  Lebens  nicht  ausschließlich
 Personen  übertragen  werden  dürfen,  die  in  einem  privat-
 rechtlichen Arbeitsverhältnis stehen.

 §  4
 Arten des Beamtenverhältnisses

 In das Beamtenverhältnis darf nur berufen werden

 1.  auf  Lebenszeit,  wenn  eine  dauernde  Verwendung  erfol-
 gen soll,

 2.  auf Zeit, wenn

 a)  eine  Verwendung  auf  bestimmte  Dauer  erfolgen  soll
 oder

 b)  ein  Amt  mit  leitender  Funktion  zunächst  auf  bestimm-
 te Zeit übertragen werden soll,

 3.  auf Probe, wenn

 a)  zur späteren Verwendung auf Lebenszeit oder

 b)  zur  Übertragung  eines  Amts  mit  leitender  Funktion
 eine Probezeit zurückzulegen ist oder

 4.  auf Widerruf, wenn

 a)  ein Vorbereitungsdienst abzuleisten ist oder

 b)  nur  vorübergehend  hoheitliche  Aufgaben  wahrge-
 nommen werden sollen.

 Das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit bildet die Regel.

 §  5
 Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte

 (1)  Als  Ehrenbeamtin  oder  Ehrenbeamter  kann  berufen
 werden,  wer  hoheitliche  Aufgaben  unentgeltlich  wahrneh-
 men soll.

 (2)  Die  Rechtsverhältnisse  der  Ehrenbeamtinnen  und
 Ehrenbeamten  können  durch  Landesrecht  abweichend  von
 den  für  Beamtinnen  und  Beamte  allgemein  geltenden  Vor-
 schriften  geregelt  werden,  soweit  es  deren  besondere  Rechts-
 stellung erfordert.

 (3)  Ein  Ehrenbeamtenverhältnis  kann  nicht  in  ein  Beam-
 tenverhältnis  anderer  Art,  ein  solches  Beamtenverhältnis
 nicht in ein Ehrenbeamtenverhältnis umgewandelt werden.

 §  6
 Beamtenverhältnis auf Zeit

 Für  die  Rechtsverhältnisse  der  Beamtinnen  auf  Zeit  und
 Beamten  auf  Zeit  gelten  die  Vorschriften  für  Beamtinnen  auf
 Lebenszeit  und  Beamte  auf  Lebenszeit  entsprechend,  soweit
 durch Landesrecht nichts anderes bestimmt ist.

 §  7
 Voraussetzungen

 für das Beamtenverhältnis

 (1)  In  das  Beamtenverhältnis  darf  nur  berufen  werden,
 wer

 1.  Deutsche  oder  Deutscher  im  Sinne  des  Artikels  116  des
 Grundgesetzes ist oder die Staatsangehörigkeit
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a)  eines  anderen  Mitgliedstaates  der  Europäischen
 Union oder

 b)  eines  anderen  Vertragsstaates  des  Abkommens  über
 den Europäischen Wirtschaftsraum oder

 c)  eines  Drittstaates,  dem  Deutschland  und  die  Euro-
 päische  Union  vertraglich  einen  entsprechenden
 Anspruch  auf  Anerkennung  von  Berufsqualifika-
 tionen eingeräumt haben,

 besitzt,

 2.  die  Gewähr  dafür  bietet,  jederzeit  für  die  freiheitliche
 demokratische  Grundordnung  im  Sinne  des  Grund-
 gesetzes einzutreten, und

 3.  die  nach  Landesrecht  vorgeschriebene  Befähigung  be-
 sitzt.

 (2)  Wenn  die  Aufgaben  es  erfordern,  darf  nur  eine  Deut-
 sche  oder  ein  Deutscher  im  Sinne  des  Artikels  116  des
 Grundgesetzes in ein Beamtenverhältnis berufen werden.

 (3)  Ausnahmen  von  Absatz  1  Nr.  1  und  Abs.  2  können  nur
 zugelassen werden, wenn

 1.  für  die  Gewinnung  der  Beamtin  oder  des  Beamten  ein
 dringendes dienstliches Interesse besteht oder

 2.  bei  der  Berufung  von  Hochschullehrerinnen  und  Hoch-
 schullehrern  und  anderen  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbei-
 tern  des  wissenschaftlichen  und  künstlerischen  Personals
 in  das  Beamtenverhältnis  andere  wichtige  Gründe  vor-
 liegen.

 §  8
 Ernennung

 (1) Einer Ernennung bedarf es zur

 1.  Begründung des Beamtenverhältnisses,

 2.  Umwandlung  des  Beamtenverhältnisses  in  ein  solches
 anderer Art (§  4),

 3.  Verleihung  eines  anderen  Amts  mit  anderem  Grundgehalt
 oder

 4.  Verleihung  eines  anderen  Amts  mit  anderer  Amtsbe-
 zeichnung, soweit das Landesrecht dies bestimmt.

 (2)  Die  Ernennung  erfolgt  durch  Aushändigung  einer  Er-
 nennungsurkunde. In der Urkunde müssen enthalten sein

 1.  bei  der  Begründung  des  Beamtenverhältnisses  die  Worte
 „unter  Berufung  in  das  Beamtenverhältnis“  mit  dem  die
 Art  des  Beamtenverhältnisses  bestimmenden  Zusatz  „auf
 Lebenszeit“,  „auf  Probe“,  „auf  Widerruf“,  „als  Ehrenbe-
 amtin“  oder  „als  Ehrenbeamter“  oder  „auf  Zeit“  mit  der
 Angabe der Zeitdauer der Berufung,

 2.  bei  der  Umwandlung  des  Beamtenverhältnisses  in  ein
 solches  anderer  Art  die  diese  Art  bestimmenden  Worte
 nach Nummer 1 und

 3.  bei der Verleihung eines Amts die Amtsbezeichnung.

 (3)  Mit  der  Begründung  eines  Beamtenverhältnisses  auf
 Probe,  auf  Lebenszeit  und  auf  Zeit  wird  gleichzeitig  ein  Amt
 verliehen.

 (4)  Eine  Ernennung  auf  einen  zurückliegenden  Zeitpunkt
 ist unzulässig und insoweit unwirksam.

 §  9
 Kriterien der Ernennung

 Ernennungen  sind  nach  Eignung,  Befähigung  und  fach-
 licher  Leistung  ohne  Rücksicht  auf  Geschlecht,  Abstam-
 mung,  Rasse  oder  ethnische  Herkunft,  Behinderung,  Reli-
 gion  oder  Weltanschauung,  politische  Anschauungen,
 Herkunft,  Beziehungen  oder  sexuelle  Identität  vorzuneh-
 men.

 §  10
 Voraussetzung

 für die Ernennung auf Lebenszeit

 Die  Ernennung  zur  Beamtin  auf  Lebenszeit  oder  zum
 Beamten  auf  Lebenszeit  ist  nur  zulässig,  wenn  die  Beamtin
 oder  der  Beamte  sich  in  einer  Probezeit  von  mindestens
 sechs  Monaten  und  höchstens  fünf  Jahren  bewährt  hat.  Von
 der  Mindestprobezeit  können  durch  Landesrecht  Aus-
 nahmen bestimmt werden.

 §  11
 Nichtigkeit der Ernennung

 (1) Die Ernennung ist nichtig, wenn sie

 1.  nicht  der  in  §  8  Abs.  2  vorgeschriebenen  Form  entspricht,

 2.  von  einer  sachlich  unzuständigen  Behörde  ausgespro-
 chen wurde oder

 3.  zum Zeitpunkt der Ernennung

 a)  nach  §  7  Abs.  1  Nr.  1  keine  Ernennung  erfolgen
 durfte,

 b)  nicht  die  Fähigkeit  zur  Bekleidung  öffentlicher  Ämter
 vorlag oder

 c)  eine ihr zugrunde liegende Wahl unwirksam ist.

 (2)  Die  Ernennung  ist  von  Anfang  an  als  wirksam  anzu-
 sehen, wenn

 1.  im  Fall  des  Absatzes  1  Nr.  1  aus  der  Urkunde  oder  aus
 dem  Akteninhalt  eindeutig  hervorgeht,  dass  die  für  die
 Ernennung  zuständige  Stelle  ein  bestimmtes  Beamten-
 verhältnis  begründen  oder  ein  bestehendes  Beamten-
 verhältnis  in  ein  solches  anderer  Art  umwandeln  wollte,
 für  das  die  sonstigen  Voraussetzungen  vorliegen,  und  die
 für  die  Ernennung  zuständige  Stelle  die  Wirksamkeit
 schriftlich  bestätigt.  Das  Gleiche  gilt,  wenn  die  Angabe
 der  Zeitdauer  fehlt,  durch  Landesrecht  aber  die  Zeitdauer
 bestimmt ist,

 2.  im  Fall  des  Absatzes  1  Nr.  2  die  sachlich  zuständige
 Behörde die Ernennung bestätigt oder

 3.  im  Fall  des  Absatzes  1  Nr.  3  Buchstabe  a  eine  Ausnahme
 nach §  7 Abs.  3 zugelassen war.

 §  12
 Rücknahme der Ernennung

 (1)  Die  Ernennung  ist  mit  Wirkung  für  die  Vergangenheit
 zurückzunehmen, wenn

 1.  sie  durch  Zwang,  arglistige  Täuschung  oder  Bestechung
 herbeigeführt wurde,

 2.  nicht  bekannt  war,  dass  die  ernannte  Person  wegen  eines
 Verbrechens  oder  Vergehens  rechtskräftig  zu  einer  Strafe
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verurteilt  war  oder  wird,  das  sie  für  die  Berufung  in  das
 Beamtenverhältnis  nach  §  8  Abs.  1  Nr.  1  als  unwürdig  er-
 scheinen lässt,

 3.  die  Ernennung  nach  §  7  Abs.  2  nicht  erfolgen  durfte  und
 eine  Ausnahme  nach  §  7  Abs.  3  nicht  zugelassen  war  und
 die Ausnahme nicht nachträglich erteilt wird oder

 4.  eine  durch  Landesrecht  vorgeschriebene  Mitwirkung
 einer  unabhängigen  Stelle  oder  einer  Aufsichtsbehörde
 unterblieben ist und nicht nachgeholt wurde.

 (2)  Die  Ernennung  soll  zurückgenommen  werden,  wenn
 nicht  bekannt  war,  dass  gegen  die  ernannte  Person  in  einem
 Disziplinarverfahren  auf  Entfernung  aus  dem  Beamten-
 verhältnis  oder  auf  Aberkennung  des  Ruhegehalts  erkannt
 worden  war.  Dies  gilt  auch,  wenn  die  Entscheidung  gegen
 eine  Beamtin  oder  einen  Beamten  der  Europäischen  Ge-
 meinschaften  oder  eines  Staates  nach  §  7  Abs.  1  Nr.  1  ergan-
 gen ist.

 Abschnitt 3

 Landesübergreifender Wechsel und Wechsel
 in die Bundesverwaltung

 §  13
 Grundsatz

 Die  Vorschriften  des  nachfolgenden  Abschnitts  gelten  nur
 bei  landesübergreifender  Abordnung,  Versetzung  und  Um-
 bildung  von  Körperschaften  sowie  bei  einer  Abordnung  oder
 Versetzung aus einem Land in die Bundesverwaltung.

 §  14
 Abordnung

 (1)  Beamtinnen  und  Beamte  können  aus  dienstlichen
 Gründen  vorübergehend  ganz  oder  teilweise  zu  einer  dem
 übertragenen  Amt  entsprechenden  Tätigkeit  in  den  Bereich
 eines  Dienstherrn  eines  anderen  Landes  oder  des  Bundes  ab-
 geordnet werden.

 (2)  Aus  dienstlichen  Gründen  ist  eine  Abordnung  vorü-
 bergehend  ganz  oder  teilweise  auch  zu  einer  nicht  dem  Amt
 entsprechenden  Tätigkeit  zulässig,  wenn  der  Beamtin  oder
 dem  Beamten  die  Wahrnehmung  der  neuen  Tätigkeit  auf
 Grund  der  Vorbildung  oder  Berufsausbildung  zuzumuten  ist.
 Dabei  ist  auch  die  Abordnung  zu  einer  Tätigkeit,  die  nicht
 einem Amt mit demselben Grundgehalt entspricht, zulässig.

 (3)  Die  Abordnung  bedarf  der  Zustimmung  der  Beamtin
 oder  des  Beamten.  Abweichend  von  Satz  1  ist  die  Abord-
 nung  auch  ohne  Zustimmung  zulässig,  wenn  die  neue  Tätig-
 keit  zuzumuten  ist  und  einem  Amt  mit  demselben  Grund-
 gehalt  entspricht  und  die  Abordnung  die  Dauer  von  fünf
 Jahren nicht übersteigt.

 (4)  Die  Abordnung  wird  von  dem  abgebenden  im  Einver-
 ständnis  mit  dem  aufnehmenden  Dienstherrn  verfügt.  Soweit
 zwischen  den  Dienstherren  nichts  anderes  vereinbart  ist,  sind
 die  für  den  Bereich  des  aufnehmenden  Dienstherrn  gelten-
 den  Vorschriften  über  die  Pflichten  und  Rechte  der  Beamtin-
 nen  und  Beamten  mit  Ausnahme  der  Regelungen  über
 Diensteid,  Amtsbezeichnung,  Zahlung  von  Bezügen,  Kran-
 kenfürsorgeleistungen  und  Versorgung  entsprechend  anzu-
 wenden.  Die  Verpflichtung  zur  Bezahlung  hat  auch  der
 Dienstherr, zu dem die Abordnung erfolgt ist.

 §  15
 Versetzung

 (1)  Beamtinnen  und  Beamte  können  auf  Antrag  oder  aus
 dienstlichen  Gründen  in  den  Bereich  eines  Dienstherrn  eines
 anderen  Landes  oder  des  Bundes  in  ein  Amt  einer  Laufbahn
 versetzt werden, für die sie die Befähigung besitzen.

 (2)  Eine  Versetzung  bedarf  der  Zustimmung  der  Beamtin
 oder  des  Beamten.  Abweichend  von  Satz  1  ist  die  Verset-
 zung  auch  ohne  Zustimmung  zulässig,  wenn  das  neue  Amt
 mit  mindestens  demselben  Grundgehalt  verbunden  ist  wie
 das  bisherige  Amt.  Stellenzulagen  gelten  hierbei  nicht  als
 Bestandteile des Grundgehalts.

 (3)  Die  Versetzung  wird  von  dem  abgebenden  im  Einver-
 ständnis  mit  dem  aufnehmenden  Dienstherrn  verfügt.  Das
 Beamtenverhältnis  wird  mit  dem  neuen  Dienstherrn  fortge-
 setzt.

 §  16
 Umbildung einer Körperschaft

 (1)  Beamtinnen  und  Beamte  einer  juristischen  Person  des
 öffentlichen  Rechts  mit  Dienstherrnfähigkeit  (Körper-
 schaft),  die  vollständig  in  eine  andere  Körperschaft  einge-
 gliedert  wird,  treten  mit  der  Umbildung  kraft  Gesetzes  in  den
 Dienst der aufnehmenden Körperschaft über.

 (2)  Die  Beamtinnen  und  Beamten  einer  Körperschaft,  die
 vollständig  in  mehrere  andere  Körperschaften  eingegliedert
 wird,  sind  anteilig  in  den  Dienst  der  aufnehmenden  Körper-
 schaften  zu  übernehmen.  Die  beteiligten  Körperschaften
 haben  innerhalb  einer  Frist  von  sechs  Monaten  nach  der  Um-
 bildung  im  Einvernehmen  miteinander  zu  bestimmen,  von
 welchen  Körperschaften  die  einzelnen  Beamtinnen  und  Be-
 amten  zu  übernehmen  sind.  Solange  eine  Beamtin  oder  ein
 Beamter  nicht  übernommen  ist,  haften  alle  aufnehmenden
 Körperschaften  für  die  ihr  oder  ihm  zustehenden  Bezüge  als
 Gesamtschuldner.

 (3)  Die  Beamtinnen  und  Beamten  einer  Körperschaft,  die
 teilweise  in  eine  oder  mehrere  andere  Körperschaften  einge-
 gliedert  wird,  sind  zu  einem  verhältnismäßigen  Teil,  bei
 mehreren  Körperschaften  anteilig,  in  den  Dienst  der  aufneh-
 menden  Körperschaften  zu  übernehmen.  Absatz  2  Satz  2  ist
 entsprechend anzuwenden.

 (4)  Die  Absätze  1  bis  3  gelten  entsprechend,  wenn  eine
 Körperschaft  mit  einer  oder  mehreren  anderen  Körperschaf-
 ten  zu  einer  neuen  Körperschaft  zusammengeschlossen
 wird,  wenn  ein  oder  mehrere  Teile  verschiedener  Körper-
 schaften  zu  einem  oder  mehreren  neuen  Teilen  einer  Körper-
 schaft  zusammengeschlossen  werden,  wenn  aus  einer  Kör-
 perschaft  oder  aus  TeiIen  einer  Körperschaft  eine  oder
 mehrere  neue  Körperschaften  gebildet  werden,  oder  wenn
 Aufgaben  einer  Körperschaft  vollständig  oder  teilweise  auf
 eine oder mehrere andere Körperschaften übergehen.

 §  17
 Rechtsfolgen der Umbildung

 (1)  Tritt  eine  Beamtin  oder  ein  Beamter  auf  Grund  des
 §  16  Abs.  1  kraft  Gesetzes  in  den  Dienst  einer  anderen  Kör-
 perschaft  über  oder  wird  sie  oder  er  auf  Grund  des  §  16
 Abs.  2  oder  3  von  einer  anderen  Körperschaft  übernommen,



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 11 – Drucksache 16/4027
wird  das  Beamtenverhältnis  mit  dem  neuen  Dienstherrn  fort-
 gesetzt.

 (2)  Im  Fall  des  §  16  Abs.  1  ist  der  Beamtin  oder  dem  Be-
 amten  von  der  aufnehmenden  oder  neuen  Körperschaft  die
 Fortsetzung  des  Beamtenverhältnisses  schriftlich  zu  bestäti-
 gen.

 (3)  In  den  Fällen  des  §  16  Abs.  2  und  3  wird  die  Übernah-
 me  von  der  Körperschaft  verfügt,  in  deren  Dienst  die  Beam-
 tin  oder  der  Beamte  treten  soll.  Die  Verfügung  wird  mit  der
 Zustellung  an  die  Beamtin  oder  den  Beamten  wirksam.  Die
 Beamtin  oder  der  Beamte  ist  verpflichtet,  der  Übernahme-
 verfügung  Folge  zu  leisten.  Kommt  die  Beamtin  oder  der
 Beamte  der  Verpflichtung  nicht  nach,  ist  sie  oder  er  zu  ent-
 lassen.

 (4)  Die  Absätze  1  bis  3  gelten  entsprechend  in  den  Fällen
 des §  16 Abs.  4.

 §  18
 Rechtsstellung der Beamtinnen

 und Beamten

 (1)  Beamtinnen  und  Beamten,  die  nach  §  16  in  den  Dienst
 einer  anderen  Körperschaft  kraft  Gesetzes  übertreten  oder
 übernommen  werden,  soll  ein  gleich  zu  bewertendes  Amt
 übertragen  werden,  das  ihrem  bisherigen  Amt  nach  Bedeu-
 tung  und  Inhalt  ohne  Rücksicht  auf  Dienststellung  und
 Dienstalter  entspricht.  Wenn  eine  dem  bisherigen  Amt  ent-
 sprechende  Verwendung  nicht  möglich  ist,  kann  ihnen  auch
 ein  anderes  Amt  mit  geringerem  Grundgehalt  übertragen
 werden.  Das  Grundgehalt  muss  mindestens  dem  des  Amtes
 entsprechen, das die Beamtinnen und Beamten vor dem bis-
 herigen  Amt  innehatten.  In  diesem  Fall  dürfen  sie  neben  der
 neuen  Amtsbezeichnung  die  des  früheren  Amtes  mit  dem
 Zusatz „außer Dienst“ („a.  D.“) führen.

 (2)  Die  aufnehmende  oder  neue  Körperschaft  kann,  wenn
 die  Zahl  der  bei  ihr  nach  der  Umbildung  vorhandenen  Beam-
 tinnen  und  Beamten  den  tatsächlichen  Bedarf  übersteigt,
 innerhalb  einer  Frist,  deren  Bestimmung  dem  Landesrecht
 vorbehalten  bleibt,  Beamtinnen  und  Beamte  im  Beamten-
 verhältnis  auf  Lebenszeit  oder  auf  Zeit  in  den  einstweiligen
 Ruhestand  versetzen,  wenn  deren  Aufgabengebiet  von  der
 Umbildung  berührt  wurde.  Bei  Beamtinnen  auf  Zeit  und
 Beamten  auf  Zeit,  die  nach  Satz  1  in  den  einstweiligen
 Ruhestand  versetzt  sind,  endet  der  einstweilige  Ruhestand
 mit  Ablauf  der  Amtszeit;  sie  gelten  in  diesem  Zeitpunkt  als
 dauernd  in  den  Ruhestand  versetzt,  wenn  sie  bei  Verbleiben
 im  Amt  mit  Ablauf  der  Amtszeit  in  den  Ruhestand  getreten
 wären.

 §  19
 Rechtsstellung der Versorgungsempfängerinnen

 und Versorgungsempfänger

 (1)  Die  Vorschriften  des  §  16  Abs.  1  und  2  und  des  §  17
 gelten  entsprechend  für  die  im  Zeitpunkt  der  Umbildung  bei
 der  abgebenden  Körperschaft  vorhandenen  Versorgungs-
 empfängerinnen und Versorgungsempfänger.

 (2)  In  den  Fällen  des  §  16  Abs.  3  bleiben  die  Ansprüche
 der  im  Zeitpunkt  der  Umbildung  vorhandenen  Versorgungs-
 empfängerinnen  und  Versorgungsempfänger  gegenüber  der
 abgebenden Körperschaft bestehen.

 (3)  Die  Absätze  1  und  2  gelten  entsprechend  in  den  Fällen
 des §  16 Abs.  4.

 §  20
 Verteilung der Versorgungslasten

 Wird  eine  Beamtin  oder  ein  Beamter  in  den  Dienst  eines
 anderen  Dienstherrn  übernommen  und  stimmen  beide
 Dienstherren  der  Übernahme  vorher  zu,  tragen  der  auf-
 nehmende  und  der  abgebende  Dienstherr  bei  Eintritt  des  Ver-
 sorgungsfalls die Versorgungsbezüge anteilig.

 Abschnitt 4

 Zuweisung einer Tätigkeit bei anderen Einrichtungen

 §  21
 Zuweisung

 (1)  Beamtinnen  und  Beamten  kann  mit  ihrer  Zustimmung
 vorübergehend  ganz  oder  teilweise  eine  ihrem  Amt  entspre-
 chende Tätigkeit zugewiesen werden

 1.  bei  einer  öffentlichen  Einrichtung  ohne  Dienstherrn-
 eigenschaft  im  dienstlichen  oder  öffentlichen  Interesse
 oder

 2.  bei  einer  anderen  Einrichtung,  wenn  öffentliche  Interes-
 sen es erfordern.

 (2)  Beamtinnen  und  Beamten  einer  Dienststelle,  die  ganz
 oder  teilweise  in  eine  öffentlich-rechtlich  organisierte  Ein-
 richtung  ohne  Dienstherrneigenschaft  oder  eine  privatrecht-
 lich  organisierte  Einrichtung  der  öffentlichen  Hand  umge-
 wandelt  wird,  kann  auch  ohne  ihre  Zustimmung  ganz  oder
 teilweise  eine  ihrem  Amt  entsprechende  Tätigkeit  bei  dieser
 Einrichtung  zugewiesen  werden,  wenn  öffentliche  Interes-
 sen es erfordern.

 (3)  Die  Rechtsstellung  der  Beamtinnen  und  Beamten
 bleibt unberührt.

 Abschnitt 5

 Beendigung des Beamtenverhältnisses

 §  22
 Beendigungsgründe

 Das Beamtenverhältnis endet durch

 1.  Entlassung,

 2.  Verlust der Beamtenrechte,

 3.  Entfernung  aus  dem  Beamtenverhältnis  nach  den  Diszi-
 plinargesetzen oder

 4.  Eintritt oder Versetzung in den Ruhestand.

 §  23
 Entlassung kraft Gesetzes

 (1) Beamtinnen und Beamte sind entlassen, wenn

 1.  die  Voraussetzungen  des  §  7  Abs.  1  Nr.  1  nicht  mehr  vor-
 liegen oder

 2.  sie  die  Altersgrenze  erreichen  und  das  Beamtenverhältnis
 nicht durch Eintritt in den Ruhestand endet.

 (2)  Die  Beamtin  oder  der  Beamte  ist  entlassen,  wenn  ein
 öffentlich-rechtliches  Dienst-  oder  Amtsverhältnis  zu  einem
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anderen  Dienstherrn  oder  zu  einer  Einrichtung  ohne  Dienst-
 herrneigenschaft  begründet  wird,  sofern  nicht  im  Einverneh-
 men  mit  dem  neuen  Dienstherrn  oder  der  Einrichtung  die
 Fortdauer  des  Beamtenverhältnisses  neben  dem  neuen
 Dienst-  oder  Amtsverhältnis  angeordnet  oder  durch  Landes-
 recht  etwas  anderes  bestimmt  wird.  Dies  gilt  nicht  für  den
 Eintritt  in  ein  Beamtenverhältnis  auf  Widerruf  oder  als
 Ehrenbeamtin oder Ehrenbeamter.

 (3)  Das  Beamtenverhältnis  auf  Widerruf  endet  mit  Ablauf
 des  Tages  der  Ablegung  oder  dem  endgültigen  Nichtbeste-
 hen  der  für  die  Laufbahn  vorgeschriebenen  Prüfung,  sofern
 durch  Landesrecht  nichts  anderes  bestimmt  ist,  oder  mit  Be-
 endigung der vorübergehend wahrgenommenen Aufgaben.

 (4)  Das  Beamtenverhältnis  auf  Probe  in  einem  Amt  mit
 leitender  Funktion  endet  mit  Ablauf  der  Probezeit  oder  mit
 Versetzung zu einem anderen Dienstherrn.

 §  24
 Entlassung durch Verwaltungsakt

 (1) Beamtinnen und Beamte sind zu entlassen, wenn sie

 1.  den  Diensteid  oder  ein  an  dessen  Stelle  vorgeschriebenes
 Gelöbnis verweigern,

 2.  nicht  in  den  Ruhestand  oder  einstweiligen  Ruhestand
 versetzt  werden  können,  weil  eine  versorgungsrechtliche
 Wartezeit nicht erfüllt ist,

 3.  dauernd  dienstunfähig  sind  und  das  Beamtenverhältnis
 nicht durch Versetzung in den Ruhestand endet,

 4.  die Entlassung in schriftlicher Form verlangen oder

 5.  nach Erreichen der Altersgrenze berufen worden sind.

 Im  Fall  des  Satzes  1  Nr.  3  ist  §  27  Abs.  2  entsprechend  anzu-
 wenden.

 (2)  Beamtinnen  und  Beamte  können  entlassen  werden,
 wenn  sie  in  Fällen  des  §  7  Abs.  2  die  Eigenschaft  als  Deut-
 sche  oder  Deutscher  im  Sinne  des  Artikels  116  des  Grundge-
 setzes verlieren.

 (3)  Beamtinnen  auf  Probe  und  Beamte  auf  Probe  können
 entlassen werden,

 1.  wenn  sie  eine  Handlung  begehen,  die  im  Beamtenver-
 hältnis  auf  Lebenszeit  mindestens  eine  Kürzung  der
 Dienstbezüge zur Folge hätte,

 2.  wenn sie sich in der Probezeit nicht bewährt haben oder

 3.  wenn  ihr  Aufgabengebiet  bei  einer  Behörde  von  der  Auf-
 lösung  dieser  Behörde  oder  einer  auf  landesrechtlicher
 Vorschrift  beruhenden  wesentlichen  Änderung  des  Auf-
 baus  oder  Verschmelzung  dieser  Behörde  mit  einer  ande-
 ren  oder  von  der  Umbildung  einer  Körperschaft  berührt
 wird und eine andere Verwendung nicht möglich ist.

 Im  Fall  des  Satzes  1  Nr.  2  ist  §  27  Abs.  2  bei  allein  mangeln-
 der gesundheitlicher Eignung entsprechend anzuwenden.

 (4)  Beamtinnen  auf  Widerruf  und  Beamte  auf  Widerruf
 können  jederzeit  entlassen  werden.  Die  Gelegenheit  zur  Be-
 endigung  des  Vorbereitungsdienstes  und  zur  Ablegung  der
 Prüfung soll gegeben werden.

 §  25
 Verlust der Beamtenrechte

 (1)  Wenn  eine  Beamtin  oder  ein  Beamter  im  ordentlichen
 Strafverfahren durch das Urteil eines deutschen Gerichts

 1.  wegen  einer  vorsätzlichen  Tat  zu  einer  Freiheitsstrafe  von
 mindestens einem Jahr oder

 2.  wegen  einer  vorsätzlichen  Tat,  die  nach  den  Vorschriften
 über  Friedensverrat,  Hochverrat  und  Gefährdung  des  de-
 mokratischen  Rechtsstaates,  Landesverrat  und  Gefähr-
 dung  der  äußeren  Sicherheit  oder,  soweit  sich  die  Tat  auf
 eine  Diensthandlung  im  Hauptamt  bezieht,  Bestechlich-
 keit  strafbar  ist,  zu  einer  Freiheitsstrafe  von  mindestens
 sechs Monaten

 verurteilt  wird,  endet  das  Beamtenverhältnis  mit  der  Rechts-
 kraft  des  Urteils.  Entsprechendes  gilt,  wenn  die  Fähigkeit  zur
 Bekleidung  öffentlicher  Ämter  aberkannt  wird  oder  wenn
 die  Beamtin  oder  der  Beamte  auf  Grund  einer  Entscheidung
 des  Bundesverfassungsgerichts  nach  Artikel  18  des  Grund-
 gesetzes ein Grundrecht verwirkt hat.

 (2)  Wird  eine  Entscheidung,  die  den  Verlust  der  Beamten-
 rechte  zur  Folge  hat,  in  einem  Wiederaufnahmeverfahren
 aufgehoben,  gilt  das  Beamtenverhältnis  als  nicht  unterbro-
 chen.

 §  26
 Ruhestand wegen Erreichens

 der Altersgrenze

 Beamtinnen  auf  Lebenszeit  und  Beamte  auf  Lebenszeit
 treten nach Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand.

 §  27
 Dienstunfähigkeit

 (1)  Beamtinnen  auf  Lebenszeit  und  Beamte  auf  Lebens-
 zeit sind in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie wegen ih-
 res  körperlichen  Zustandes  oder  aus  gesundheitlichen  Grün-
 den  zur  Erfüllung  ihrer  Dienstpflichten  dauernd  unfähig
 (dienstunfähig)  sind.  Als  dienstunfähig  kann  auch  angesehen
 werden,  wer  infolge  Erkrankung  innerhalb  eines  Zeitraums
 von  sechs  Monaten  mehr  als  drei  Monate  keinen  Dienst  ge-
 tan  hat  und  keine  Aussicht  besteht,  dass  innerhalb  einer  Frist,
 deren  Bestimmung  dem  Landesrecht  vorbehalten  bleibt,  die
 Dienstfähigkeit  wieder  voll  hergestellt  ist.  Von  der  Verset-
 zung  in  den  Ruhestand  soll  abgesehen  werden,  wenn  eine  an-
 derweitige  Verwendung  möglich  ist.  Für  Gruppen  von  Be-
 amtinnen  und  Beamten  können  besondere  Voraussetzungen
 für  die  Dienstunfähigkeit  durch  Landesrecht  geregelt  wer-
 den.

 (2)  Eine  anderweitige  Verwendung  ist  möglich,  wenn  der
 Beamtin  oder  dem  Beamten  ein  anderes  Amt  derselben  oder
 einer  anderen  Laufbahn  übertragen  werden  kann.  In  den  Fäl-
 len  des  Satzes  1  ist  die  Übertragung  eines  anderen  Amts  oh-
 ne  Zustimmung  zulässig,  wenn  das  neue  Amt  zum  Bereich
 desselben  Dienstherrn  gehört,  es  mit  mindestens  demselben
 Grundgehalt  verbunden  ist  wie  das  bisherige  Amt  und  wenn
 zu  erwarten  ist,  dass  die  gesundheitlichen  Anforderungen
 des  neuen  Amts  erfüllt  werden.  Beamtinnen  und  Beamte,
 die  nicht  die  Befähigung  für  die  andere  Laufbahn  besitzen,
 haben  an  Qualifizierungsmaßnahmen  für  den  Erwerb  der
 neuen Befähigung teilzunehmen.
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(3)  Zur  Vermeidung  der  Versetzung  in  den  Ruhestand
 kann  der  Beamtin  oder  dem  Beamten  unter  Beibehaltung  des
 übertragenen  Amts  ohne  Zustimmung  auch  eine  geringer-
 wertige  Tätigkeit  im  Bereich  desselben  Dienstherrn  über-
 tragen  werden,  wenn  eine  anderweitige  Verwendung  nicht
 möglich  ist  und  die  Wahrnehmung  der  neuen  Aufgabe  unter
 Berücksichtigung der bisherigen Tätigkeit zumutbar ist.

 §  28
 Begrenzte Dienstfähigkeit

 (1)  Von  der  Versetzung  in  den  Ruhestand  wegen  Dienst-
 unfähigkeit  soll  abgesehen  werden,  wenn  die  Beamtin  oder
 der  Beamte  unter  Beibehaltung  des  übertragenen  Amts  die
 Dienstpflichten  noch  während  mindestens  der  Hälfte  der
 regelmäßigen  Arbeitszeit  erfüllen  kann  (begrenzte  Dienst-
 fähigkeit).

 (2)  Die  Arbeitszeit  ist  entsprechend  der  begrenzten
 Dienstfähigkeit  herabzusetzen.  Mit  Zustimmung  der  Beam-
 tin  oder  des  Beamten  ist  auch  eine  Verwendung  in  einer  nicht
 dem Amt entsprechenden Tätigkeit möglich.

 §  29
 Ruhestand bei Beamtenverhältnis

 auf Probe

 (1)  Beamtinnen  auf  Probe  und  Beamte  auf  Probe  sind  in
 den  Ruhestand  zu  versetzen,  wenn  sie  infolge  Krankheit,
 Verwundung  oder  sonstiger  Beschädigung,  die  sie  sich  ohne
 grobes  Verschulden  bei  Ausübung  oder  aus  Veranlassung
 des  Dienstes  zugezogen  haben,  dienstunfähig  geworden
 sind.

 (2)  Beamtinnen  auf  Probe  und  Beamte  auf  Probe  können
 in  den  Ruhestand  versetzt  werden,  wenn  sie  aus  anderen
 Gründen dienstunfähig geworden sind.

 (3)  §  27  Abs.  1  Satz  3,  Abs.  2  und  3  sowie  §  28  sind  ent-
 sprechend anzuwenden.

 §  30
 Wiederherstellung der Dienstfähigkeit

 (1)  Wird  nach  der  Versetzung  in  den  Ruhestand  wegen
 Dienstunfähigkeit  die  Dienstfähigkeit  wiederhergestellt  und
 beantragt  die  Ruhestandsbeamtin  oder  der  Ruhestandsbeam-
 te  vor  Ablauf  einer  Frist,  deren  Bestimmung  dem  Landes-
 recht  vorbehalten  bleibt,  spätestens  zehn  Jahre  nach  der  Ver-
 setzung  in  den  Ruhestand,  eine  erneute  Berufung  in  das
 Beamtenverhältnis,  ist  diesem  Antrag  zu  entsprechen,  falls
 nicht zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen.

 (2)  Beamtinnen  und  Beamte,  die  wegen  Dienstunfähig-
 keit  in  den  Ruhestand  versetzt  worden  sind,  können  erneut  in
 das  Beamtenverhältnis  berufen  werden,  wenn  im  Dienst-
 bereich  des  früheren  Dienstherrn  ein  Amt  mit  mindestens
 demselben  Grundgehalt  übertragen  werden  soll  und  wenn  zu
 erwarten  ist,  dass  die  gesundheitlichen  Anforderungen  des
 neuen  Amts  erfüllt  werden.  Beamtinnen  und  Beamte,  die
 nicht  die  Befähigung  für  die  andere  Laufbahn  besitzen,
 haben  an  Qualifizierungsmaßnahmen  für  den  Erwerb  der
 neuen  Befähigung  teilzunehmen.  Den  wegen  Dienstunfähig-
 keit  in  den  Ruhestand  versetzten  Beamtinnen  und  Beamten
 kann  unter  Übertragung  eines  Amts  ihrer  früheren  Laufbahn
 nach  Satz  1  auch  eine  geringerwertige  Tätigkeit  im  Bereich

 desselben  Dienstherrn  übertragen  werden,  wenn  eine  ander-
 weitige  Verwendung  nicht  möglich  ist  und  die  Wahrneh-
 mung  der  neuen  Aufgabe  unter  Berücksichtigung  ihrer  frü-
 heren Tätigkeit zumutbar ist.

 (3)  Die  erneute  Berufung  in  ein  Beamtenverhältnis  ist
 auch in den Fällen der begrenzten Dienstfähigkeit möglich.

 (4)  Beamtinnen  und  Beamte,  die  wegen  Dienstunfähig-
 keit  in  den  Ruhestand  versetzt  worden  sind,  sind  verpflichtet,
 sich  geeigneten  und  zumutbaren  Maßnahmen  zur  Wieder-
 herstellung  ihrer  Dienstfähigkeit  zu  unterziehen;  die  zustän-
 dige  Behörde  kann  ihnen  entsprechende  Weisungen  erteilen.

 (5)  Die  Dienstfähigkeit  der  Ruhestandsbeamtin  oder  des
 Ruhestandsbeamten  kann  nach  Maßgabe  des  Landesrechts
 untersucht  werden;  sie  oder  er  ist  verpflichtet,  sich  nach  Wei-
 sung  der  zuständigen  Behörde  ärztlich  untersuchen  zu  las-
 sen.  Die  Ruhestandsbeamtin  oder  der  Ruhestandsbeamte
 kann  eine  solche  Untersuchung  verlangen,  wenn  sie  oder  er
 einen Antrag nach Absatz 1 zu stellen beabsichtigt.

 (6)  Bei  einer  erneuten  Berufung  gilt  das  frühere  Beamten-
 verhältnis als fortgesetzt.

 §  31
 Einstweiliger Ruhestand

 (1)  Beamtinnen  auf  Lebenszeit  und  Beamte  auf  Lebens-
 zeit  können  jederzeit  in  den  einstweiligen  Ruhestand  versetzt
 werden,  wenn  sie  ein  Amt  bekleiden,  bei  dessen  Ausübung
 sie  in  fortdauernder  Übereinstimmung  mit  den  grundsätz-
 lichen  politischen  Ansichten  und  Zielen  der  Regierung  ste-
 hen müssen.

 (2)  Beamtinnen  und  Beamte,  die  auf  Probe  ernannt  sind
 und  ein  Amt  im  Sinne  des  Absatzes  1  bekleiden,  können
 jederzeit entlassen werden.

 (3)  Für  den  einstweiligen  Ruhestand  gelten  die  Vorschrif-
 ten  über  den  Ruhestand.  §  30  Abs.  2  und  6  gilt  entsprechend.
 Der  einstweilige  Ruhestand  endet  bei  erneuter  Berufung  in
 das  Beamtenverhältnis  auf  Lebenszeit  auch  bei  einem  ande-
 ren  Dienstherrn,  wenn  den  Beamtinnen  oder  Beamten  ein
 Amt  verliehen  wird,  das  derselben  oder  einer  gleichwertigen
 Laufbahn  angehört  wie  das  frühere  Amt  und  mit  mindestens
 demselben Grundgehalt verbunden ist.

 (4)  Erreichen  Beamtinnen  und  Beamte,  die  in  den  einst-
 weiligen  Ruhestand  versetzt  sind,  die  gesetzliche  Alters-
 grenze,  geIten  sie  mit  diesem  Zeitpunkt  als  dauernd  in  den
 Ruhestand versetzt.

 §  32
 Einstweiliger  Ruhestand bei Umbildung

 und Auflösung von Behörden

 (1)  Bei  der  Auflösung  einer  Behörde  oder  bei  einer  auf
 landesrechtlicher  Vorschrift  beruhenden  wesentlichen  Ände-
 rung  des  Aufbaus  oder  bei  Verschmelzung  einer  Behörde  mit
 einer  oder  mehreren  anderen  kann  eine  Beamtin  auf  Lebens-
 zeit  oder  ein  Beamter  auf  Lebenszeit  in  den  einstweiligen
 Ruhestand  versetzt  werden,  wenn  das  übertragene  Aufga-
 bengebiet  von  der  Auflösung  oder  Umbildung  berührt  wird
 und  eine  Versetzung  nach  Landesrecht  nicht  möglich  ist.  Zu-
 sätzliche Voraussetzungen können geregelt werden.
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(2)  Die  erneute  Berufung  der  in  den  einstweiligen  Ruhe-
 stand  versetzten  Beamtin  oder  des  in  den  einstweiligen  Ru-
 hestand  versetzten  Beamten  in  ein  Beamtenverhältnis  ist
 vorzusehen,  wenn  ein  der  bisherigen  Tätigkeit  entsprechen-
 des Amt zu besetzen ist, für das sie oder er geeignet ist.

 §  33
 Wartezeit

 Die  Versetzung  in  den  Ruhestand  setzt  die  Erfüllung  einer
 versorgungsrechtlichen Wartezeit voraus.

 Abschnitt 6

 Rechtliche Stellung im Beamtenverhältnis

 §  34
 Grundpflichten

 (1)  Beamtinnen  und  Beamte  dienen  dem  ganzen  Volk,
 nicht  einer  Partei.  Sie  haben  ihre  Aufgaben  unparteiisch  und
 gerecht  zu  erfüllen  und  ihr  Amt  zum  Wohl  der  Allgemeinheit
 zu  führen.  Beamtinnen  und  Beamte  müssen  sich  durch  ihr
 gesamtes  Verhalten  zu  der  freiheitlichen  demokratischen
 Grundordnung  im  Sinne  des  Grundgesetzes  bekennen  und
 für deren Erhaltung eintreten.

 (2)  Beamtinnen  und  Beamte  haben  bei  politischer  Betäti-
 gung  diejenige  Mäßigung  und  Zurückhaltung  zu  wahren,  die
 sich  aus  ihrer  Stellung  gegenüber  der  Allgemeinheit  und  aus
 der Rücksicht auf die Pflichten ihres Amts ergibt.

 §  35
 Wahrnehmung der Aufgaben, Verhalten

 Beamtinnen  und  Beamte  haben  sich  mit  vollem  persön-
 lichen  Einsatz  ihrem  Beruf  zu  widmen.  Sie  haben  die  über-
 tragenen  Aufgaben  uneigennützig  nach  bestem  Gewissen
 wahrzunehmen.  Ihr  Verhalten  muss  der  Achtung  und  dem
 Vertrauen gerecht werden, die ihr Beruf erfordert.

 §  36
 Weisungsgebundenheit

 Beamtinnen  und  Beamte  haben  ihre  Vorgesetzten  zu  bera-
 ten  und  zu  unterstützen.  Sie  sind  verpflichtet,  deren  dienst-
 liche  Anordnungen  auszuführen  und  deren  allgemeine
 Richtlinien  zu  befolgen.  Dies  gilt  nicht,  soweit  die  Beamtin-
 nen  und  Beamten  nach  besonderen  gesetzlichen  Vorschriften
 an  Weisungen  nicht  gebunden  und  nur  dem  Gesetz  unterwor-
 fen sind.

 §  37
 Verantwortung für die Rechtmäßigkeit

 (1)  Beamtinnen  und  Beamte  tragen  für  die  Rechtmäßig-
 keit  ihrer  dienstlichen  Handlungen  die  volle  persönliche  Ver-
 antwortung.

 (2)  Bedenken  gegen  die  Rechtmäßigkeit  dienstlicher
 Anordnungen  haben  Beamtinnen  und  Beamte  unverzüglich
 auf  dem  Dienstweg  geltend  zu  machen.  Wird  die  Anordnung
 aufrechterhalten,  haben  sie  sich,  wenn  die  Bedenken  fort-
 bestehen,  an  die  nächst  höhere  Vorgesetzte  oder  den  nächst
 höheren  Vorgesetzten  zu  wenden.  Wird  die  Anordnung  be-
 stätigt,  müssen  die  Beamtinnen  und  Beamten  sie  ausführen
 und  sind  von  der  eigenen  Verantwortung  befreit.  Dies  gilt

 nicht,  wenn  das  aufgetragene  Verhalten  die  Würde  des  Men-
 schen  verletzt  oder  strafbar  oder  ordnungswidrig  ist  und  die
 Strafbarkeit  oder  Ordnungswidrigkeit  für  die  Beamtinnen
 oder  Beamten  erkennbar  ist.  Die  Bestätigung  hat  auf  Verlan-
 gen schriftlich zu erfolgen.

 (3)  Wird  von  den  Beamtinnen  oder  Beamten  die  sofortige
 Ausführung  der  Anordnung  verlangt,  weil  Gefahr  im  Verzug
 besteht  und  die  Entscheidung  der  oder  des  höheren  Vor-
 gesetzten  nicht  rechtzeitig  herbeigeführt  werden  kann,  gilt
 Absatz 2 Satz  3 und 4 entsprechend.

 §  38
 Verschwiegenheitspflicht

 (1)  Beamtinnen  und  Beamte  haben  über  die  ihnen  bei  oder
 bei  Gelegenheit  ihrer  amtlichen  Tätigkeit  bekannt  geworde-
 nen  dienstlichen  Angelegenheiten  Verschwiegenheit  zu  be-
 wahren.  Dies  giIt  auch  über  den  Bereich  eines  Dienstherrn
 hinaus sowie nach Beendigung des Beamtenverhältnisses.

 (2) Absatz 1 gilt nicht, soweit

 1.  Mitteilungen im dienstlichen Verkehr geboten sind,

 2.  Tatsachen  mitgeteilt  werden,  die  offenkundig  sind  oder
 ihrer  Bedeutung  nach  keiner  Geheimhaltung  bedürfen,
 oder

 3.  gegenüber  der  zuständigen  obersten  Dienstbehörde,  einer
 Strafverfolgungsbehörde  oder  einer  durch  Landesrecht
 bestimmten  weiteren  Behörde  oder  außerdienstlichen
 Stelle  ein  durch  Tatsachen  begründeter  Verdacht  einer
 Korruptionsstraftat  nach  den  §§  331  bis  337  des  Straf-
 gesetzbuches angezeigt wird.

 Im  Übrigen  bleiben  die  gesetzlich  begründeten  Pflichten,  ge-
 plante  Straftaten  anzuzeigen  und  für  die  Erhaltung  der  frei-
 heitlichen  demokratischen  Grundordnung  einzutreten,  von
 Absatz 1 unberührt.

 (3)  Beamtinnen  und  Beamte  dürfen  ohne  Genehmigung
 über  Angelegenheiten,  für  die  Absatz  1  gilt,  weder  vor  Ge-
 richt  noch  außergerichtlich  aussagen  oder  Erklärungen  abge-
 ben.  Die  Genehmigung  erteilt  der  Dienstherr  oder,  wenn  das
 Beamtenverhältnis  beendet  ist,  der  letzte  Dienstherr.  Hat  sich
 der  Vorgang,  der  den  Gegenstand  der  Äußerung  bildet,  bei
 einem  früheren  Dienstherrn  ereignet,  darf  die  Genehmigung
 nur  mit  dessen  Zustimmung  erteilt  werden.  Durch  Landes-
 recht  kann  bestimmt  werden,  dass  an  die  Stelle  des  in  den
 Sätzen  2  und  3  genannten  jeweiligen  Dienstherrn  eine  andere
 Stelle tritt.

 (4)  Die  Genehmigung,  als  Zeugin  oder  Zeuge  auszusagen,
 darf  nur  versagt  werden,  wenn  die  Aussage  dem  Wohl  des
 Bundes  oder  eines  deutschen  Landes  erhebliche  Nachteile
 bereiten  oder  die  Erfüllung  öffentlicher  Aufgaben  ernstlich
 gefährden  oder  erheblich  erschweren  würde.  Durch  Landes-
 recht  kann  bestimmt  werden,  dass  die  Verweigerung  der  Ge-
 nehmigung  zur  Aussage  vor  Untersuchungsausschüssen  des
 Deutschen  Bundestages  oder  der  Volksvertretung  eines  Lan-
 des  einer  Nachprüfung  unterzogen  werden  kann.  Die  Geneh-
 migung,  ein  Gutachten  zu  erstatten,  kann  versagt  werden,
 wenn  die  Erstattung  den  dienstlichen  Interessen  Nachteile
 bereiten würde.

 (5)  Sind  Beamtinnen  oder  Beamte  Partei  oder  Beschul-
 digte  in  einem  gerichtlichen  Verfahren  oder  soll  ihr  Vorbrin-
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gen  der  Wahrnehmung  ihrer  berechtigten  Interessen  dienen,
 darf  die  Genehmigung  auch  dann,  wenn  die  Voraussetzun-
 gen  des  Absatzes  4  Satz  1  erfüllt  sind,  nur  versagt  werden,
 wenn  die  dienstlichen  Rücksichten  dies  unabweisbar  erfor-
 dern.  Wird  sie  versagt,  ist  Beamtinnen  oder  Beamten  der
 Schutz  zu  gewähren,  den  die  dienstlichen  Rücksichten  zu-
 lassen.

 (6)  Beamtinnen  und  Beamte  haben,  auch  nach  Beendi-
 gung  des  Beamtenverhältnisses,  auf  Verlangen  des  Dienst-
 herrn  oder  des  letzten  Dienstherrn  amtliche  Schriftstücke,
 Zeichnungen,  bildliche  Darstellungen  sowie  Aufzeichnun-
 gen  jeder  Art  über  dienstliche  Vorgänge,  auch  soweit  es  sich
 um  Wiedergaben  handelt,  herauszugeben.  Die  gleiche  Ver-
 pflichtung trifft ihre Hinterbliebenen und Erben.

 §  39
 Diensteid

 (1)  Beamtinnen  und  Beamte  haben  einen  Diensteid  zu
 leisten.  Der  Diensteid  hat  eine  Verpflichtung  auf  das  Grund-
 gesetz zu enthalten.

 (2)  In  den  Fällen,  in  denen  nach  §  7  Abs.  3  eine  Ausnah-
 me  von  §  7  Abs.  1  Nr.  1  zugelassen  worden  ist,  kann  an  Stel-
 le des Eides ein Gelöbnis vorgeschrieben werden.

 §  40
 Verbot der Führung
 der Dienstgeschäfte

 Beamtinnen  und  Beamten  kann  aus  zwingenden  dienstli-
 chen  Gründen  die  Führung  der  Dienstgeschäfte  verboten
 werden.  Das  Verbot  erlischt,  wenn  nicht  bis  zum  Ablauf  von
 drei  Monaten  gegen  die  Beamtin  oder  den  Beamten  ein  Dis-
 ziplinarverfahren  oder  ein  sonstiges  auf  Rücknahme  der  Er-
 nennung  oder  auf  Beendigung  des  Beamtenverhältnisses  ge-
 richtetes Verfahren eingeleitet worden ist.

 §  41
 Nebentätigkeit

 Die  Übernahme  jeder  Nebentätigkeit  bedarf  grundsätzlich
 der vorherigen Genehmigung.

 §  42
 Tätigkeit nach Beendigung
 des Beamtenverhältnisses

 Ruhestandsbeamtinnen  und  Ruhestandsbeamte  sowie  frü-
 here  Beamtinnen  mit  Versorgungsbezügen  und  frühere  Be-
 amte  mit  Versorgungsbezügen  haben  die  Ausübung  einer  Er-
 werbstätigkeit  oder  sonstigen  Beschäftigung  außerhalb  des
 öffentlichen  Dienstes,  die  mit  der  dienstlichen  Tätigkeit  in-
 nerhalb  eines  Zeitraums,  dessen  Bestimmung  dem  Landes-
 recht  vorbehalten  bleibt,  im  Zusammenhang  steht  und  durch
 die  dienstliche  Interessen  beeinträchtigt  werden  können,  an-
 zuzeigen.  Die  Erwerbstätigkeit  oder  sonstige  Beschäftigung
 ist  zu  untersagen,  wenn  zu  besorgen  ist,  dass  durch  sie
 dienstliche  Interessen  beeinträchtigt  werden.  Das  Verbot  en-
 det  spätestens  mit  Ablauf  von  fünf  Jahren  nach  Beendigung
 des Beamtenverhältnisses.

 §  43
 Verbot der Annahme von Belohnungen, Geschenken

 und sonstigen Vorteilen

 (1)  Beamtinnen  und  Beamte  dürfen,  auch  nach  Beendi-
 gung  des  Beamtenverhältnisses,  keine  Belohnungen,  Ge-
 schenke  oder  sonstigen  Vorteile  für  sich  oder  eine  dritte  Per-
 son  in  Bezug  auf  ihr  Amt  fordern,  sich  versprechen  lassen
 oder  annehmen.  Ausnahmen  bedürfen  der  Zustimmung  ihres
 gegenwärtigen oder letzten Dienstherrn.

 (2)  Wer  gegen  das  in  Absatz  1  genannte  Verbot  verstößt,
 hat  das  auf  Grund  des  pflichtwidrigen  Verhaltens  Erlangte
 auf  Verlangen  dem  Dienstherrn  herauszugeben,  soweit  nicht
 der  Verfall  angeordnet  worden  oder  es  auf  andere  Weise  auf
 den Staat übergegangen ist.

 §  44
 Teilzeitbeschäftigung

 Teilzeitbeschäftigung ist zu ermöglichen.

 §  45
 Erholungsurlaub

 Beamtinnen  und  Beamten  steht  jährlicher  Erholungs-
 urlaub unter Fortgewährung der Bezüge zu.

 §  46
 Fürsorge

 Der  Dienstherr  hat  im  Rahmen  des  Dienst-  und  Treuever-
 hältnisses  für  das  Wohl  der  Beamtinnen  und  Beamten  und  ih-
 rer  Familien,  auch  für  die  Zeit  nach  Beendigung  des  Beam-
 tenverhältnisses,  zu  sorgen.  Er  schützt  die  Beamtinnen  und
 Beamten bei ihrer amtlichen Tätigkeit und in ihrer Stellung.

 §  47
 Mutterschutz und Elternzeit

 Mutterschutz und Elternzeit sind zu gewährleisten.

 §  48
 Nichterfüllung von Pflichten

 (1)  Beamtinnen  und  Beamte  begehen  ein  Dienstvergehen,
 wenn  sie  schuldhaft  die  ihnen  obliegenden  Pflichten  verlet-
 zen.  Ein  Verhalten  außerhalb  des  Dienstes  ist  nur  dann  ein
 Dienstvergehen,  wenn  es  nach  den  Umständen  des  Einzelfal-
 les  in  besonderem  Maße  geeignet  ist,  das  Vertrauen  in  einer
 für ihr Amt bedeutsamen Weise zu beeinträchtigen.

 (2)  Bei  Ruhestandsbeamtinnen  und  Ruhestandsbeamten
 oder  früheren  Beamtinnen  mit  Versorgungsbezügen  und  frü-
 heren  Beamten  mit  Versorgungsbezügen  gilt  als  Dienstver-
 gehen,  wenn  sie  sich  gegen  die  freiheitliche  demokratische
 Grundordnung  im  Sinne  des  Grundgesetzes  betätigen  oder
 an  Bestrebungen  teilnehmen,  die  darauf  abzielen,  den
 Bestand  oder  die  Sicherheit  der  Bundesrepublik  Deutschland
 zu  beeinträchtigen,  oder  wenn  sie  gegen  die  in  den  §§  38,  42
 und  43  bestimmten  Pflichten  verstoßen.  Bei  Ruhestands-
 beamtinnen  und  Ruhestandsbeamten  oder  früheren  Beam-
 tinnen  mit  Versorgungsbezügen  und  früheren  Beamten  mit
 Versorgungsbezügen  können  durch  Landesrecht  weitere
 Handlungen  festgelegt  werden,  die  als  Dienstvergehen  gelten.
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(3)  Das  Nähere  über  die  Verfolgung  von  Dienstvergehen
 regeln die Disziplinargesetze.

 §  49
 Pflicht zum Schadensersatz

 Beamtinnen  und  Beamte,  die  vorsätzlich  oder  grob  fahr-
 lässig  die  ihnen  obliegenden  Pflichten  verletzen,  haben  dem
 Dienstherrn,  dessen  Aufgaben  sie  wahrgenommen  haben,
 den  daraus  entstehenden  Schaden  zu  ersetzen.  Haben  mehre-
 re  Beamtinnen  oder  Beamte  gemeinsam  den  Schaden  verur-
 sacht, haften sie als Gesamtschuldner.

 §  50
 Übermittlungen bei Strafverfahren

 (1)  Das  Gericht,  die  Strafverfolgungs-  oder  die  Strafvoll-
 streckungsbehörde  hat  in  Strafverfahren  gegen  Beamtinnen
 und  Beamte  zur  Sicherstellung  der  erforderlichen  dienst-
 rechtlichen  Maßnahmen  im  Falle  der  Erhebung  der  öffent-
 lichen Klage

 1.  die  Anklageschrift  oder  eine  an  ihre  Stelle  tretende
 Antragsschrift,

 2.  den Antrag auf Erlass eines Strafbefehls und

 3.  die  einen  Rechtszug  abschließende  Entscheidung  mit
 Begründung

 zu  übermitteln.  Ist  gegen  die  Entscheidung  ein  Rechtsmittel
 eingelegt  worden,  ist  die  Entscheidung  unter  Hinweis  auf
 das  eingelegte  Rechtsmittel  zu  übermitteln.  Der  Erlass  und
 der  Vollzug  eines  Haftbefehls  oder  eines  Unterbringungs-
 befehls sind mitzuteilen.

 (2)  In  Verfahren  wegen  fahrlässig  begangener  Straftaten
 werden  die  in  Absatz  1  Satz  1  bestimmten  Übermittlungen
 nur vorgenommen, wenn

 1.  es  sich  um  schwere  Verstöße  handelt,  namentlich  Ver-
 gehen  der  Trunkenheit  im  Straßenverkehr  oder  der  fahr-
 lässigen Tötung, oder

 2.  in  sonstigen  Fällen  die  Kenntnis  der  Daten  auf  Grund  der
 Umstände  des  Einzelfalls  erforderlich  ist,  um  zu  prüfen,
 ob dienstrechtliche Maßnahmen zu ergreifen sind.

 (3)  Entscheidungen  über  Verfahrenseinstellungen,  die
 nicht  bereits  nach  Absatz  1  oder  2  zu  übermitteln  sind,  sollen
 übermittelt  werden,  wenn  die  in  Absatz  2  Nr.  2  genannten
 Voraussetzungen  erfüllt  sind.  Dabei  ist  zu  berücksichtigen,
 wie gesichert die zu übermittelnden Erkenntnisse sind.

 (4)  Sonstige  Tatsachen,  die  in  einem  Strafverfahren  be-
 kannt  werden,  dürfen  mitgeteilt  werden,  wenn  ihre  Kenntnis
 auf  Grund  besonderer  Umstände  des  Einzelfalls  für  dienst-
 rechtliche  Maßnahmen  gegen  eine  Beamtin  oder  einen
 Beamten  erforderlich  ist  und  soweit  nicht  für  die  übermit-
 telnde  Stelle  erkennbar  ist,  dass  schutzwürdige  Interessen
 der  Beamtin  oder  des  Beamten  an  dem  Ausschluss  der  Über-
 mittlung  überwiegen.  Erforderlich  ist  die  Kenntnis  der  Daten
 auch  dann,  wenn  diese  Anlass  zur  Prüfung  bieten,  ob  dienst-
 rechtliche  Maßnahmen  zu  ergreifen  sind.  Absatz  3  Satz  2  ist
 entsprechend anzuwenden.

 (5)  Nach  den  Absätzen  1  bis  4  übermittelte  Daten  dürfen
 auch  für  die  Wahrnehmung  der  Aufgaben  nach  dem  Sicher-
 heitsüberprüfungsgesetz  oder  einem  entsprechenden  Lan-
 desgesetz verwendet werden.

 (6)  Übermittlungen  nach  den  Absätzen  1  bis  3  sind  auch
 zulässig,  soweit  sie  Daten  betreffen,  die  dem  Steuergeheim-
 nis  (§  30  der  Abgabenordnung)  unterliegen.  Übermittlungen
 nach  Absatz  4  sind  unter  den  Voraussetzungen  des  §  30
 Abs.  4 Nr.  5 der Abgabenordnung zulässig.

 §  51
 Personalakte

 Für  jede  Beamtin  und  jeden  Beamten  ist  eine  Personalakte
 zu  führen.  Zur  Personalakte  gehören  alle  Unterlagen,  die  die
 Beamtin  oder  den  Beamten  betreffen,  soweit  sie  mit  dem
 Dienstverhältnis  in  einem  unmittelbaren  inneren  Zusam-
 menhang  stehen  (Personalaktendaten).  Die  Personalakte  ist
 vertraulich zu behandeln. Personalaktendaten dürfen nur für
 Zwecke  der  Personalverwaltung  oder  Personalwirtschaft
 verwendet  werden,  es  sei  denn,  die  Beamtin  oder  der  Beamte
 willigt  in  die  anderweitige  Verwendung  ein.  Für  Ausnahme-
 fälle  kann  landesrechtlich  eine  von  Satz  4  abweichende  Ver-
 wendung vorgesehen werden.

 §  52
 Personalvertretung

 Die  Bildung  von  Personalvertretungen  zum  Zweck  der
 vertrauensvollen  Zusammenarbeit  zwischen  der  Behörden-
 leitung  und  dem  Personal  ist  unter  Einbeziehung  der  Beam-
 tinnen und Beamten zu gewährleisten.

 §  53
 Mitgliedschaft in Gewerkschaften

 und Berufsverbänden

 Beamtinnen  und  Beamte  haben  das  Recht,  sich  in  Ge-
 werkschaften  oder  Berufsverbänden  zusammenzuschließen.
 Sie  dürfen  wegen  Betätigung  für  ihre  Gewerkschaft  oder  ih-
 ren  Berufsverband  nicht  dienstlich  gemaßregelt  oder  be-
 nachteiligt werden.

 §  54
 Beteiligung der Spitzenorganisationen

 Bei  der  Vorbereitung  gesetzlicher  Regelungen  der  beam-
 tenrechtlichen  Verhältnisse  durch  die  obersten  Landes-
 behörden  sind  die  Spitzenorganisationen  der  zuständigen
 Gewerkschaften  und  Berufsverbände  zu  beteiligen.  Das
 Beteiligungsverfahren  kann  auch  durch  Vereinbarung  aus-
 gestaltet werden.

 Abschnitt 7

 Rechtsweg

 §  55
 Verwaltungsrechtsweg

 (1)  Für  alle  Klagen  der  Beamtinnen,  Beamten,  Ruhe-
 standsbeamtinnen,  Ruhestandsbeamten,  früheren  Beamtin-
 nen,  früheren  Beamten  und  der  Hinterbliebenen  aus  dem  Be-
 amtenverhältnis  sowie  für  Klagen  des  Dienstherrn  ist  der
 Verwaltungsrechtsweg gegeben.

 (2)  Vor  allen  Klagen  ist  ein  Vorverfahren  nach  den  Vor-
 schriften  des  8.  Abschnitts  der  Verwaltungsgerichtsordnung
 durchzuführen.  Dies  gilt  auch  dann,  wenn  die  Maßnahme
 von  der  obersten  Dienstbehörde  getroffen  worden  ist.  Ein
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Vorverfahren  ist  nicht  erforderlich,  wenn  ein  Landesgesetz
 dieses ausdrücklich bestimmt.

 (3)  Den  Widerspruchsbescheid  erlässt  die  oberste  Dienst-
 behörde.  Sie  kann  die  Entscheidung  für  Fälle,  in  denen  sie
 die  Maßnahme  nicht  selbst  getroffen  hat,  durch  allgemeine
 Anordnung  auf  andere  Behörden  übertragen.  Die  Anord-
 nung ist zu veröffentlichen.

 (4)  Widerspruch  und  Anfechtungsklage  gegen  Abord-
 nung oder Versetzung haben keine aufschiebende Wirkung.

 §  56
 Revision

 Für  die  Revision  gegen  das  Urteil  eines  Oberverwaltungs-
 gerichts über eine Klage aus dem Beamtenverhältnis gilt:

 1.  Die  Revision  ist  außer  in  den  Fällen  des  §  132  Abs.  2  der
 Verwaltungsgerichtsordnung  zuzulassen,  wenn  das  Urteil
 von  der  Entscheidung  eines  anderen  Oberverwaltungs-
 gerichts  abweicht  und  auf  dieser  Abweichung  beruht,
 solange  eine  Entscheidung  des  Bundesverwaltungs-
 gerichts in der Rechtsfrage nicht ergangen ist.

 2.  Die  Revision  kann  außer  auf  die  Verletzung  von  Bundes-
 recht  darauf  gestützt  werden,  dass  das  angefochtene  Ur-
 teil auf der Verletzung von Landesrecht beruht.

 Abschnitt 8

 Spannungs- und Verteidigungsfall

 §  57
 Anwendungsbereich

 Beschränkungen,  Anordnungen  und  Verpflichtungen
 nach  den  §§  58  bis  61  sind  nur  nach  Maßgabe  des  Artikels
 80a  des  Grundgesetzes  zulässig.  Sie  sind  auf  Personen  im
 Sinne  des  §  5  Abs.  1  des  Arbeitssicherstellungsgesetzes
 nicht anzuwenden.

 §  58
 Dienstleistung im Verteidigungsfall

 (1)  Beamtinnen  und  Beamte  können  für  Zwecke  der  Ver-
 teidigung  auch  ohne  ihre  Zustimmung  zu  einem  anderen
 Dienstherrn  abgeordnet  oder  zur  Dienstleistung  bei  über-
 oder  zwischenstaatlichen  zivilen  Dienststellen  verpflichtet
 werden.

 (2)  Beamtinnen  und  Beamten  können  für  Zwecke  der  Ver-
 teidigung  auch  Aufgaben  übertragen  werden,  die  nicht  ihrem
 Amt  oder  ihrer  Laufbahnbefähigung  entsprechen,  sofern
 ihnen  die  Übernahme  nach  ihrer  Vor-  und  Ausbildung  und
 im  Hinblick  auf  die  Ausnahmesituation  zumutbar  ist.  Auf-
 gaben  einer  Laufbahn  mit  geringeren  Zugangsvoraussetzun-
 gen  dürfen  ihnen  nur  übertragen  werden,  wenn  dies  aus
 dienstlichen Gründen unabweisbar ist.

 (3)  Beamtinnen  und  Beamte  haben  bei  der  Erfüllung  der
 ihnen  für  Zwecke  der  Verteidigung  übertragenen  Aufgaben
 Gefahren  und  Erschwernisse  auf  sich  zu  nehmen,  soweit  die-
 se  ihnen  nach  den  Umständen  und  den  persönlichen  Verhält-
 nissen zugemutet werden können.

 (4)  Beamtinnen  und  Beamte  sind  bei  einer  Verlegung  der
 Behörde  oder  Dienststelle  auch  in  das  Ausland  zur  Dienst-
 leistung am neuen Dienstort verpflichtet.

 §  59
 Aufschub der Entlassung und des Ruhestands

 Die  Entlassung  der  Beamtinnen  und  Beamten  auf  ihren
 Antrag  kann  für  Zwecke  der  Verteidigung  hinausgeschoben
 werden,  wenn  dies  im  öffentlichen  lnteresse  erforderlich  ist
 und  der  Personalbedarf  der  öffentlichen  Verwaltung  im  Be-
 reich  ihres  Dienstherrn  auf  freiwilliger  Grundlage  nicht  ge-
 deckt  werden  kann.  Satz  1  gilt  entsprechend  für  den  Ablauf
 der  Amtszeit  bei  Beamtenverhältnissen  auf  Zeit.  Der  Eintritt
 der  Beamtinnen  und  Beamten  in  den  Ruhestand  nach  Errei-
 chen  der  Altersgrenze  und  die  vorzeitige  Versetzung  in  den
 Ruhestand  auf  Antrag  ohne  Nachweis  der  Dienstunfähigkeit
 können  unter  den  Voraussetzungen  des  Satzes  1  bis  zum
 Ende  des  Monats  hinausgeschoben  werden,  in  dem  die  für
 Bundesbeamtinnen  und  Bundesbeamte  geltende  Regelalters-
 grenze erreicht wird.

 §  60
 Erneute Berufung von Ruhestandsbeamtinnen

 und Ruhestandsbeamten

 Ruhestandsbeamtinnen  und  Ruhestandsbeamte,  die  die
 für  Bundesbeamtinnen  und  Bundesbeamte  geltende  Regel-
 altersgrenze  noch  nicht  erreicht  haben,  können  für  Zwecke
 der  Verteidigung  erneut  in  ein  Beamtenverhältnis  berufen
 werden,  wenn  dies  im  öffentlichen  Interesse  erforderlich  ist
 und  der  Personalbedarf  der  öffentlichen  Verwaltung  im  Be-
 reich  ihres  bisherigen  Dienstherrn  auf  freiwilliger  Grundlage
 nicht  gedeckt  werden  kann.  Das  Beamtenverhältnis  endet,
 wenn  es  nicht  vorher  beendet  wird,  mit  dem  Ende  des  Mo-
 nats,  in  dem  die  für  Bundesbeamtinnen  und  Bundesbeamte
 geltende Regelaltersgrenze erreicht wird.

 §  61
 Verpflichtung zur Gemeinschaftsunterkunft

 und Mehrarbeit

 (1)  Wenn  dienstliche  Gründe  es  erfordern,  können  Beam-
 tinnen  und  Beamte  für  Zwecke  der  Verteidigung  verpflichtet
 werden,  vorübergehend  in  einer  Gemeinschaftsunterkunft  zu
 wohnen  und  an  einer  Gemeinschaftsverpflegung  teilzuneh-
 men.

 (2)  Beamtinnen  und  Beamte  sind  verpflichtet,  für  Zwecke
 der  Verteidigung  über  die  regelmäßige  Arbeitszeit  hinaus
 ohne  besondere  Vergütung  Dienst  zu  tun.  Für  die  Mehrbean-
 spruchung  wird  ein  Freizeitausgleich  nur  gewährt,  soweit  es
 die dienstlichen Erfordernisse gestatten.

 Abschnitt 9

 Sonderregelungen für Verwendungen im Ausland

 §  62
 Verwendungen im Ausland

 (1)  Beamtinnen  und  Beamte,  die  zur  Wahrnehmung  des
 ihnen  übertragenen  Amts  im  Ausland  oder  außerhalb  des
 Deutschen  Hoheitsgebiets  auf  Schiffen  oder  in  Luftfahr-
 zeugen  verwendet  werden  und  dabei  wegen  vom  Inland  we-
 sentlich  abweichender  Verhältnisse  erhöhten  Gefahren  aus-
 gesetzt  sind,  können  aus  dienstlichen  Gründen  verpflichtet
 werden,
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1.  vorübergehend  in  einer  Gemeinschaftsunterkunft  zu
 wohnen  und  an  einer  Gemeinschaftsverpflegung  teilzu-
 nehmen,

 2.  Schutzkleidung zu tragen,

 3.  Dienstkleidung zu tragen und

 4.  über  die  regelmäßige  Arbeitszeit  hinaus  ohne  besondere
 Vergütung Dienst zu tun.

 In  den  Fällen  des  Satzes  1  Nr.  4  wird  für  die  Mehrbeanspru-
 chung  ein  Freizeitausgleich  nur  gewährt,  soweit  es  die
 dienstlichen Erfordernisse gestatten.

 (2)  Sind  nach  Absatz  1  verwendete  Beamtinnen  und  Be-
 amte  zum  Zeitpunkt  des  vorgesehenen  Eintritts  in  den  Ruhe-
 stand  nach  den  §§  26  und  27  oder  des  vorgesehenen  Ablaufs
 ihrer  Amtszeit  wegen  Verschleppung,  Gefangenschaft  oder
 aus  sonstigen  mit  dem  Dienst  zusammenhängenden  Grün-
 den,  die  sie  nicht  zu  vertreten  haben,  dem  Einflussbereich
 des  Dienstherrn  entzogen,  verlängert  sich  das  Dienstverhält-
 nis  bis  zum  Ablauf  des  auf  die  Beendigung  dieses  Zustands
 folgenden Monats.

 Abschnitt 10

 Schlussvorschriften

 §  63
 Folgeänderungen

 (1)  §  15a  Abs.  2  Satz  4  des  Bundesbeamtengesetzes  in  der
 Fassung  der  Bekanntmachung  vom  31.  März  1999  (BGBl.  I
 S.  675),  das  zuletzt  durch  Artikel  3  Abs.  5  des  Gesetzes  vom
 14.  August  2006  (BGBl.  I  S.  1897)  geändert  worden  ist,  wird
 aufgehoben.

 (2)  Das  Zweite  Gesetz  zur  Änderung  beamtenrechtlicher
 Vorschriften  vom  18.  August  1976  (BGBl.  I  S.  2209),  geän-
 dert  durch  Artikel  1  des  Gesetzes  vom  14.  Dezember  1984
 (BGBl. I S.  1534), wird aufgehoben.

 (3)  Das  Bundesbesoldungsgesetz  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  vom  6.  August  2002  (BGBl.  I  S.  3020),
 zuletzt  geändert  durch  §  19  des  Gesetzes  vom  28.  August
 2006 (BGBl. I S.  2039), wird wie folgt geändert:

 1.  In  §  9a  Abs.  2  Satz  1  wird  nach  der  Angabe  „§  123a  des
 Beamtenrechtsrahmengesetzes“  die  Angabe  „oder  §  21
 des Beamtenstatusgesetzes“ eingefügt.

 2.  In  §  27  Abs.  4  Satz  1  werden  die  Wörter  „im  Beamten-
 verhältnis  auf  Probe  nach  §  12a  des  Beamtenrechts-
 rahmengesetzes“  durch  die  Wörter  „denen  ein  Amt  mit
 leitender Funktion auf Probe übertragen wird“ ersetzt.

 3.  In  §  48  Abs.  1  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Bundesbe-
 amtengesetzes“  das  Komma  sowie  die  Angabe  „§  44  des
 Beamtenrechtsrahmengesetzes“ gestrichen.

 4.  In  §  58  Abs.  1  Satz  2  wird  nach  der  Angabe  „§  123a  des
 Beamtenrechtsrahmengesetzes“  die  Angabe  „oder  §  21
 des Beamtenstatusgesetzes“ eingefügt.

 (4)  §  1  Abs.  1  Nr.  5  der  Auslandstrennungsgeldverord-
 nung  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  22.  Januar
 1998  (BGBl.  I  S.  189),  die  zuletzt  durch  Artikel  11  des  Ge-
 setzes  vom  26.  Mai  2005  (BGBl.  I  S.  1418)  geändert  worden
 ist, wird wie folgt gefasst:

 „5.  die  Zuweisung  zur  Amtsausübung  in  besonderen  Fällen
 (§  123a  des  Beamtenrechtsrahmengesetzes;  §  21  des
 Beamtenstatusgesetzes)“.

 (5)  In  §  4  Abs.  4  des  Bundesumzugskostengesetzes  in  der
 Fassung  der  Bekanntmachung  vom  11.  Dezember  1990
 (BGBl.  I  S.  2682),  das  zuletzt  durch  Artikel  5  Abs.  11  des
 Gesetzes  vom  15.  Dezember  2004  (BGBl.  I  S.  3396)  geän-
 dert  worden  ist,  wird  das  Wort  „steht“  durch  das  Wort
 „stehen“  ersetzt  und  nach  der  Angabe  „§  123a  des  Beamten-
 rechtsrahmengesetzes“  werden  die  Wörter  „oder  nach  §  21
 des Beamtenstatusgesetzes“ eingefügt.

 (6)  In  §  1  Abs.  2  Nr.  7  der  Trennungsgeldverordnung  in
 der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  29.  Juni  1999
 (BGBl.  I  S.  1533),  die  zuletzt  durch  Artikel  13  des  Gesetzes
 vom  26.  Mai  2005  (BGBl.  I  S.  1418)  geändert  worden  ist,
 wird  nach  der  Angabe  „§  123a  des  Beamtenrechtsrahmen-
 gesetzes“  die  Angabe  „und  §  21  des  Beamtenstatusgesetzes“
 eingefügt.

 (7)  In  §  15  Abs.  1  Satz  4  des  Bundesreisekostengesetzes
 in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  26.  Mai  2005
 (BGBl.  I  S.  1418)  wird  das  Wort  „steht“  durch  das  Wort
 „stehen“  ersetzt  und  nach  der  Angabe  „§  123a  des  Beamten-
 rechtsrahmengesetzes“  werden  die  Wörter  „oder  nach  §  21
 des Beamtenstatusgesetzes“ eingefügt.

 (8)  Das  Hochschulrahmengesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  19.  Januar  1999  (BGBl.  I  S.  18),  zuletzt
 geändert  durch  Artikel  1  des  Gesetzes  vom  27.  Dezember
 2004 (BGBl. I S.  3835), wird wie folgt geändert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  werden  die  Wörter  zu  §  49  wie
 folgt gefasst:

 „§  49  Anwendung  der  Vorschriften  des  Beamtenstatus-
 gesetzes“.

 2.  In  §  49  wird  das  Wort  „Beamtenrechtsrahmengesetzes“
 jeweils durch das Wort „Beamtenstatusgesetzes“ ersetzt.

 3.  §  50 Abs.  1 wird wie folgt gefasst:

 „(1)  Die  Vorschriften  des  Beamtenstatusgesetzes  über
 den  einstweiligen  Ruhestand  sind  auf  Hochschullehre-
 rinnen  und  Hochschullehrer  nicht  anzuwenden.  Die  Vor-
 schriften  über  die  Probezeit  gelten  nur  im  Falle  des  §  46
 zweiter Halbsatz.“

 (9)  In  §  153  Abs.  3  Nr.  3  des  Gerichtsverfassungsgesetzes
 in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  9.  Mai  1975
 (BGBl.  I  S.  1077),  das  zuletzt  durch  Artikel  5  des  Gesetzes
 vom  14.  August  2006  (BGBl.  I  S.  1911)  geändert  worden  ist,
 werden  die  Wörter  „(§  4  Abs.  3  des  Rahmengesetzes  zur
 Vereinheitlichung des Beamtenrechts)“ gestrichen.

 (10)  Das  Deutsche  Richtergesetz  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  vom  19.  April  1972  (BGBl.  I  S.  713),  zu-
 letzt  geändert  durch  Artikel  27  des  Gesetzes  vom  19.  April
 2006 (BGBl. I S.  866), wird wie folgt geändert:

 1.  §  71 wird wie folgt gefasst:

 „§  71
 Geltung des Beamtenstatusgesetzes

 Soweit  dieses  Gesetz  nichts  anderes  bestimmt,  gelten
 für  das  Statusrecht  der  Richter  im  Landesdienst  bis  zu
 einer  besonderen  Regelung  die  Vorschriften  des  Beam-
 tenstatusgesetzes entsprechend.“
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2.  Die  §§  76a  bis  76e  werden  durch  folgenden  §  76a  ersetzt:

 „§  76a
 Teilzeitbeschäftigung

 Teilzeitbeschäftigung ist zu ermöglichen.“

 3.  In  §  78  Nr.  4  Buchstabe  f  wird  die  Angabe  „nach  den
 §§  76a bis 76 c“ gestrichen.

 (11)  In  §  97  Abs.  3  Satz  2  des  Strafvollzugsgesetzes  vom
 16.  März  1976  (BGBl.  I  S.  581,  2088,  1977  I  S.  436),  das
 zuletzt  durch  Artikel  1  des  Gesetzes  vom  23.  März  2005
 (BGBl.  I  S.  930)  geändert  worden  ist,  wird  die  Angabe
 „(§  38  Abs.  2  und  3  des  Beamtenrechtsrahmengesetzes)“
 ersetzt  durch  die  Angabe  „(§  37  Abs.  2  und  3  des  Beamten-
 statusgesetzes)“.

 (12)  §  191  Abs.  2  der  Verwaltungsgerichtsordnung  in  der
 Fassung  der  Bekanntmachung  vom  19.  März  1991  (BGBl.  I
 S.  686),  die  zuletzt  durch  Artikel  13  des  Gesetzes  vom
 15.  Juli  2006  (BGBl.  I  S.  1619)  geändert  worden  ist,  wird
 wie folgt gefasst:

 „(2)  §  127  des  Beamtenrechtsrahmengesetzes  und  §  55
 des Beamtenstatusgesetzes bleiben unberührt.“

 (13)  Artikel  1  §  2  Abs.  2  des  Verwendungsförderungs-
 gesetzes  vom  21.  Dezember  1992  (BGBl.  I  S.  2091)  wird
 aufgehoben.

 (14)  §  16a  Abs.  2  des  Arbeitsplatzschutzgesetzes  in  der
 Fassung  der  Bekanntmachung  vom  14.  Februar  2001
 (BGBl.  I  S.  253),  das  zuletzt  durch  Artikel  5  des  Gesetzes
 vom  22.  April  2005  (BGBl.  I  S.  1106)  geändert  worden  ist,
 wird wie folgt gefasst:

 „(2)  In  den  Fällen  des  Absatzes  1  Nr.  1  und  2  finden  §  125
 Abs.  1  Satz  1  des  Beamtenrechtsrahmengesetzes  und  §  23
 Abs.  2  Satz  1  des  Beamtenstatusgesetzes  keine  Anwen-
 dung.“

 (15)  In  §  95  Abs.  3  Satz  2  des  Einkommensteuergesetzes
 in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  19.  Oktober  2002
 (BGBl.  I  S.  4210,  2003  I  S.  179),  das  zuletzt  durch  Arti-
 kel  10a  des  Gesetzes  vom  20.  Juli  2006  (BGBl.  I  S.  1706)
 geändert  worden  ist,  wird  nach  der  Angabe  „§  123a  des  Be-
 amtenrechtsrahmengesetzes“  die  Angabe  „oder  des  §  21  des
 Beamtenstatusgesetzes“ eingefügt.

 (16)  §  17  Abs.  1  Satz  3  des  Arbeitsschutzgesetzes  vom
 7.  August  1996  (BGBl.  I  S.  1246),  das  zuletzt  durch  Arti-
 kel  11  Nr.  20  des  Gesetzes  vom  30.  Juli  2004  (BGBl.  I
 S.  1950) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

 „Entsprechendes Landesrecht bleibt unberührt.“

 (17)  §  1  Abs.  1  Nr.  3  des  Bundeskindergeldgesetzes  in  der
 Fassung  der  Bekanntmachung  vom  22.  Februar  2005
 (BGBl.  I  S.  458),  das  zuletzt  durch  Artikel  11  des  Gesetzes
 vom  20.  Juli  2006  (BGBl.  I  S.  1706)  geändert  worden  ist,
 wird wie folgt gefasst:

 „3.  eine  nach  §  123a  des  Beamtenrechtsrahmengesetzes
 oder  nach  §  21  des  Beamtenstatusgesetzes  bei  einer  Ein-
 richtung  außerhalb  Deutschlands  zugewiesene  Tätigkeit
 ausübt oder“.

 (18)  In  §  144  Abs.  1  des  Sechsten  Buches  Sozialgesetz-
 buch  –  Gesetzliche  Rentenversicherung  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  vom  19.  Februar  2002  (BGBl.  I  S.  754,
 1404,  3384),  das  zuletzt  durch  Artikel  4  des  Gesetzes  vom
 20.  Juli  2006  (BGBl.  I  S.  1706)  geändert  worden  ist,  wird  die
 Angabe  „§  121  des  Beamtenrechtsrahmengesetzes“  durch
 die Angabe „§  2 des Beamtenstatusgesetzes“ ersetzt.

 (19)  In  §  144  Satz  2  des  Siebten  Buches  Sozialgesetzbuch
 –  Gesetzliche  Unfallversicherung  –  (Artikel  1  des  Gesetzes
 vom  7.  August  1996,  BGBl.  I  S.  1254),  das  zuletzt  durch  Ar-
 tikel  6  des  Gesetzes  vom  24.  April  2006  (BGBl.  I  S.  926)  ge-
 ändert  worden  ist,  wird  nach  der  Angabe  „§  121  des  Beam-
 tenrechtsrahmengesetzes“  die  Angabe  „oder  des  §  2  des
 Beamtenstatusgesetzes“ eingefügt.

 §  64
 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 (1)  Das  Gesetz  tritt  am  Tag  nach  der  Verkündung  in  Kraft.

 (2)  Das  Beamtenrechtsrahmengesetz  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  vom  31.  März  1999  (BGBl.  I  S.  654),  zu-
 letzt  geändert  durch  Artikel  5  des  Gesetzes  vom  21.  Juni
 2005  (BGBl.  I  S.  1818),  tritt  mit  Inkrafttreten  dieses  Geset-
 zes  nach  Absatz  1  außer  Kraft.  Dies  gilt  nicht  für  Kapitel  II
 und §  135 des Beamtenrechtsrahmengesetzes.
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Begründung
 A. Allgemeiner Teil

 Die  Rahmenkompetenz  des  Bundes  ist  mit  dem  Gesetz  zur
 Änderung  des  Grundgesetzes  (GG)  vom  28.  August  2006
 (BGBl.  I  S.  2034)  entfallen.  Die  Länder  waren  bisher  auf-
 grund  der  Rahmenkompetenz  des  Bundes  nach  Artikel  75
 Abs.  1  Satz  1  Nr.  1  GG  verpflichtet,  ihre  Landesbeamtenge-
 setze  an  den  Vorgaben  des  Beamtenrechtsrahmengesetzes
 auszurichten.

 An  die  Stelle  der  bisherigen  Rahmengesetzgebung  für  die
 allgemeinen  Rechtsverhältnisse  der  Landesbediensteten  tritt
 eine  auf  das  Statusrecht  begrenzte  konkurrierende  Gesetz-
 gebungsbefugnis  des  Bundes.  Artikel  74  Abs.  1  Nr.  27  GG
 regelt  diese  Kompetenz  für  Statusrechte  und  -pflichten  der
 Angehörigen  des  öffentlichen  Dienstes  der  Länder,  Gemein-
 den  und  anderen  Körperschaften  des  öffentlichen  Rechts,  die
 in  einem  Dienst-  und  Treueverhältnis  stehen  mit  Ausnahme
 der Laufbahnen, Besoldung und Versorgung.

 Der  Gesetzentwurf  macht  von  der  Kompetenz  des  Bundes
 Gebrauch  und  enthält  einheitlich  geltende  Regelungen  für
 die  Landesbeamtinnen,  Landesbeamten,  Kommunalbeam-
 tinnen  und  Kommunalbeamten.  Dem  Gesetz  liegt  die
 Konzeption  zugrunde,  das  Statusrecht  hinsichtlich  der  we-
 sentlichen  Kernbereiche  wie  z.  B.  bei  Begründung  oder  Be-
 endigung  des  Beamtenverhältnisses  oder  für  Pflichten  und
 Rechte  der  Beamtinnen  und  Beamten  erschöpfend  zu  regeln.
 Da  wo  der  Bund  keine  Regelung  trifft,  sind  die  Länder  zur
 Gesetzgebung  befugt.  Gleichzeitig  wird  dort,  wo  bereits
 heute  eigene  statusrechtliche  Regelungen  der  Länder  beste-
 hen,  Raum  gelassen  für  landesrechtliche  Regelungen.  Dies
 gilt  insbesondere  für  die  Festlegung  von  Verfahrensfragen,
 Fristen oder landesspezifischen Besonderheiten.

 Mit  dem  Beamtenstatusgesetz  werden  die  beamtenrecht-
 lichen  Grundstrukturen  festgelegt,  um  eine  einheitliche  An-
 wendung  des  Dienstrechts  zu  gewährleisten.  Für  die  darüber
 hinausgehenden  Rechte  bildet  Artikel  33  Abs.  5  GG  die
 Klammer  und  gewährleistet  die  Einheitlichkeit  des  öffent-
 lichen Dienstes.

 Die  Leistungskraft  einer  modernen  Verwaltung  wird  von  den
 Beschäftigungsbedingungen  auf  allen  staatlichen  Ebenen
 entscheidend  geprägt.  Daher  sind  die  gesetzlichen  Grundla-
 gen  den  sich  wandelnden  gesellschaftlichen  und  wirtschaft-
 lichen  Anforderungen  anzupassen.  Für  die  öffentliche  Ver-
 waltung  ist  sicherzustellen,  dass  qualifiziertes  Personal
 einfach  und  schnell  gewonnen  werden  kann.  Dies  gilt  umso
 mehr  angesichts  der  demografischen  Entwicklung  und  der
 damit  erwarteten  Abnahme  des  Erwerbspersonenpotentials
 etwa  ab  dem  Jahr  2015.  Dies  wird  auch  Auswirkungen  auf
 die  Personalgewinnung  der  öffentlichen  Verwaltung  haben
 und  erfordert  rechtzeitige  Vorkehrungen  für  die  Zukunfts-
 fähigkeit  des  öffentlichen  Dienstes.  Das  Beamtenstatusge-
 setz  legt  daher  den  Kernbereich  des  einheitlich  und  unmittel-
 bar  geltenden  Statusrechts  fest,  belässt  aber  den  Ländern
 personalwirtschaftliche  Gestaltungs-  und  Handlungsspiel-
 räume.

 Auf  der  anderen  Seite  stehen  die  Pflichten  und  Rechte  der
 Beschäftigten.  Sie  müssen  den  gestiegenen  Anforderungen
 an  die  Aufgabenerledigung  entsprechen.  Im  gemeinsamen

 Interesse  der  Beamtinnen  und  Beamten  und  der  Dienstherren
 muss  die  Mobilität  bei  einem  länderübergreifenden  Dienst-
 herrnwechsel  auch  in  Zukunft  sichergestellt  sein.  Das  Gesetz
 trägt beidem Rechnung.

 Mit  dem  Beamtenstatusgesetz  werden  die  Voraussetzungen
 für  ein  modernes  und  einheitliches  Personalmanagement  in
 der  öffentlichen  Verwaltung  geschaffen  durch  klare  Struk-
 turen  und  den  Abbau  von  bürokratischen  Hemmnissen.  Dies
 gilt  zum  Beispiel  für  die  Voraussetzungen  zur  Begründung
 bzw.  Beendigung  eines  Beamtenverhältnisses  oder  für  Ab-
 ordnung  und  Versetzung  gerade  zwischen  verschiedenen
 Dienstherren.  Die  Möglichkeit  der  Zuweisung  von  Beamtin-
 nen  und  Beamten  auch  an  private  Einrichtungen  außerhalb
 des  öffentlichen  Dienstes  wird  erweitert,  um  Erfahrungen
 aus  anderen  Bereichen  in  die  staatliche  Aufgabenerledigung
 einfließen  zu  lassen.  Gerade  der  Austausch  zwischen  dem
 öffentlichen  Dienst,  internationalen  Organisationen  und  der
 Privatwirtschaft fördert das gegenseitige Verständnis.

 Das  Beamtenstatusgesetz  regelt  die  Statusrechte  und  -pflich-
 ten  der  Beamtinnen  und  Beamten  dauerhaft,  so  dass  es  einer
 Befristung nicht zugänglich ist.

 Der  Gesetzentwurf,  der  das  Recht  des  öffentlichen  Dienstes
 in  den  Ländern  regelt,  ist  mit  dem  Recht  der  Europäischen
 Union vereinbar.

 I.  Inhalt des Gesetzes im Einzelnen

 1.  Statusrechte und -pflichten

 Das  Gesetz  regelt  die  Statusrechte  und  -pflichten  der  An-
 gehörigen  des  öffentlichen  Dienstes,  die  bei  den  Ländern,
 Gemeinden  und  anderen  Körperschaften  des  öffentlichen
 Rechts  in  einem  Dienst-  und  Treueverhältnis  stehen.  Keine
 Regelungen  werden  für  die  Bereiche  Laufbahnen,  Besol-
 dung  und  Versorgung  getroffen.  Damit  greift  das  Gesetz  die
 Festlegungen  der  Föderalismuskommission  auf,  die  in  der
 Begründung  zur  Grundgesetzänderung  aufgenommen  wor-
 den sind.

 Danach  umfasst  das  Statusrecht  der  Beamtinnen  und  Beam-
 ten der Länder und Kommunen:

 –  Wesen,  Voraussetzungen,  Rechtsform  der  Begründung,
 Arten,  Dauer  sowie  Nichtigkeits-  und  Rücknahmegründe
 des Beamtenverhältnisses,

 –  Abordnungen  und  Versetzungen  zwischen  den  Ländern
 und zwischen Bund und Ländern,

 –  Voraussetzungen  und  Formen  der  Beendigung  des  Beam-
 tenverhältnisses  wie  z.  B.  Entlassung,  Verlust  der  Beam-
 tenrechte,  Entfernung  aus  dem  Dienst  nach  dem  Diszipli-
 narrecht,

 –  statusprägende  Pflichten  der  Beamtinnen  und  Beamten
 und Folgen der Nichterfüllung,

 –  wesentliche Rechte der Beamtinnen und Beamten,

 –  Bestimmung der Dienstherrnfähigkeit,

 –  Spannungs- und Verteidigungsfall und

 –  Verwendungen im Ausland.
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Diese  Bereiche  prägen  wesentlich  das  öffentlich-rechtliche
 Dienst-  und  Treueverhältnis,  in  dem  Beamtinnen  und  Beam-
 te  nach  Artikel  33  Abs.  4  GG  zu  ihrem  Dienstherrn  stehen.
 Gleichzeitig  wird  damit  die  Aufgabenwahrnehmung  in
 einem funktionsfähigen Gemeinwesen sichergestellt.

 Das  Bundesbeamtengesetz  wird  die  Regelungen  zum  Status-
 recht  für  die  Bundesbeamtinnen  und  Bundesbeamten  unter
 Berücksichtigung  der  Besonderheiten  des  Bundes  überneh-
 men.  Damit  werden  die  Einheitlichkeit  des  Dienstrechts  und
 die  Mobilität  zwischen  Bund  und  Ländern  gewährleistet.  Die
 Einbeziehung  der  Bundesbeamtinnen  und  Bundesbeamten
 in  den  Geltungsbereich  des  Gesetzes  ist  hierzu  nicht  erfor-
 derlich.

 2.  Zeitgemäße Pflichtenregelung

 Eine  zeitgemäße  Pflichtenregelung  (§  34  ff.)  wird  entspre-
 chend  den  allgemeinen  gesellschaftlichen  Entwicklungen
 konkretisiert.  Leitbild  der  Aufgabenerfüllung  ist  das  Wohl
 der  Allgemeinheit.  Die  „volle  Hingabe“  an  den  Beruf,  die  für
 Beamtinnen  und  Beamte  aus  dem  hergebrachten  Grundsatz
 des  Berufsbeamtentums  nach  Artikel  33  Abs.  5  GG  folgt,
 wird  mit  dem  Begriff  des  „vollen  persönlichen  Einsatzes“
 einem  modernen  Sprachgebrauch  angepasst,  ohne  dass  dies
 die  Intensität  der  Dienstleistungspflicht  verringern  soll
 (§  35)  oder  die  besonderen  Anforderungen,  die  der  Dienst  an
 einen  Lebensberuf  stellt.  Ein  weiterer  Ansatz  ist,  die  Korrup-
 tion  noch  wirksamer  zu  bekämpfen.  Daher  gilt  die  Ver-
 schwiegenheitspflicht  (§  38  Abs.  2  Satz  1  Nr.  3)  nicht  mehr,
 wenn Anhaltspunkte für Korruptionsdelikte bestehen.

 3.  Stärkung der Mobilität

 Das  Gesetz  gewährleistet  die  länderübergreifende  Mobilität.
 Zusätzlich  wird  der  vorübergehende  Einsatz  von  öffent-
 lichen  Bediensteten  in  der  Privatwirtschaft  oder  in  interna-
 tionalen  Organisationen  stärker  gefördert.  Erfahrungen  in
 anderen  Bereichen  werden  unter  erleichterten  Voraussetzun-
 gen  möglich  und  sollen  stärker  als  bisher  in  die  staatliche
 Aufgabenwahrnehmung  einfließen  (§  21).  Auf  diese  Weise
 werden  gegenseitiges  Verständnis  und  der  Wissenstransfer
 erleichtert.

 4.  Nutzung personeller Ressourcen

 Durch  die  Verankerung  des  Grundsatzes  „Rehabilitation  vor
 Versorgung“  soll  eine  vorzeitige  Pensionierung  nur  noch
 erfolgen,  wenn  feststeht,  dass  tatsächlich  keine  andere  Tätig-
 keit  mehr  möglich  ist  (§  27  Abs.  1  Satz  3).  Damit  werden  für
 die  Frage  der  Dienstunfähigkeit  nicht  mehr  nur  auf  die  bisher
 ausgeübte  Tätigkeit  abgestellt  und  ein  längeres  Verbleiben
 im Dienst ermöglicht.

 II.  Beamtenrechtsrahmengesetz

 Recht,  das  als  Bundesrecht  erlassen  worden  ist,  aber  wegen
 der  Aufhebung  des  Artikels  75  GG  nicht  mehr  als  Bundes-
 recht  erlassen  werden  könnte,  gilt  nach  Artikel  125a  GG  als
 Bundesrecht  fort.  Durch  das  vorliegende  Gesetz  wird  das
 Rahmenrecht  aber  bereits  in  wesentlichen  Teilen  ersetzt  und
 kann  daher  aufgehoben  werden.  Damit  dient  das  Gesetz  der
 Rechts- und Verwaltungsvereinfachung.

 Kapitel  II  und  §  135  des  Beamtenrechtsrahmengesetzes  blei-
 ben  zunächst  bestehen.  Diese  Vorschriften  betreffen  die  ein-
 heitlich  und  unmittelbar  geltenden  Vorschriften  des  Beam-
 tenrechtsrahmengesetzes,  die  für  die  Länder  bereits  im
 Wesentlichen  im  Beamtenstatusgesetz  enthalten  sind,  aber
 für  den  Bund  bis  zur  Novellierung  des  Bundesbeamtengeset-
 zes  weiter  gelten.  Dies  gilt  auch  für  §  135  BRRG,  der  für  die
 öffentlich-rechtlichen  Religionsgesellschaften  zunächst  weiter
 gilt,  da  eine  entsprechende  Regelung  nicht  mehr  im  Beam-
 tenstatusgesetz enthalten ist.

 III.  Gleichstellungspolitische Auswirkungen

 Der  Entwurf  hat  keine  erkennbaren  gleichstellungspoliti-
 schen  Auswirkungen.  Die  statusrechtlichen  Regelungen  sind
 grundsätzlich geschlechtsneutral ausgestaltet.

 IV.  Gesetzgebungskompetenz

 Die  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  folgt  aus  Arti-
 kel  74  Abs.  1  Nr.  1  und  27  GG.  Das  Gesetz  bedarf  nach  Ar-
 tikel 74 Abs.  2 GG der Zustimmung des Bundesrates.

 B. Besonderer Teil

 Zu Abschnitt 1  (Allgemeine Vorschriften)

 Zu §  1 (Geltungsbereich)

 Die  Vorschrift  legt  den  Geltungsbereich  des  Gesetzes  fest.
 Das  Gesetz  regelt  das  Statusrecht  der  Beamtinnen  und
 Beamten,  die  bei  den  Ländern,  Gemeinden  und  Gemeinde-
 verbänden  und  den  anderen  Körperschaften  in  einem  öffent-
 lich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen.

 Nach  Artikel  74  Abs.  1  Nr.  27  GG  unterliegen  die  Status-
 rechte  und  -pflichten  der  Beamtinnen  und  Beamten  der  Län-
 der,  Gemeinden  und  anderen  Körperschaften  des  öffentli-
 chen  Rechts  mit  Ausnahme  des  Laufbahnrechts  sowie
 Besoldung  und  Versorgung  der  konkurrierenden  Gesetzge-
 bung.  Zu  den  in  diesem  Gesetz  zu  regelnden  Bereichen  ge-
 hören  Vorschriften  zu  den  Voraussetzungen  und  Rechtsfor-
 men  der  Begründung,  der  Arten  und  der  Dauer  sowie
 Nichtigkeits-  und  Rücknahmegründe  des  Beamtenverhält-
 nisses.  Abordnungen  und  Versetzungen,  soweit  sie  länder-
 übergreifende  Wirkung  haben,  sowie  Voraussetzungen  und
 Formen  der  Beendigung  des  Beamtenverhältnisses  sind
 ebenso  dem  Statusrecht  zuzurechnen  wie  die  Pflichten  der
 Beamtinnen  und  Beamten  und  die  Folgen  ihrer  Nichterfül-
 lung  sowie  die  wesentlichen  Rechte.  Die  Bestimmung  der
 Dienstherrnfähigkeit  und  Regelungen  im  Spannungs-  und
 Verteidigungsfall  und  bei  Verwendung  von  Beamtinnen  und
 Beamten im Ausland werden einheitlich festgelegt.

 Zu  den  Einzelheiten  wird  auf  die  Begründung  zur  Grund-
 gesetzänderung  (Bundestagsdrucksache  16/813,  S.  14)  ver-
 wiesen.

 Zu §  2  (Dienstherrnfähigkeit)

 §  2  entspricht  mit  redaktionellen  Anpassungen  §  121  BRRG.

 Die  Vorschrift  regelt  für  den  Landesbereich,  welche  juristi-
 schen  Personen  des  öffentlichen  Rechts  das  Recht  besitzen,
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Beamtinnen  und  Beamte  zu  haben.  Dieses  Recht  wird  als
 Dienstherrnfähigkeit bezeichnet.

 Zu Abschnitt 2  (Beamtenverhältnis)

 Zu §  3  (Beamtenverhältnis)

 Zu Absatz 1

 Die Vorschrift entspricht §  2 Abs.  1 BRRG.

 Die  Regelung  legt  fest,  dass  Beamtinnen  und  Beamte  zu
 ihrem  Dienstherrn  in  einem  öffentlich-rechtlichen  Dienst-
 und  Treueverhältnis  stehen.  Dieses  öffentlich-rechtliche
 Dienst-  und  Treueverhältnis  unterscheidet  sich  von  anderen
 Beschäftigungsverhältnissen,  insbesondere  denen  des  Ar-
 beitsrechts,  aber  auch  gegenüber  den  Tarifbeschäftigten  des
 öffentlichen  Dienstes  durch  einen  besonderen  Rechte-  und
 Pflichtenstatus.

 Zu Absatz 2

 Absatz  2  übernimmt  die  bisherige  Regelung  in  §  2  Abs.  2
 BRRG.  Jeder  Dienstherr  entscheidet  nach  den  Vorgaben  der
 Verfassung  –  insbesondere  des  Funktionsvorbehaltes  aus  Ar-
 tikel  33  Abs.  4  GG  –  in  eigener  Verantwortung,  welche
 hoheitsrechtlichen  Befugnisse  von  Beamtinnen  und  Beam-
 ten wahrgenommen werden sollen.

 Zu §  4  (Arten des Beamtenverhältnisses)

 Die Vorschrift entspricht §  3 BRRG.

 Die  Regelung  zählt  abschließend  die  verschiedenen  Arten
 des  Beamtenverhältnisses  auf,  die  begründet  werden  dürfen.
 Das  Gesetz  bestimmt  in  Satz  2  das  Beamtenverhältnis  auf
 Lebenszeit  als  Regelfall.  Daneben  gibt  es  Beamtenverhält-
 nisse auf Zeit, auf Probe und auf Widerruf.

 Zu §  5  (Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte)

 Zu Absatz 1

 Die Vorschrift entspricht §  3 Abs.  2 BRRG.

 Die  Länder  können  Ehrenbeamtinnen  und  Ehrenbeamte
 berufen.  Dabei  handelt  es  sich  um  Personen,  die  neben  ihrem
 Beruf,  der  auch  der  einer  Berufsbeamtin  oder  eines  Berufs-
 beamten  sein  kann,  hoheitliche  Aufgaben  unentgeltlich
 wahrnehmen.  Das  Ehrenbeamtenverhältnis  ist  dadurch
 geprägt,  dass  die  Erfüllung  der  öffentlichen  Aufgabe  keinen
 Lebensberuf  darstellt,  sondern  ohne  Anspruch  auf  Alimen-
 tation  ausgeübt  wird.  Aufwandsentschädigungen  sind  mög-
 lich.  Im  Unterschied  zur  bloßen  ehrenamtlichen  Tätigkeit
 liegt  dem  Ehrenbeamtenverhältnis  ein  Beamtenverhältnis
 (z.  B.  auf  Zeit,  auf  Widerruf  oder  auf  Lebenszeit)  zu  einem
 Dienstherrn zugrunde.

 Zu Absatz 2

 Die Vorschrift entspricht §  115 Abs.  1 BRRG.

 Auf  das  Ehrenbeamtenverhältnis  sind  grundsätzlich  die  für
 alle  Beamtinnen  und  Beamten  allgemein  geltenden  Vor-
 schriften  anzuwenden.  Den  Ehrenbeamtinnen  und  Ehren-
 beamten  mit  ihrer  besonderen  Rechtsstellung  kommt  im
 kommunalen  Bereich  eine  große  Bedeutung  zu.  Deshalb
 lässt  das  Gesetz  dem  Landesgesetzgeber  die  Möglichkeit,

 von  den  für  alle  Beamtinnen  und  Beamten  geltenden  Rege-
 lungen abzuweichen.

 Zu Absatz 3

 Die Vorschrift entspricht §  115 Abs.  3 BRRG.

 Ein  Ehrenbeamtenverhältnis  kann  nicht  in  ein  Beamtenver-
 hältnis  anderer  Art  und  umgekehrt  umgewandelt  werden.
 Sofern  ein  Beamtenverhältnis  anderer  Art  entstehen  soll,
 muss  dieses  bei  Vorliegen  der  Voraussetzungen  neu  begrün-
 det werden.

 Zu §  6 (Beamtenverhältnis auf Zeit)

 Die  Vorschrift  übernimmt  für  den  Typus  des  Beamtenver-
 hältnisses  auf  Zeit  im  Grundsatz  die  Regelungen  der  §§  95
 bis  98  BRRG.  Die  Regelung  der  Einzelheiten  bleibt  dem
 Landesgesetzgeber überlassen.

 Ein  Beamtenverhältnis  auf  Zeit  kann  auch  vorliegen,  wenn
 die  Verleihung  des  Amts  auf  einer  Wahl  (unmittelbar  durch
 das  Volk  oder  mittelbar  durch  die  Vertretungskörperschaft)
 beruht.  Das  Landesrecht  kann  in  diesen  Fällen  zum  Beispiel
 abweichende  Regelungen  für  die  Form  der  Begründung  des
 Beamtenverhältnisses  auf  Zeit  oder  eine  andere  Altersgrenze
 als  die  für  Lebenszeitbeamtinnen  und  Lebenszeitbeamte  vor-
 sehen.  Dies  ist  sachgerecht,  da  die  Verleihung  des  Amts  auf
 einer Wahl beruht.

 Soweit  durch  Landesrecht  nichts  anderes  geregelt  ist,  gelten
 die  Vorschriften  für  das  Beamtenverhältnis  auf  Lebenszeit
 entsprechend.

 Zu §  7  (Voraussetzungen für das Beamtenverhältnis)

 Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen §  4 BRRG.

 Zu Absatz 1

 Nach  Absatz  1  Nr.  1  können  außer  Deutschen  und  Staatsan-
 gehörigen  eines  anderen  Mitgliedstaates  der  Europäischen
 Union  auch  Staatsangehörige  eines  anderen  Vertragsstaates
 des  Abkommens  über  den  Europäischen  Wirtschaftsraum  in
 das  Beamtenverhältnis  berufen  werden.  Das  sind  die  drei
 Staaten  Island,  Liechtenstein  und  Norwegen,  die  nicht  der
 Europäischen  Union  angehören,  wohl  aber  als  Mitglied-
 staaten  des  Europäischen  Wirtschaftsraums  gleichbehandelt
 werden.

 Räumen  Deutschland  und  die  Europäische  Union  darüber
 hinaus  einem  Drittstaat,  wie  z.  B.  der  Schweiz,  Ansprüche
 auf  Anerkennung  der  Berufsqualifikationen  ein,  die  denen
 der  Staatsangehörigen  der  Europäischen  Union  entsprechen,
 können  diese  Personen  ebenfalls  in  das  Beamtenverhältnis
 berufen werden.

 Absatz  1  Nr.  3  nennt  als  weitere  Voraussetzung  für  das
 Beamtenverhältnis  die  nach  Landesrecht  vorgeschriebene
 Befähigung.  Das  Erfordernis  der  Befähigung  als  Vorausset-
 zung  für  das  Beamtenverhältnis  leitet  sich  unmittelbar  aus
 Artikel 33 Abs.  2 GG ab.

 Zu Absatz 2

 Mit  Absatz  2  macht  Deutschland  von  der  in  Artikel  39
 Abs.  4  des  Vertrags  zur  Gründung  der  Europäischen  Ge-
 meinschaft  eingeräumten  Möglichkeit  Gebrauch,  für  die
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Wahrnehmung  bestimmter  Aufgaben  die  Berufung  in  das
 Beamtenverhältnis  deutschen  Staatsangehörigen  im  Sinne
 des Artikels 116 GG vorzubehalten.

 Zu Absatz 3

 Absatz  3  sieht  Ausnahmen  von  Absatz  1  Nr.  1  und  Abs.  2
 vor,  wenn  für  die  Gewinnung  der  Beamtin  oder  des  Beamten
 ein  „dringendes  dienstliches  Interesse“  bzw.  nach  Nummer  2
 für  die  Berufung  von  wissenschaftlichem  Hochschulper-
 sonal  „andere  wichtige  Gründe“  vorliegen.  „Dringende
 dienstliche  Interessen“  sind  besonders  wichtige  Interessen,
 die  über  die  Interessen  der  jeweiligen  Verwaltung,  in  die  die
 Beamtin  oder  der  Beamte  eingestellt  werden  soll,  hinaus-
 gehen.

 Praktisch  bedeutsam  ist  in  den  Ländern  die  Gewinnung  aus-
 ländischer  Hochschullehrerinnen  und  Hochschullehrer.  Des-
 wegen  können  diese  auch  aus  „anderen  wichtigen  Gründen“
 in  das  Beamtenverhältnis  berufen  werden.  Dieser  Begriff  ist
 weiter  gefasst  als  das  „dienstliche  Interesse“  und  lässt  daher
 unter weniger strengen Voraussetzungen Ausnahmen zu.

 Zu §  8 (Ernennung)

 Zu den Absätzen 1 und 3

 Die  Regelung  entspricht  im  Wesentlichen  §  5  BRRG.  Ledig-
 lich  die  Ernennung  zur  ersten  Verleihung  eines  Amts  (vgl.
 §  5  Abs.  1  Nr.  3  BRRG)  ist  nicht  vorgesehen,  da  in  Absatz  3
 gesetzlich  bestimmt  wird,  dass  mit  der  Begründung  eines
 Beamtenverhältnisses  auf  Probe,  auf  Lebenszeit  und  auf  Zeit
 ein  Amt  verliehen  wird.  Einer  gesonderten  Ernennung  bei
 der  Verleihung  des  ersten  Amts  bedarf  es  dementsprechend
 bei einem Probezeitbeamtenverhältnis nicht mehr.

 Das  bisher  im  Beamtenrechtsrahmengesetz  geregelte  Institut
 der  Anstellung  entfällt.  Bisher  hatte  eine  Beamtin  auf  Probe
 oder  ein  Beamter  auf  Probe  kein  statusrechtliches  Amt.  Die-
 ses  wurde  erst  mit  der  Verbeamtung  auf  Lebenszeit  verliehen
 (§  5  Abs.  1  Nr.  3  BRRG).  Dies  dient  der  Deregulierung  und
 stellt  sicher,  dass  Beamtinnen  und  Beamte  bundesweit  unter
 den  gleichen  Voraussetzungen  ein  Amt  verliehen  bekom-
 men.

 Im  Interesse  der  Rechtsklarheit,  auch  im  Hinblick  auf  eine
 weitere  Flexibilisierung  des  Bezahlungsrechts,  bedarf  künftig
 jede  Verleihung  eines  anderen  Amts  mit  anderem  Grundge-
 halt  einer  förmlichen  Ernennung  (Nummer  3).  Die  Begren-
 zung  auf  Fälle,  in  denen  auch  eine  andere  Amtsbezeichnung
 verliehen  wird,  gibt  es  anders  als  in  §  5  Abs.  1  Nr.  4  BRRG
 nicht.

 In  Nummer  4  werden  die  Fälle,  in  denen  es  bei  der  Ver-
 leihung  eines  anderen  Amts  mit  anderer  Amtsbezeichnung
 einer  Ernennung  bedarf,  nicht  mehr  bundeseinheitlich  vorge-
 geben.  Sie  sind  durch  Landesrecht  zu  bestimmen.  Bisher  war
 eine  solche  Ernennung  bei  einem  Wechsel  der  Laufbahn-
 gruppe  erforderlich.  Infolge  der  Verlagerung  der  Kompetenz
 für  das  Laufbahnrecht  auf  die  Länder  bleibt  es  zukünftig
 jedoch  der  Entscheidung  der  Länder  vorbehalten,  ob  sie  am
 Laufbahngruppenprinzip  festhalten.  Entsprechend  muss  auch
 im  Landesrecht  geregelt  werden,  in  welchen  Fällen  es  bei  der
 Verleihung  eines  anderen  Amts  mit  anderer  Amtsbezeich-
 nung einer Ernennung bedarf.

 Zu Absatz 2

 Die  detaillierten  Vorgaben  zum  Inhalt  der  Urkunde  müssen
 zur  Gewährleistung  der  Einheitlichkeit  und  der  Mobilität  ge-
 regelt  bleiben.  Die  Regelung  entspricht  §  5  Abs.  4  BRRG.
 Da  der  Wortlaut  der  Vorschrift  die  elektronische  Form  nicht
 ausschließt,  ist  für  die  Erstellung  der  Ernennungsurkunde
 grundsätzlich  die  elektronische  Form  zugelassen.  Es  muss
 sich  aber  um  eine  qualifizierte  elektronische  Signatur  han-
 deln,  da  nur  diese  in  umfassender  Weise  die  Sicherheit  und
 Dauerhaftigkeit  des  elektronischen  Verwaltungshandelns  ge-
 währleistet.  Die  Ernennung  selbst  setzt  wegen  ihrer  konstitu-
 tiven  Wirkung  die  Aushändigung  der  Urkunde  voraus.  Das
 bedeutet,  dass  der  zu  ernennenden  Person  der  körperliche
 Besitz an der Ernennungsurkunde verschafft wird.

 Zu Absatz 4

 Absatz  4  legt  wie  bisher  §  5  Abs.  4  BRRG  fest,  dass  eine
 Ernennung  auf  einen  zurückliegenden  Zeitpunkt  insoweit
 unwirksam  ist.  Wegen  der  konstitutiven  Wirkung  der  Aus-
 händigung  der  Urkunde  ist  die  Ernennung  erst  mit  dem  tat-
 sächlichen Aushändigen der Urkunde wirksam.

 Zu §  9 (Kriterien der Ernennung)

 Zur  Klarstellung  wird  der  in  der  Vorschrift  aufgeführte  Kata-
 log  der  beispielhaften  Merkmale,  die  bei  der  Auswahl  der
 Bewerberinnen  und  Bewerber  nicht  berücksichtigt  werden
 dürfen,  weiter  gefasst  als  bisher  in  §  7  BRRG.  Dies  ent-
 spricht  den  Regelungen  des  §  11  in  Verbindung  mit  §  1  des
 Allgemeinen  Gleichbehandlungsgesetzes  vom  14.  August
 2006  (BGBl.  I  S.  1897)  für  den  Bereich  des  Arbeitsrechts.
 Die  als  Kriterien  der  Ernennung  unzulässigen  Gesichtspunk-
 te knüpfen dabei an Artikel 3 GG an.

 Zu §  10 (Voraussetzung für die Ernennung auf Lebenszeit)

 Im  Gegensatz  zu  §  15  BRRG  legt  die  Vorschrift  nur  noch  die
 Mindest-  und  Höchstdauer  der  Probezeit  fest.  Vor  einer
 Lebenszeitverbeamtung  ist  eine  Probezeit  erfolgreich  zu
 durchlaufen.  Damit  jeder  Dienstherr  darauf  vertrauen  kann,
 dass  der  Ernennung  auf  Lebenszeit  eine  ausreichende  Probe-
 zeit  vorausgegangen  ist,  legt  das  Gesetz  einen  einheitlichen
 Rahmen  von  mindestens  sechs  Monaten  und  höchstens  fünf
 Jahren  fest,  innerhalb  dessen  sich  die  Länder  bei  der  Bestim-
 mung  der  in  ihrem  Bereich  verlangten  Probezeit  bewegen
 können.

 Von  der  Mindestprobezeit  kann  in  Ausnahmefällen  durch
 Landesrecht  abgewichen  werden.  Dies  kann  z.  B.  in  Frage
 kommen,  wenn  die  zu  ernennende  Person  zuvor  in  einem
 Angestelltenverhältnis  bei  dem  künftigen  Dienstherrn  tätig
 war  und  deshalb  diese  Zeit  auf  eine  Probezeit  vor  der  Ernen-
 nung  auf  Lebenszeit  angerechnet  werden  kann,  weil  in  dieser
 Zeit die Bewährung festgestellt werden kann.

 Die  konkreten  Anforderungen  an  die  Bewährung  regeln  die
 Länder weiterhin in eigener Zuständigkeit.

 Zu §  11  (Nichtigkeit der Ernennung)

 Zu Absatz 1

 §  11  übernimmt  die  Regelung  des  §  8  BRRG  mit  redak-
 tionellen  Änderungen  zur  besseren  Verständlichkeit  und
 Rechtsanwendung.  Die  Vorschrift  regelt  die  Gründe,  die  zur
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Nichtigkeit  von  beamtenrechtlichen  Ernennungen  führen,
 abschließend.  Entspricht  die  Ernennungsurkunde  nicht  der
 in  §  8  Abs.  2  vorgeschriebenen  Form,  ist  die  Ernennung
 nichtig.  Das  gilt  auch,  wenn  die  Ernennung  von  einer  sach-
 lich  unzuständigen  Behörde  vorgenommen  wurde  oder  zum
 Zeitpunkt  der  Ernennung  bestimmte  Voraussetzungen  nicht
 vorlagen.

 Zu Absatz 2

 Absatz  2  regelt  die  entsprechenden  Heilungsmöglichkeiten
 bei  Fehlern  nach  Absatz  1  neu.  Danach  ist  die  Ernennung  als
 von  Anfang  an  wirksam  anzusehen,  wenn  sich  der  Fehler,
 der  bei  der  Ernennung  vorlag,  im  Fall  des  Absatzes  1  Nr.  1
 aufklären  lässt,  da  aus  der  Urkunde  oder  dem  Akteninhalt
 eindeutig  hervorgeht,  welche  Ernennung  gewollt  war.
 Gleiches  gilt,  wenn  die  Angabe  der  Zeitdauer  fehlt,  durch
 Landesrecht aber bestimmt ist.

 Bestätigt  die  sachlich  zuständige  Behörde  die  Ernennung,  ist
 das  Handeln  der  unzuständigen  Behörde  nach  Absatz  1  Nr.  2
 geheilt.  Im  Fall  des  Absatzes  1  Nr.  3  Buchstabe  a  sieht  das
 Gesetz  ebenfalls  eine  Heilungsmöglichkeit  vor,  wenn  eine
 Ausnahme  nach  §  7  Abs.  3  von  der  Eigenschaft  als  Deutsche
 oder Deutscher zugelassen wird.

 Die  Heilung  reiner  Formfehler  bei  der  Erstellung  von  Ernen-
 nungsurkunden  dient  der  Verwaltungsvereinfachung  und  der
 Vermeidung  von  Rechtsstreitigkeiten.  Zur  Wahrung  der
 Rechtseinheit  werden  aber  Mindestvoraussetzungen  für  die
 Heilungsfähigkeit von Ernennungsfehlern vorgegeben.

 Zu §  12 (Rücknahme der Ernennung)

 §  12  übernimmt  §  9  BRRG  mit  redaktionellen  Anpassungen.

 Zu Absatz 1

 Absatz  1  führt  die  Fälle  auf,  die  eine  Rücknahme  der  Ernen-
 nung  mit  Wirkung  für  die  Vergangenheit  zwingend  erfor-
 dern.  In  diesen  Fällen  muss  der  Dienstherr  tätig  werden;  es
 besteht  für  die  Entscheidung,  „ob“  eine  Rücknahme  erfolgt,
 kein Ermessen.

 Die  Rücknahme  hat  auch  zu  erfolgen,  wenn  die  gesetzlich
 vorgeschriebene  Mitwirkung  einer  unabhängigen  Stelle  oder
 einer  Aufsichtsbehörde  unterblieben  ist  und  diese  nicht
 nachgeholt wird.

 Zu Absatz 2

 Nach  Absatz  2  Satz  1  soll  die  Ernennung  zurückgenommen
 werden,  wenn  im  Zeitpunkt  der  Ernennung  nicht  bekannt
 war,  dass  in  einem  Disziplinarverfahren  auf  Entfernung  aus
 dem  Beamtenverhältnis  oder  auf  Aberkennung  des  Ruhege-
 halts  erkannt  worden  war.  Diese  Regelung  entspricht  grund-
 sätzlich §  9 Abs.  2 BRRG.

 Satz  2  trägt  dem  Umstand  Rechnung,  dass  neben  Deutschen
 auch  Staatsangehörige  anderer  Mitgliedstaaten  der  Europäi-
 schen  Union  oder  sonstiger  Vertragsstaaten  des  Abkommens
 über  den  Europäischen  Wirtschaftsraum  sowie  Staaten  im
 Sinne  des  §  7  Abs.  1  Nr.  1  in  das  Beamtenverhältnis  berufen
 werden  können.  Die  wachsende  Mobilität  betrifft  auch  den
 Wechsel  zwischen  den  Einrichtungen  der  Europäischen
 Gemeinschaften  und  dem  innerstaatlichen  öffentlichen
 Dienst.  Auch  insoweit  müssen  frühere  Disziplinarentschei-

 dungen  berücksichtigt  werden  können,  die  für  die  Eignung
 einer  Beamtin oder eines Beamten Bedeutung haben.

 Zu Abschnitt 3  (Landesübergreifender  Wechsel  und
 Wechsel in die Bundesverwaltung)

 Zu §  13  (Grundsatz)

 Die  Vorschrift  zu  Beginn  des  Abschnitts  3  stellt  klar,  dass  in
 diesem  Gesetz  nur  die  landesübergreifende  Abordnung,  Ver-
 setzung  und  Umbildung  von  Körperschaften  geregelt  sind.
 Damit  sind  diejenigen  Maßnahmen  gemeint,  bei  denen  die
 Beamtin  oder  der  Beamte  den  Bereich  des  eigenen  Dienst-
 herrn  verlässt  und  in  den  Bereich  des  Dienstherrn  eines  an-
 deren  Landes  oder  in  die  Bundesverwaltung  wechselt.  Die
 entsprechenden  landesinternen  Maßnahmen  können  durch
 Landesrecht  geregelt  werden.  Diese  Eingrenzung  entspricht
 den  Vorgaben  des  Gesetzes  zur  Änderung  des  Grundgeset-
 zes.  In  der  Begründung  zu  Nummer  6  Doppelbuchstabe  oo
 (Artikel  74  Abs.  1  Nr.  27  bis  33)  wird  u.  a.  festgelegt,  dass
 Abordnungen  und  Versetzungen  zwischen  den  Ländern  und
 zwischen  Bund  und  Ländern  zum  Statusrecht  zu  zählen  sind
 (Bundestagsdrucksache 16/813, S.  14).

 Zu §  14  (Abordnung)

 Die  Vorschrift  regelt,  anders  als  §  17  BRRG,  nur  die  landes-
 übergreifende  Abordnung  und  die  Abordnung  in  die
 Bundesverwaltung.  Die  Abordnung  innerhalb  eines  Landes
 wird  nicht  in  diesem  Gesetz  geregelt,  sondern  richtet  sich
 ausschließlich  nach  dem  jeweiligen  Landesrecht.  Sofern  als
 Voraussetzung  für  eine  landesübergreifende  Abordnung
 „dienstliche  Gründe“  erforderlich  sind,  sind  dies  Gründe,  die
 in  der  jeweiligen  Verwaltung  vorliegen  müssen,  in  der  die
 Beamtin  oder  der  Beamte  tätig  ist  bzw.  tätig  werden  soll,
 nicht aber sonstige öffentliche Belange.

 Zu Absatz 1

 Nach  Absatz  1  können  Beamtinnen  und  Beamte  aus  „dienst-
 lichen  Gründen“  vorübergehend  in  den  Bereich  des  Dienst-
 herrn  eines  anderen  Landes  oder  des  Bundes  abgeordnet
 werden.

 Zu Absatz 2

 Absatz  2  regelt  die  Voraussetzungen  einer  landesüber-
 greifenden  Abordnung  zu  einer  nicht  dem  Amt  entsprechen-
 den  Tätigkeit  aus  „dienstlichen  Gründen“,  wenn  die  Wahr-
 nehmung  der  neuen  Tätigkeit  aufgrund  der  Vorbildung  oder
 Berufsausbildung  zumutbar  ist.  Die  Zumutbarkeit  beinhaltet
 dabei  auch  die  Abordnung  zu  einer  solchen  Tätigkeit,  die
 nicht einem Amt mit demselben Grundgehalt entspricht.

 Zu Absatz 3

 Absatz  3  Satz  1  regelt,  dass  die  Abordnung  grundsätzlich  der
 Zustimmung  der  Beamtin  oder  des  Beamten  bedarf.  Nach
 Satz  2  ist  geregelt,  dass  die  Abordnung  auch  ohne
 Zustimmung  möglich  ist,  wenn  die  neue  Tätigkeit  zumutbar
 ist  und  einem  Amt  mit  demselben  Grundgehalt  entspricht
 und  die  Dauer  von  fünf  Jahren  nicht  übersteigt.  Anders  als  in
 §  17  Abs.  3  Satz  2  BRRG  kann  die  amtsangemessene
 Weiterbeschäftigung  nur  betragsmäßig  gesichert  werden.
 Satz  2  legt  daher  fest,  dass  das  neue  und  das  alte  Grundgehalt
 einander  entsprechen  müssen.  Anders  als  bisher  wird  auf  den
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Zusatz  „einer  gleichwertigen  oder  anderen  Laufbahn“  ver-
 zichtet,  da  diese  Festlegung  aufgrund  der  fehlenden  Bundes-
 kompetenz  für  das  Laufbahnrecht  die  Länder  selbst  treffen
 müssen.

 Zu Absatz 4

 Die  Abordnung  wird  zwischen  den  beteiligten  Dienstherren
 einvernehmlich  verfügt.  Soweit  nicht  anderes  vereinbart
 wird,  sind  die  für  den  Bereich  des  aufnehmenden  Dienst-
 herrn  geltenden  Vorschriften  über  die  Pflichten  und  Rechte
 der  Beamtinnen  und  Beamten  mit  Ausnahme  der  Regelun-
 gen  über  Diensteid,  Amtsbezeichnung,  Bezahlung,  Kranken-
 fürsorgeleistungen  und  Versorgung  entsprechend  anzuwen-
 den.

 Zu §  15  (Versetzung)

 Die  Vorschrift  regelt,  anders  als  §  18  BRRG,  nur  die  landes-
 übergreifende  Versetzung  und  die  Versetzung  in  die  Bundes-
 verwaltung.  Die  Versetzung  innerhalb  eines  Landes  richtet
 sich ausschließlich nach dem jeweiligen Landesrecht.

 Zu Absatz 1

 Nach  Absatz  1  erfolgt  eine  Versetzung  entweder  auf  Antrag
 der  Beamtin  oder  des  Beamten  oder  aus  „dienstlichen
 Gründen“.  „Dienstliche  Gründe“  sind  solche,  die  in  der
 jeweiligen  Verwaltung  vorliegen  müssen,  in  der  die  Beamtin
 oder  der  Beamte  tätig  ist  bzw.  tätig  werden  soll,  nicht  aber
 sonstige öffentliche Belange.

 Zu Absatz 2

 Absatz  2  regelt,  dass  die  Versetzung  der  Zustimmung  der  Be-
 amtin  oder  des  Beamten  bedarf.  Abweichend  davon  ist  eine
 Versetzung  auch  ohne  Zustimmung  zulässig,  wenn  das  neue
 Amt  mit  mindestens  demselben  Grundgehalt  wie  das  bis-
 herige Amt verbunden ist.

 Zu Absatz 3

 Die  Versetzung  wird  einvernehmlich  zwischen  dem  abge-
 benden  und  dem  aufnehmenden  Dienstherrn  verfügt.  Das
 Beamtenverhältnis  wird  mit  dem  neuen  Dienstherrn  fort-
 gesetzt.

 Zu §  16 (Umbildung einer Körperschaft)

 Die  Umbildung  von  Körperschaften  über  die  Grenzen  eines
 Landes hinweg berührt die statusrechtliche Stellung der von
 der  Maßnahme  betroffenen  Beamtinnen  und  Beamten.  Für
 diese  Fälle  übernimmt  §  16  die  Regelungen  des  §  128  BRRG
 mit  redaktionellen  Anpassungen.  Die  Definition  der  Körper-
 schaft  aus  §  133  BRRG  wird  an  dieser  Stelle  integriert.  Die
 beamtenrechtlichen  Fragen  der  Umbildung  von  Körper-
 schaften  innerhalb  eines  Landes  richten  sich  hingegen  aus-
 schließlich nach Landesrecht.

 Zu Absatz 1

 Entsprechend  §  128  Abs.  1  BRRG  treten  Beamtinnen  und
 Beamte  einer  Körperschaft,  die  vollständig  in  eine  andere
 Körperschaft  eingegliedert  wird,  kraft  Gesetzes  in  den
 Dienst der neuen Körperschaft über.

 Zu Absatz 2

 Absatz  2  regelt  wie  §  128  Abs.  2  BRRG  die  Übernahme,
 wenn  die  Körperschaft  vollständig  in  mehrere  andere  Kör-
 perschaften  eingegliedert  wird,  entsprechend  anteilig.  Aus
 Gründen  der  Rechtssicherheit  für  die  von  der  Umbildung  der
 Körperschaft  betroffenen  Beamtinnen  und  Beamten  ist  in-
 nerhalb  einer  Frist  von  sechs  Monaten  zu  entscheiden,  von
 welcher  neuen  Körperschaft  sie  übernommen  werden.
 Gleichzeitig  wird  zum  Schutz  der  Betroffenen  die  Haftungs-
 frage hinsichtlich der Besoldung geregelt.

 Zu Absatz 3

 Im  Fall  der  teilweisen  Eingliederung  einer  zuvor  eigen-
 ständigen  Körperschaft  gilt  –  wie  bisher  nach  §  128  Abs.  3
 BRRG  –  ebenfalls  ein  anteiliges  Verhältnis  der  Übernahme
 der betroffenen Beamtinnen und Beamten.

 Zu Absatz 4

 Die  Absätze  1  bis  3  gelten  –  wie  bisher  nach  §  128  Abs.  4
 BRRG  –  auch,  wenn  Körperschaften  oder  Teile  von  ver-
 schiedenen  Körperschaften  zu  einer  neuen  Körperschaft
 umgebildet werden.

 Zu §  17  (Rechtsfolgen der Umbildung)

 Für  die  Regelung  der  Rechtsfolgen  für  die  Beamtinnen  und
 Beamten  bei  der  landesübergreifenden  Umbildung  von  Kör-
 perschaften  wird  §  129  BRRG  mit  redaktionellen  Anpassun-
 gen übernommen.

 Zu Absatz 1

 Rechtsfolge  des  Übertritts  der  Beamtin  oder  des  Beamten  in
 eine  andere  Körperschaft  ist  die  Fortsetzung  des  bisherigen
 Beamtenverhältnisses mit dem neuen Dienstherrn.

 Zu Absatz 2

 Die  Fortsetzung  des  Beamtenverhältnisses  ist  aus  Gründen
 der  Rechtssicherheit  schriftlich  zu  bestätigen.  Die  Schrift-
 form  umfasst  auch  die  elektronische  Form  nach  §  3a  Abs.  2
 des  Verwaltungsverfahrensgesetzes.  Die  qualifizierte  elek-
 tronische  Signatur  bietet  durch  ihre  technischen  Anforderun-
 gen in ausreichendem Maße Rechtssicherheit.

 Zu Absatz 3

 Absatz  3  regelt  Zuständigkeits-  und  Verfahrensfragen.  Die
 Beamtinnen  und  Beamten  sind  verpflichtet,  der  Übernahme-
 verfügung  Folge  zu  leisten,  andernfalls  sieht  das  Gesetz  die
 Entlassung aus dem Beamtenverhältnis vor.

 Zu Absatz 4

 Absatz  4  regelt,  dass  die  Absätze  1  bis  3  auch  dann  anwend-
 bar  sind,  wenn  Körperschaften  oder  Teile  von  Körperschaf-
 ten  zusammengeschlossen  werden.  Dies  erfolgt  durch  Ver-
 weis auf §  16 Abs.  4.

 Zu §  18  (Rechtsstellung der Beamtinnen und Beamten)

 Für  den  Fall  der  landesübergreifenden  Umbildung  von
 Körperschaften  wird  die  Regelung  des  §  130  BRRG  mit
 redaktionellen Anpassungen übernommen.
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Zu Absatz 1

 Den  übergetretenen  Beamtinnen  und  Beamten  soll  ein  ihrem
 bisherigen  Amt  gleich  zu  bewertendes  Amt  übertragen  wer-
 den.  Wenn  dies  nicht  möglich  ist,  kann  auch  ein  anderes  Amt
 mit  geringerem  Grundgehalt  übertragen  werden.  Aufgrund
 struktureller,  organisatorischer  oder  personeller  Veränderun-
 gen,  die  bei  der  Auflösung  oder  Eingliederung  von  Körper-
 schaften  entstehen,  kann  die  amtsangemessene  Weiterbe-
 schäftigung  nur  betragsmäßig  gesichert  werden.  Satz  3  legt
 daher  fest,  dass  das  neue  und  das  alte  Grundgehalt  einander
 entsprechen  müssen.  Anders  als  bisher  wird  auf  den  Zusatz
 „derselben  oder  einer  gleichwertigen  Laufbahn“  verzichtet,
 da  diese  Festlegung  aufgrund  der  fehlenden  Bundeskompe-
 tenz  für  das  Laufbahnrecht  die  Länder  selbst  treffen  müssen.
 Durch  Artikel  33  Abs.  5  GG  besteht  insoweit  ein  verfas-
 sungsrechtlicher  Rahmen,  der  die  zulässigen  Möglichkeiten
 begrenzt.

 Soweit  sich  die  Amtsbezeichnung  der  Betroffenen  ändert,
 bleibt  wie  bisher  die  Möglichkeit  bestehen,  die  bisherige
 Amtsbezeichnung  mit  dem  Zusatz  „a.  D.“  zu  führen  (Satz  4).

 Zu Absatz 2

 Absatz  2  eröffnet  die  Möglichkeit,  ausnahmsweise  auch  Be-
 amtinnen  und  Beamte  im  Beamtenverhältnis  auf  Lebenszeit
 oder  auf  Zeit  in  den  einstweiligen  Ruhestand  zu  versetzen.
 Dies  ist  allerdings  nur  unter  der  Voraussetzung  möglich,  dass
 das  Aufgabengebiet  der  Betroffenen  von  der  Umbildung
 berührt  wird.  Für  Beamtinnen  auf  Zeit  und  Beamte  auf  Zeit,
 die  nach  dieser  Vorschrift  in  den  einstweiligen  Ruhestand
 versetzt  werden,  wird  außerdem  geregelt,  zu  welchem  Zeit-
 punkt sie in den dauernden Ruhestand eintreten.

 Zu §  19  (Rechtsstellung  der  Versorgungsempfängerinnen
 und Versorgungsempfänger)

 Für  den  Fall  der  landesübergreifenden  Umbildung  von
 Körperschaften  wird  die  Regelung  des  §  132  BRRG  mit
 redaktionellen Anpassungen übernommen.

 Zu Absatz 1

 Die  Versorgungsempfängerinnen  und  Versorgungsempfänger,
 die  zum  Zeitpunkt  der  Umbildung  der  Körperschaft  vorhan-
 den  sind,  werden  entsprechend  wie  die  aktiven  Beamtinnen
 und Beamten vollständig oder anteilig übernommen.

 Zu Absatz 2

 Im  Fall  der  nur  teilweisen  Eingliederung  einer  Körperschaft
 nach  §  16  Abs.  3  bleiben  die  Ansprüche  der  im  Zeitpunkt  der
 Umbildung  vorhandenen  Versorgungsempfängerinnen  und
 Versorgungsempfänger  gegenüber  der  abgebenden  Körper-
 schaft  bestehen  und  gehen  damit  nicht  auf  die  aufnehmende
 Körperschaft über.

 Zu Absatz 3

 Im  Fall  der  Umbildung  nach  §  16  Abs.  4  erfolgt  ebenfalls
 eine  entsprechende  Aufteilung  der  vorhandenen  Versor-
 gungsempfängerinnen  und  Versorgungsempfänger  nach  An-
 teil an der neu gebildeten Körperschaft.

 Zu §  20 (Verteilung der Versorgungslasten)

 Für  den  Fall  der  Übernahme  einer  Beamtin  oder  eines  Beam-
 ten  in  den  Dienst  eines  anderen  Dienstherrn  wird  der  Grund-
 satz  der  Teilung  der  Versorgungslasten  zwischen  dem  abge-
 benden  und  dem  aufnehmenden  Dienstherrn  bestimmt.
 Diese  Vorschrift  ist  im  Kontext  der  landesübergreifenden
 Regelungen  zu  Versetzung  und  Umbildung  von  Körper-
 schaften  zu  regeln,  um  den  Dienstherrnwechsel  nicht  nur  sta-
 tusrechtlich  zu  ermöglichen,  sondern  auch  im  Hinblick  auf
 die  Frage  der  Tragung  der  späteren  Versorgungskosten  be-
 reits  zum  Zeitpunkt  des  Dienstherrnwechsels  im  Grundsatz
 zu  klären.  Die  versorgungsrechtliche  Ausgestaltung  im  Ein-
 zelnen fällt in die Zuständigkeit des Landesgesetzgebers.

 Zu Abschnitt 4  (Zuweisung einer Tätigkeit
 bei anderen Einrichtungen)

 Zu §  21 (Zuweisung)

 Die  Vorschrift  übernimmt  das  1990  durch  das  Fünfte  Gesetz
 zur  Änderung  besoldungsrechtlicher  Vorschriften  neu  ge-
 schaffene  Institut  der  Zuweisung  nach  §  123a  BRRG  und
 erweitert  gleichzeitig  die  bisher  bestehenden  Möglichkeiten
 einer  Zuweisung.  Geregelt  wird  die  Zuweisung  einer  dem
 bisherigen  Amt  entsprechenden  Tätigkeit  bei  Einrichtungen,
 die  keine  Dienstherrnfähigkeit  nach  §  2  besitzen.  Eine  der-
 artige  Zuweisung  zu  einer  anderen  öffentlichen  oder  priva-
 ten  Einrichtung  berührt  die  statusrechtliche  Stellung  der  Be-
 amtin  oder  des  Beamten.  Zwar  ist  die  Zuweisung  der
 Abordnung  nachgebildet.  Mit  der  Zuweisung  verbunden  ist
 aber  eine  Tätigkeit  bei  einem  Dritten,  welcher  auch  eine  pri-
 vate  Einrichtung  sein  kann,  und  damit  nicht  mehr  bei  dem
 Dienstherrn,  mit  dem  das  Beamtenverhältnis  begründet  wur-
 de.  Da  diese  Möglichkeit  die  statusrechtliche  Rechtsstellung
 der  Zugewiesenen  berührt,  bedarf  es  der  gesetzlichen  Nor-
 mierung  der  Voraussetzungen.  Das  Rechtsinstitut  der  Zu-
 weisung  ermöglicht  es,  bei  fortbestehenden  Rechten  und
 Pflichten  der  Beamtinnen  und  Beamten  auch  mit  den  Mit-
 teln  des  Disziplinarrechts  auf  eine  ordnungsgemäße  Erfül-
 lung  der  Pflichten  auch  im  Zuweisungsverhältnis  hinzu-
 wirken  (Summer:  in  Fürst,  Gesamtkommentar  öffentliches
 Dienstrecht,  Band  I,  Teil  2a,  K  §  27,  Rn.  22).  Daher  ist  eine
 einheitliche  Regelung  geboten.  Eine  Zuweisung  nach  Ab-
 satz  1  ist  wegen  dieses  Eingriffs  in  die  statusrechtliche  Stel-
 lung  darüber  hinaus  nur  mit  Zustimmung  der  Beamtin  oder
 des  Beamten  zulässig.  Zum  Schutz  der  zugewiesenen  Beam-
 tinnen  und  Beamten  ist  es  auch  erforderlich  zu  normieren,
 dass  die  Rechtsstellung  durch  eine  Zuweisung  nicht  berührt
 wird.

 Zu Absatz 1

 Beamtinnen  und  Beamten  kann  mit  ihrer  Zustimmung  vorü-
 bergehend  ganz  oder  teilweise  eine  ihrem  Amt  entsprechen-
 de  Tätigkeit  bei  einer  öffentlichen  Einrichtung  des  Auslands
 zugewiesen  werden  (Nummer  1),  unabhängig  von  dem  Sitz
 der  Einrichtung,  der  auch  im  Inland  liegen  kann.  Diese  Ein-
 richtungen  haben  keine  Dienstherrnfähigkeit  nach  deut-
 schem  Beamtenrecht,  so  dass  eine  Abordnung  oder  Verset-
 zung  nicht  zulässig  wäre.  Dazu  gehören  insbesondere
 internationale,  supranationale  und  zwischenstaatliche  Ein-
 richtungen.  Die  Zuweisung  setzt  „dienstliche  Interessen“
 oder  „öffentliche  Interessen“  voraus.  Darunter  sind  entweder
 das  Interesse  der  jeweiligen  Dienststelle  an  der  Zuweisung
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oder  darüber  hinausgehende  allgemeine  öffentliche  Interes-
 sen,  z.  B.  die  Stärkung  der  deutschen  Präsens  in  internatio-
 nalen Einrichtungen, zu verstehen.

 Für  Zuweisungen  zu  privaten  Einrichtungen  gilt  Nummer  2.
 Der  Begriff  der  „anderen  Einrichtung“  ist  dabei  weit  zu  ver-
 stehen,  sowohl  private  Einrichtungen  im  Inland  als  auch  im
 Ausland  fallen  hierunter.  Für  eine  solche  Zuweisung  müssen
 jedoch  „öffentliche  Interessen“  vorliegen.  Der  Begriff  der
 „öffentlichen  Interessen“  ist  eng  auszulegen.  Die  Vorausset-
 zungen  liegen  aber  vor,  wenn  durch  den  Austausch  z.  B.  Me-
 thoden  aus  Bereichen  außerhalb  des  öffentlichen  Dienstes
 erlernt  und  Erfahrungen  gesammelt  werden  können.  Durch
 die  Neuregelung  soll  der  Personalaustausch  zwischen  öffent-
 lichem Dienst und Privatwirtschaft gefördert werden.

 Zu Absatz 2

 Wie  bisher  nach  §  123a  Abs.  2  BRRG  kann  die  Zuweisung
 auch  an  eine  Einrichtung  erfolgen,  die  ganz  oder  teilweise
 von  einer  zuvor  öffentlichen  Stelle  in  eine  Einrichtung  ohne
 Dienstherrnfähigkeit  oder  in  eine  privatrechtlich  organisierte
 Einrichtung  umgewandelt  wurde.  Dies  betrifft  die  Fälle  der
 inländischen  Unternehmen  der  öffentlichen  Hand,  die  in  pri-
 vater  Rechtsform  geführt  werden,  und  trägt  damit  der  Priva-
 tisierung  öffentlicher  Aufgaben  Rechnung.  Eine  Zuweisung
 nach  Absatz  2  setzt  keine  Zustimmung  voraus,  da  die  Beam-
 tin  oder  der  Beamte  mit  der  Entscheidung  der  Privatisierung
 seinen  bisherigen  Dienstherrn  verliert  und  der  Organisation
 folgt.  Eine  Zuweisung  nach  Absatz  2  setzt  das  Vorliegen  von
 öffentlichen Interessen voraus.

 Eine  Zuweisung  (nach  Absatz  1  oder  2)  muss  grundsätzlich
 zu  einer  dem  bisherigen  Amt  entsprechenden  Tätigkeit  erfol-
 gen.  Unschädlich  ist,  wenn  die  Tätigkeit  bei  der  aufnehmen-
 den Einrichtung höherwertig ist.

 Zu Absatz 3

 Zum  Schutz  der  Beamtinnen  und  Beamten  stellt  Absatz  3
 klar,  dass  die  Zuweisung  ihre  Rechtsstellung  unberührt  lässt.

 Zu Abschnitt 5  (Beendigung des Beamten-
 verhältnisses)

 Zu §  22 (Beendigungsgründe)

 §  22  nennt  die  Gründe,  die  zur  Beendigung  des  Beamtenver-
 hältnisses  führen,  und  entspricht  damit  inhaltlich  §  21  BRRG.
 Dies  sind  die  Entlassungstatbestände,  Verlust  der  Beamten-
 rechte,  Entfernung  aus  dem  Beamtenverhältnis  nach  den
 Disziplinargesetzen  und  der  Eintritt  oder  die  Versetzung  in
 den Ruhestand. Nicht mehr ausdrücklich wird im Gesetz er-
 wähnt,  dass  das  Beamtenverhältnis  mit  dem  Tod  der  Beamtin
 oder  des  Beamten  endet.  Dies  ist  aber  eine  logische  Rechts-
 folge,  die  in  anderen  Regelungsmaterien  geregelt  wird,  wenn
 ein  Tatbestandsmerkmal  hieran  anknüpft,  z.  B.  das  Versor-
 gungsrecht.  Einer  zusätzlichen  rein  deklaratorischen  Nen-
 nung bedarf es hier nicht.

 Zu §  23 (Entlassung kraft Gesetzes)

 Die  Vorschrift  entspricht  mit  redaktionellen  Anpassungen
 inhaltlich im Wesentlichen §  22 BRRG.

 Zu Absatz 1

 Nach  Absatz  1  Nr.  1  hat  für  Beamtinnen  und  Beamte  der
 Verlust  einer  der  in  §  7  Abs.1  Nr.  1  aufgeführten  Staatsange-
 hörigkeiten  die  Entlassung  kraft  Gesetzes  zur  Folge.  Dies
 gilt  allerdings  dann  nicht,  wenn  gleichzeitig  eine  andere
 Staatsangehörigkeit  nach  §  7  Abs.  1  Nr.  1  angenommen
 wird.  Das  ist  die  Konsequenz  der  Neuregelung  in  §  7  Abs.  1
 Nr.  1,  die  bei  den  persönlichen  Voraussetzungen  für  die  Be-
 rufung  in  das  Beamtenverhältnis  auch  die  Angehörigen  sol-
 cher Staaten Deutschen gleichstellt.

 Zu Absatz 2

 Absatz  2  regelt  den  Grundsatz  der  Entlassung  durch  Gesetz
 in  den  Fällen,  in  denen  ein  öffentlich-rechtliches  Dienst-
 oder  Amtsverhältnis  zu  einem  anderen  Dienstherrn  oder  zu
 einer  Einrichtung  ohne  Dienstherrneigenschaft  nach  deut-
 schem  Beamtenrecht  begründet  wird.  Dazu  gehören  ins-
 besondere  internationale,  zwischenstaatliche  und  supra-
 nationale  Einrichtungen.  Hiervon  können  abweichende
 Regelungen  getroffen  werden,  sei  es  durch  Gesetz  oder  im
 Einzelfall.

 Ein  gesetzlicher  Entlassungsgrund  liegt  nach  Absatz  2  damit
 auch  vor,  wenn  eine  Landesbeamtin  oder  ein  Landesbeamter
 zur  Berufsoldatin,  zum  Berufssoldaten  oder  zur  Soldatin  auf
 Zeit  oder  zum  Soldaten  auf  Zeit  ernannt  wird,  da  es  sich  bei
 dem  Soldatenverhältnis  auch  um  ein  öffentlich-rechtliches
 Dienst-  oder  Amtsverhältnis,  nicht  jedoch  um  ein  Beamten-
 verhältnis  handelt.  Der  umgekehrte  Fall,  also  die  Entlassung
 aus  dem  Soldatenverhältnis  bei  einer  Ernennung  zur  Landes-
 beamtin  oder  zum  Landesbeamten,  wird  in  §  125  Abs.  1
 Satz  2 BRRG geregelt.

 Zu Absatz 3

 Das  nach  §  4  Nr.  4  begründete  Beamtenverhältnis  auf  Wider-
 ruf  endet  grundsätzlich  mit  der  Ablegung  der  Prüfung  oder
 ihrem  endgültigen  Nichtbestehen.  Soweit  ein  Beamtenver-
 hältnis  auf  Widerruf  zur  Wahrnehmung  von  vorübergehen-
 den  Aufgaben  begründet  wurde,  endet  dieses  mit  Beendi-
 gung dieser Aufgaben.

 Zu Absatz 4

 Absatz  4  entspricht  inhaltlich  dem  bisherigen  §  12a  Abs.  4
 BRRG  und  regelt  das  Ende  der  Probezeit  für  Beamten-
 verhältnisse,  die  aufgrund  der  mit  dem  Amt  verbundenen
 Leitungsfunktion mit einer Probezeit belegt sind.

 Zu §  24 (Entlassung durch Verwaltungsakt)

 Die  Vorschrift  übernimmt  im  Wesentlichen  §  23  BRRG  mit
 redaktionellen  Anpassungen  an  die  geschlechtergerechte
 Sprache.

 Zu Absatz 1

 Die  Entlassung  ist  durch  Verwaltungsakt  zu  verfügen,  wenn
 die  in  Absatz  1  Satz  1  genannten  Gründe  vorliegen,  die  dem
 bisherigen §  23 Abs.  1 BRRG entsprechen.

 Satz  1  Nr.  2  ist  an  dieser  Stelle  aus  systematischen  Gründen
 eingefügt und entspricht §  28 Satz  2 BRRG.

 Die  Schriftform  nach  Absatz  1  Satz  1  Nr.  4  umfasst  auch
 die  elektronische  Form  nach  §  3a  Abs.  2  des  Verwaltungs-
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verfahrensgesetzes.  Die  qualifizierte  elektronische  Signatur
 bietet  durch  ihre  technischen  Anforderungen  Schutz  vor
 übereiltem  Handeln  und  trägt  so  der  Warnfunktion  in  ausrei-
 chendem Maße Rechnung.

 Zu Absatz 2

 Nach  Absatz  2  können  Beamtinnen  und  Beamte  entlassen
 werden,  wenn  sie  in  den  Fällen  des  §  7  Abs.  2  die  Eigen-
 schaft  als  Deutsche  im  Sinne  des  Artikels  116  GG  verlieren.
 Die  Entscheidung  obliegt  dem  Dienstherrn  unter  Würdigung
 der  Umstände  des  Einzelfalls,  insbesondere  der  weiteren
 Verwendungsmöglichkeiten  als  Beamtin  oder  Beamter  trotz
 des Verlustes der deutschen Staatsangehörigkeit.

 Zu Absatz 3

 Absatz  3  legt  fest,  unter  welchen  Voraussetzungen  Beamtin-
 nen  auf  Probe  und  Beamte  auf  Probe  entlassen  werden  kön-
 nen.  Bei  allein  fehlender  gesundheitlicher  Eignung  schreibt
 Satz  2  den  Vorrang  der  anderweitigen  Verwendung  vor  der
 Entlassung  vor.  Dies  ist  Ausfluss  der  Fürsorgepflicht  des
 Dienstherrn.

 Zu Absatz 4

 Absatz  4  legt  fest,  unter  welchen  Voraussetzungen  Wider-
 rufsbeamtinnen  und  Widerrufsbeamte  entlassen  werden  kön-
 nen.  Die  Fürsorgepflicht  des  Dienstherrn  gebietet  es  aber,
 dass  im  Regelfall  die  Gelegenheit  zur  Beendigung  des  Vor-
 bereitungsdienstes  und  zur  Ablegung  der  Prüfung  zu  geben
 ist.

 Zu §  25 (Verlust der Beamtenrechte)

 Zu Absatz 1

 Die  Regelung  entspricht  im  Wesentlichen  §  24  Abs.  1
 BRRG.

 Ergänzend  wird  zur  besseren  Bekämpfung  der  Korruption  in
 die  Straftatbestände  in  Satz  1  Nr.  2,  die  bereits  bei  einer
 strafrechtlichen  Verurteilung  zu  einer  Freiheitsstrafe  von
 mindestens  sechs  Monaten  zu  einer  Beendigung  des  Beam-
 tenverhältnisses  kraft  Gesetzes  führen,  auch  die  Bestechlich-
 keit  als  Straftat  im  Amt  aufgenommen.  Korruption  unter-
 höhlt  das  Grundvertrauen  der  Bürgerinnen  und  Bürger  in  den
 Staat.  Eine  Beamtin  oder  ein  Beamter,  die  oder  der  wegen
 Bestechlichkeit  verurteilt  wird,  hat  das  Ansehen  des  öffent-
 lichen  Dienstes  in  besonderer  Weise  geschädigt  und  sich  als
 ungeeignet  für  das  Beamtenverhältnis  erwiesen.  Die  zwin-
 gende  Rechtsfolge  der  Beendigung  des  Beamtenverhält-
 nisses  in  solchen  Fällen  soll  auch  einer  größeren  Abschre-
 ckung  dienen.  Aus  Gründen  der  Verhältnismäßigkeit  wird
 sie  auf  Verurteilungen  wegen  einer  im  Hauptamt  begange-
 nen  Bestechlichkeit  begrenzt.  Soweit  die  Tat  im  Rahmen
 eines  Nebenamts  oder  eines  öffentlichen  Ehrenamts  began-
 gen  wurde,  bleibt  die  Entscheidung  über  die  Beendigung  des
 Beamtenverhältnisses  im  Hauptamt  weiterhin  der  Einzelfall-
 prüfung im Rahmen des Disziplinarverfahrens vorbehalten.

 Mit  dieser  zwingenden  gesetzlichen  Beendigungsregelung
 wird  ein  anschließendes  Disziplinarverfahren,  an  dessen
 Ende  in  diesen  Fällen  die  Entfernung  aus  dem  Beamtenver-
 hältnis  steht,  entbehrlich.  Diese  Regelung  gilt  unbeschadet
 des  §  358  des  Strafgesetzbuches  (StGB),  der  bereits  dem

 Strafgericht  die  Möglichkeit  einräumt,  die  Fähigkeit  zur  Be-
 kleidung öffentlicher Ämter abzuerkennen.

 Zu Absatz 2

 Absatz  2  entspricht  inhaltlich  §  24  Abs.  2  BRRG  und  enthält
 eine  Regelung  für  den  Fall,  dass  im  Wiederaufnahmeverfah-
 ren  eine  Entscheidung  zum  Verlust  der  Beamtenrechte  auf-
 gehoben wird.

 Zu §  26  (Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze)

 Es  wird  geregelt,  dass  Beamtinnen  und  Beamte  nach  Errei-
 chen  der  Altersgrenze  in  den  Ruhestand  treten.  Die  Alters-
 grenze  wird  anders  als  in  §  25  Abs.  1  BRRG  nicht  bundes-
 einheitlich  vorgegeben,  sondern  kann  durch  das  jeweilige
 Landesrecht  bestimmt  werden.  Dies  gilt  z.  B.  für  den  Zeit-
 punkt  des  Eintritts  in  den  Ruhestand  und  für  das  Verfahren
 im  Einzelnen.  Darüber  hinaus  kann  der  Landesgesetzgeber
 festlegen,  ob  und  unter  welchen  Voraussetzungen  der  Eintritt
 in  den  Ruhestand  hinausgeschoben  werden  kann  oder  eine
 Versetzung  in  den  Ruhestand  vor  Erreichen  der  Altersgrenze
 möglich ist.

 Zu §  27  (Dienstunfähigkeit)

 Die  Vorschrift  übernimmt  im  Wesentlichen  §  26  Abs.  1
 und  2  BRRG  mit  redaktionellen  Anpassungen  an  die  ge-
 schlechtergerechte Sprache.

 Zu Absatz 1

 Satz  1  definiert  die  Dienstunfähigkeit,  die  dann  gegeben  ist,
 wenn  die  Beamtin  oder  der  Beamte  zur  Erfüllung  der  Dienst-
 pflichten  dauernd  unfähig  ist.  In  Satz  2  wird  zusätzlich  eine
 gesetzliche  Vermutung  für  die  Dienstunfähigkeit  aufgestellt.
 Die  Bestimmung  der  Frist  bleibt  dem  Landesgesetzgeber
 vorbehalten.  Dies  ist  erforderlich,  da  die  Versetzung  in  den
 Ruhestand  das  aktive  Beamtenverhältnis  beendet  und  damit
 für  die  Beamtin  oder  den  Beamten  erhebliche  statusrecht-
 liche Auswirkungen hat.

 Nach  Satz  3  soll  von  der  Versetzung  in  den  Ruhestand  wegen
 Dienstunfähigkeit  abgesehen  werden,  wenn  eine  anderweiti-
 ge  Verwendung  möglich  ist.  Entsprechend  dem  Grundsatz
 „Rehabilitation  vor  Versorgung“  soll  vorrangig  eine  ander-
 weitige  Verwendung  geprüft  werden,  bevor  die  Versetzung
 in  den  Ruhestand  erfolgt.  Das  übereinstimmende  Interesse
 aller  Dienstherren  an  der  vollen  Nutzung  der  knappen  perso-
 nellen  Ressourcen  des  öffentlichen  Dienstes  und  an  der  Re-
 alisierung  der  von  den  Beamtinnen  und  Beamten  einge-
 gangen  Verpflichtung  zur  vollen  Dienstleistung  bis  zum
 Erreichen  der  Altersgrenze  rechtfertigt  diese  Regelung.  Die
 zuständigen  Dienststellen  müssen  im  Fall  der  Dienstunfähig-
 keit  vor  einer  Versetzung  in  den  Ruhestand  zunächst  umfas-
 send Möglichkeiten einer anderweitigen Verwendung (siehe
 die  Absätze  2  und  3)  prüfen.  Dazu  gehört  auch  die  Verwen-
 dung  im  Rahmen  der  begrenzten  Dienstfähigkeit  (§  28).  Für
 Gruppen  von  Beamtinnen  und  Beamten  können  besondere
 Voraussetzungen  für  die  Dienstunfähigkeit  durch  Landes-
 recht  geregelt  werden.  Dazu  gehören  z.  B.  die  Polizeibeam-
 tinnen  und  Polizeibeamten,  für  die  bisher  §  101  BRRG
 besondere  Regelungen  für  die  Polizeidienstunfähigkeit  ent-
 hielt.
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Zu Absatz 2

 Die  Voraussetzungen  für  eine  anderweitige  Verwendung  vor
 der  Zulässigkeit  einer  Versetzung  in  den  Ruhestand  wegen
 Dienstunfähigkeit  werden  verbindlich  geregelt.  Auf  diese
 Weise  wird  sichergestellt,  dass  der  Ruhestand  bei  Dienstun-
 fähigkeit  immer  nur  die  Ultima  Ratio  sein  kann.  Wie  bisher
 haben  Beamtinnen  und  Beamte,  die  nicht  die  Befähigung  für
 eine  andere  Laufbahn  besitzen,  die  Verpflichtung,  an  Maß-
 nahmen  zum  Erwerb  einer  neuen  Befähigung  teilzunehmen.
 Zur  Verdeutlichung,  dass  es  sich  hier  um  Weiterbildung  im
 Sinne  beruflicher  Qualifizierung  handelt,  wird  der  Begriff
 „Qualifizierungsmaßnahme“ verwendet.

 Zu Absatz 3

 Absatz  3  entspricht  §  26  Abs.  2  Satz  4  BRRG  und  regelt  die
 Möglichkeit  der  Verwendung  in  einer  geringerwertigen  Tä-
 tigkeit,  wenn  eine  andere  Verwendung  nicht  möglich  und  die
 neue  Aufgabe  unter  Berücksichtigung  der  bisherigen  Tätig-
 keit zumutbar ist.

 Zu §  28  (Begrenzte Dienstfähigkeit)

 Die  Regelung  entspricht  mit  redaktionellen  Anpassungen  in-
 haltlich §  26a BRRG.

 Zu Absatz 1

 Absatz  1  regelt  die  Voraussetzungen  der  begrenzten  Dienst-
 fähigkeit.  Da  es  sich  um  eine  besondere  statusrechtliche
 Ausgestaltung  des  Beamtenverhältnisses  handelt,  sind  die
 Voraussetzungen einheitlich zu regeln.

 Von  der  Versetzung  in  den  Ruhestand  soll  abgesehen  wer-
 den,  wenn  die  Dienstpflichten  noch  während  mindestens  der
 Hälfte  der  regelmäßigen  Arbeitszeit  erfüllt  werden  können.
 Im  Hinblick  auf  den  Grundsatz  des  vollen  persönlichen  Ein-
 satzes  der  Beamtin  und  des  Beamten  entfällt  die  Möglichkeit
 einer  Versetzung  in  den  Ruhestand  wegen  Dienstunfähig-
 keit,  wenn  eine  –  ggf.  auch  nur  eingeschränkte  –  Verwend-
 barkeit  vorliegt.  Ziel  ist  die  Vermeidung  von  Frühpensionie-
 rungen.

 Zu Absatz 2

 Absatz  2  regelt  die  notwendige  Voraussetzung,  dass  die  Ar-
 beitszeit  entsprechend  der  begrenzten  Dienstfähigkeit  herab-
 zusetzen ist.

 Zu §  29 (Ruhestand bei Beamtenverhältnis auf Probe)

 Zu Absatz 1

 Die  Vorschrift  entspricht  §  27  BRRG  und  regelt  die  Verset-
 zung  in  den  Ruhestand  während  der  Probezeit  bei  Dienstun-
 fähigkeit  und  gehört  damit  zu  den  einheitlich  zu  regelnden
 Beendigungsgründen des Beamtenverhältnisses.

 Absatz  1  bestimmt,  dass  Beamtinnen  auf  Probe  und  Beamte
 auf  Probe  ausnahmsweise  in  den  Ruhestand  zu  versetzen
 sind,  wenn  sie  aus  den  genannten  Gründen  dienstunfähig  ge-
 worden  sind.  Insoweit  hat  die  Beamtin  oder  der  Beamte  bei
 Dienstunfähigkeit  bei  Ausübung  oder  aus  Veranlassung  des
 Dienstes  einen  Rechtsanspruch  auf  Versetzung  in  den  Ruhe-
 stand,  sofern  nicht  nach  Absatz  3  von  der  Versetzung  in  den
 Ruhestand abgesehen werden kann.

 Zu Absatz 2

 Bei  Dienstunfähigkeit  aus  anderen  Gründen  als  denen  des
 Absatzes  1  hat  der  Dienstherr  die  Entscheidung  über  die  Ver-
 setzung  in  den  Ruhestand  oder  die  Entlassung  aus  dem  Be-
 amtenverhältnis nach pflichtgemäßem Ermessen zu treffen.

 Zu Absatz 3

 Nach  dem  Vorrang  der  Weiterverwendung  vor  Versorgung
 finden  die  Regelungen  über  die  anderweitige  Verwendung
 und  die  begrenzte  Dienstfähigkeit  entsprechende  Anwen-
 dung.

 Zu §  30 (Wiederherstellung der Dienstfähigkeit)

 Die  Vorschrift  entspricht  §  29  BRRG.  Die  Wiederherstellung
 der  Dienstfähigkeit  hat  Auswirkungen  auf  das  Beamtenver-
 hältnis,  denn  sie  hat  bei  Vorliegen  der  Voraussetzungen  die
 erneute Berufung in das Beamtenverhältnis zur Folge.

 Zu Absatz 1

 Wird  die  Dienstfähigkeit  nach  Versetzung  in  den  Ruhestand
 wieder  hergestellt  und  beantragt  die  Ruhestandsbeamtin
 oder  der  Ruhestandsbeamte  eine  erneute  Berufung  in  das  Be-
 amtenverhältnis,  hat  der  Dienstherr  dem  Antrag  zu  entspre-
 chen,  es  sei  denn,  „zwingende  dienstliche  Gründe“  stehen
 dem  entgegen.  „Dienstliche  Gründe“  sind  solche,  die  in  der
 jeweiligen  Verwaltung  vorliegen  müssen,  in  der  die  Beamtin
 oder  der  Beamte  tätig  werden  soll,  nicht  aber  sonstige  öffent-
 liche  Belange.  Die  Gründe  müssen  zwingend  sein,  d.  h.  es
 müssen  solche  Gründe  vorliegen,  die  keine  andere  Möglich-
 keit  zulassen  und  damit  einer  erneuten  Berufung  entgegen-
 stehen.

 Zu Absatz 2

 Nach  Absatz  2  können  Beamtinnen  und  Beamte  erneut  in  das
 Beamtenverhältnis  berufen  werden,  wenn  im  Dienstbereich
 des  früheren  Dienstherrn  ein  Amt  mit  mindestens  demselben
 Grundgehalt  übertragen  werden  soll  und  zu  erwarten  ist,
 dass  die  gesundheitlichen  Anforderungen  erfüllt  werden.
 Dabei  ist  die  Teilnahme  an  Qualifizierungsmaßnahmen  ver-
 pflichtend.  Auch  eine  geringerwertige  Tätigkeit  kann  über-
 tragen  werden,  wenn  eine  anderweitige  Verwendung  nicht
 möglich  ist  und  die  neue  Tätigkeit  zumutbar  ist.  Die  bisheri-
 ge  Nennung  der  Laufbahn  ist  unabhängig  von  der  Frage  der
 Gesetzgebungskompetenz  entbehrlich,  da  auch  nach  dem
 BRRG ein Amt in einer anderen Laufbahn möglich war.

 Zu Absatz 3

 Absatz  3  erklärt  die  erneute  Berufung  in  das  Beamtenver-
 hältnis  auch  in  den  Fällen  der  begrenzten  Dienstfähigkeit  für
 möglich.

 Zu Absatz 4

 Absatz  4  enthält  eine  gegenüber  §  29  BRRG  neue  Regelung
 zur  Vermeidung  von  dauerhafter  Dienstunfähigkeit.  Danach
 müssen  Beamtinnen  und  Beamte,  die  wegen  Dienstunfähig-
 keit  in  den  Ruhestand  versetzt  worden  sind,  an  der  Wieder-
 herstellung  ihrer  Dienstfähigkeit  mitwirken  und  sich  geeig-
 neten  und  zumutbaren  Maßnahmen  zur  Wiederherstellung
 der  Dienstfähigkeit  unterziehen.  In  diesem  Umfang  kann  der
 Dienstherr auch Weisungen erteilen.
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Was  unter  geeigneten  und  zumutbaren  Maßnahmen  zu  ver-
 stehen  ist,  hängt  im  Einzelfall  von  der  Art  der  Erkrankung
 und  der  medizinischen  Begutachtung  ab.  Es  kann  aber  nach
 der  Rechtsprechung  die  Pflicht  bestehen,  sich  zur  Wieder-
 herstellung  der  vollen  Dienstfähigkeit  einer  zumutbaren
 Heilbehandlung  einschließlich  einer  Operation  zu  unterzie-
 hen  (vgl.  BVerwGE  63,  322,  324;  76,  193;  NJW  1991,  766;
 OVG  Münster,  NJW  1990,  2950).  Die  Regelung  ist  Ausfluss
 der  allgemeinen  Beamtenpflicht  nach  §  34,  die  auch  die
 Pflicht  zur  Gesunderhaltung  umfasst.  Danach  sind  Beamtin-
 nen  und  Beamte  verpflichtet,  sich  gesund  zu  erhalten  bzw.
 die  verlorene  Dienstfähigkeit  wieder  herzustellen.  Die  Rege-
 lung  dient  der  Verstärkung  des  Grundsatzes  „Rehabilitation
 vor  Versorgung“  und  soll  dauerhafte  Dienstunfähigkeit  ver-
 meiden,  wo  es  medizinisch  möglich  ist.  Die  Nichtbefolgung
 der  Weisung  kann  im  Wege  des  Disziplinarverfahrens  sank-
 tioniert werden.

 Zu Absatz 5

 Absatz  5  eröffnet  sowohl  dem  Dienstherrn  als  auch  den  Ru-
 hestandsbeamtinnen  und  Ruhestandsbeamten  die  Möglich-
 keit, die Dienstfähigkeit ärztlich untersuchen zu lassen.

 Zu Absatz 6

 Absatz  6  regelt  die  gesetzliche  Fiktion  der  Fortsetzung  des
 bisherigen  Beamtenverhältnisses.  Die  Regelung  ist  notwen-
 dig,  weil  nach  §  22  Nr.  4  das  Beamtenverhältnis  durch  Ein-
 tritt  oder  Versetzung  in  den  Ruhestand  endet.  Damit  werden
 die  beamtenrechtlichen  Regelungen  für  eine  Reaktivierung
 verbessert.

 Zu §  31 (Einstweiliger Ruhestand)

 Die  Vorschrift  fasst  im  Wesentlichen  mit  redaktionellen  An-
 passungen die §§  31 und 32 BRRG zusammen.

 Zu Absatz 1

 Beamtinnen  auf  Lebenszeit  und  Beamte  auf  Lebenszeit  kön-
 nen  jederzeit  in  den  einstweiligen  Ruhestand  versetzt  wer-
 den,  wenn  sie  ein  Amt  bekleiden,  bei  dessen  Ausübung  sie  in
 fortdauernder  Übereinstimmung  mit  den  politischen  Zielen
 und  Ansichten  der  Regierung  stehen  müssen.  Damit  unter-
 scheidet  sich  ihr  rechtlicher  Status  grundlegend  von  dem  Re-
 geltyp  der  Lebenszeitbeamtin  oder  des  Lebenszeitbeamten.
 Insoweit  sind  die  Voraussetzungen  für  den  einstweiligen  Ru-
 hestand  eng  und  einheitlich  zu  regeln.  Welche  Ämter  dazu
 gehören,  kann  wegen  der  möglichen  Besonderheiten  in  den
 Ländern durch den Landesgesetzgeber geregelt werden.

 Zu Absatz 2

 Beamtinnen  und  Beamte,  die  in  ein  politisches  Amt  im  Sinne
 von  Absatz  1  auf  Probe  ernannt  sind,  können  statt  der  Verset-
 zung  in  den  einstweiligen  Ruhestand  jederzeit  entlassen  wer-
 den.

 Zu Absatz 3

 Für  den  einstweiligen  Ruhestand  gelten  die  Vorschriften
 über den Ruhestand.

 Die  Verweisung  in  Satz  2  auf  §  30  Abs.  2  und  6  bezieht  sich
 nicht  nur  auf  gesundheitliche  Aspekte  einer  erneuten  Ver-
 wendung,  sondern  auch  auf  die  Möglichkeit  der  Reaktivie-

 rung,  wenn  ein  Amt  mit  mindestens  demselben  Grundgehalt
 übertragen werden soll.

 Mit  Satz  3  wird  klargestellt,  dass  der  einstweilige  Ruhestand
 bei  erneuter  Berufung  in  das  Beamtenverhältnis  auf  Lebens-
 zeit endet.

 Zu Absatz 4

 Mit  Erreichen  der  gesetzlichen  Altersgrenze  gilt  die  in  den
 einstweiligen  Ruhestand  versetzte  Beamtin  oder  der  Beamte
 als dauernd in den Ruhestand versetzt.

 Zu §  32  (Einstweiliger  Ruhestand  bei  Umbildung  und  Auf-
 lösung von Behörden)

 Zu Absatz 1

 Die Regelung entspricht im Wesentlichen §  20 BRRG.

 Bei  Organisationsänderungen  von  Behörden  sieht  das  Ge-
 setz  die  Möglichkeit  der  Versetzung  von  Beamtinnen  und
 Beamten  in  den  einstweiligen  Ruhestand  vor.  Der  sachliche
 Anwendungsbereich  der  Vorschrift  ist  eröffnet,  wenn  eine
 bindende  Entscheidung  aufgrund  landesrechtlicher  Vor-
 schriften  über  eine  Organisationsänderung  vorliegt.  Die  Ver-
 setzung  in  den  einstweiligen  Ruhestand  unterliegt  wegen  des
 verfassungsrechtlich  verankerten  Lebenszeitprinzips  engen
 Grenzen.  Zur  sachgerechten  Begrenzung  der  Versetzung  in
 den  einstweiligen  Ruhestand  auf  Ausnahmefälle  wird  be-
 stimmt,  dass  das  Aufgabengebiet,  das  der  Beamtin  oder  dem
 Beamten  übertragen  ist,  von  der  Auflösung  oder  Umbildung
 der  Behörde  berührt  sein  muss  und  eine  anderweitige  Ver-
 wendung  durch  eine  Versetzung  nach  landesrechtlichen  Vor-
 schriften  ausgeschlossen  ist.  Eine  andere  Verwendung  hat
 somit  stets  Vorrang  vor  der  Versetzung  in  den  Ruhestand.
 Dadurch  wird  der  Fürsorgepflicht  des  Dienstherrn  Rechnung
 getragen.  Die  Regelung  ist  nicht  abschließend.  Die  Landes-
 gesetzgeber  können  zusätzliche  Voraussetzungen  für  den
 einstweiligen  Ruhestand  bei  Behördenumbildungen  regeln.
 Damit  besteht  Spielraum  für  Maßnahmen  mit  dem  Ziel,  Per-
 sonal abzubauen.

 Zu Absatz 2

 Nach  Absatz  2  erhält  die  in  den  einstweiligen  Ruhestand  ver-
 setzte  Beamtin  oder  der  in  den  einstweiligen  Ruhestand  ver-
 setzte  Beamte  einen  Reaktivierungsanspruch.  Die  erneute
 Berufung  in  ein  Beamtenverhältnis  ist  vorzusehen,  wenn  ein
 der  bisherigen  Tätigkeit  entsprechendes  Amt  zu  besetzen  ist.

 Zu §  33 (Wartezeit)

 Die Vorschrift entspricht §  28 Satz  1 BRRG.

 Die  Versetzung  in  den  Ruhestand  setzt  die  Erfüllung  einer
 versorgungsrechtlichen  Wartezeit  voraus.  Dies  gilt  für  alle
 Fälle  der  Versetzung  in  den  Ruhestand.  Ist  die  Wartezeit
 nicht  erfüllt,  erfolgt  keine  Versetzung  in  den  Ruhestand,  son-
 dern  die  Entlassung.  Wie  im  Recht  der  gesetzlichen  Renten-
 versicherung,  das  Mindestversicherungszeiten  vor  dem  An-
 spruch  auf  Leistungen  der  Rentenversicherung  voraussetzt,
 muss  auch  vor  der  Versetzung  in  den  Ruhestand  mit  der  Fol-
 ge  der  Zahlung  von  Versorgungsbezügen  eine  Mindestzeit
 im  Beamtenverhältnis  zurückgelegt  werden.  Die  Wartezeit
 können die Länder bestimmen.
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Zu Abschnitt 6  (Rechtliche  Stellung  im  Beamten-
 verhältnis)

 Zu §  34 (Grundpflichten)

 Der  Gesetzentwurf  enthält  abschließende  Regelungen  zu  den
 bundeseinheitlich  geregelten  statusrechtlichen  Pflichten  und
 Rechten  der  Beamtinnen  und  Beamten,  die  inhaltlich  im  We-
 sentlichen  den  bisherigen  Regelungen  des  Beamtenrechts-
 rahmengesetzes  entsprechen.  §  34  konkretisiert  dabei  die
 verfassungsrechtliche  Dienst-  und  Treuepflicht  und  ist  somit
 Leitlinie  für  die  Aufgabenwahrnehmung  durch  die  Beamtin-
 nen und Beamten.

 Zu Absatz 1

 Nach  Satz  1  dienen  Beamtinnen  und  Beamte  dem  ganzen
 Volk.  Gleichzeitig  wird  die  parteipolitische  Neutralität  fest-
 geschrieben,  die  das  Funktionieren  der  öffentlichen  Verwal-
 tung in einer parlamentarischen Demokratie sicherstellt.

 Satz  2  verpflichtet  zu  unparteiischer  und  gerechter  Amtsfüh-
 rung.  Beamtinnen  und  Beamte  haben  ihr  Amt  zum  Wohl  der
 Allgemeinheit  zu  führen.  Diese  gegenüber  §  35  BRRG  neue
 Formulierung  bringt  zum  Ausdruck,  dass  das  Wohl  der  All-
 gemeinheit  Leitziel  der  dienstlichen  Tätigkeit  ist,  das  neben
 den  unmittelbar  geltenden  Verhaltensregeln  durch  Gesetz,
 Rechtsverordnung  oder  innerdienstliche  Weisung  stets  zu
 beachten ist.

 Satz  3  ergänzt  die  vorgenannten  Pflichten  wie  bisher  §  35
 Abs.  1 Satz  3 BRRG um die Treuepflicht zur Verfassung.

 Zu Absatz 2

 Absatz  2  legt  die  politische  Mäßigungspflicht  der  Beamtin-
 nen  und  Beamten  fest.  Danach  sind  bei  einer  politischen  Be-
 tätigung  diejenige  Mäßigung  und  Zurückhaltung  zu  wahren,
 die  sich  aus  der  beamtenrechtlichen  Stellung  gegenüber  der
 Gesamtheit  und  aus  der  Rücksicht  auf  die  Pflichten  des  Amts
 ergibt.

 Zu §  35 (Wahrnehmung der Aufgaben, Verhalten)

 Die  Regelung  entspricht  §  36  BRRG  und  umschreibt  die
 Pflichten  der  Beamtinnen  und  Beamten  generalklauselartig.
 In  Satz  1  wird  die  gegenüber  dem  Beamtenrechtsrahmenge-
 setz  neue  Formulierung  „mit  vollem  persönlichen  Einsatz“
 gewählt,  um  deutlich  zu  machen,  dass  durch  den  Eintritt  in
 das  Beamtenverhältnis  und  die  damit  verbundene  Begrün-
 dung  eines  Beamtenverhältnisses  auf  Lebenszeit  ein  gestei-
 gerter  Einsatz  unter  Zurückstellung  anderer  Interessen  gefor-
 dert  wird.  Es  handelt  sich  um  einen  hergebrachten  Grundsatz
 des Berufsbeamtentums.

 Satz  2  stellt  mit  den  Aufgaben,  die  übertragen  sind,  deutli-
 cher  als  bisher  §  36  BRRG  auf  die  konkret  wahrzunehmen-
 den  dienstlichen  Aufgaben  ab.  Damit  wird  die  Verantwor-
 tung  gegenüber  den  Bürgerinnen  und  Bürgern  als  Kern  der
 beamtenrechtlichen Pflichtenstellung deutlich gemacht.

 Satz  3  verzichtet  gegenüber  der  Regelung  des  §  36  Satz  3
 BRRG  auf  die  Unterscheidung  zwischen  dem  Verhalten
 innerhalb  und  außerhalb  des  Dienstes.  Dies  trägt  dem
 gewandelten  Verständnis  des  Beamtenverhältnisses  Rech-
 nung.  Nicht  mehr  jedes  außerdienstliche  Verhalten  hat  Aus-

 wirkungen  auf  die  Achtung  und  das  Vertrauen,  das  mit  der
 besonderen  Rechtsstellung  des  Beamtenverhältnisses  ver-
 bunden ist.

 Für  eine  Regelung  weiterer  allgemeiner  Pflichten  besteht
 kein  Bedürfnis.  Sie  ergeben  sich  im  Einzelfall  aus  der  gene-
 rellen  Bindung  an  Recht  und  Gesetz.  Aus  der  allgemeinen
 beamtenrechtlichen  Pflichtenstellung  folgt  auch,  dass  die
 öffentlichen  Aufgaben  kosten-  und  qualitätsbewusst  wahrge-
 nommen werden sollen.

 Zu §  36 (Weisungsgebundenheit)

 Gegenüber  §  37  BRRG  wird  klargestellt,  dass  eine  Folge-
 pflicht  nur  für  Anordnungen  von  Vorgesetzten  besteht,  die
 den  Dienst,  die  Dienstausübung  und  das  Dienstverhältnis
 betreffen.  Damit  wird  dem  Umstand  Rechnung  getragen,
 dass  durch  die  Rechtsprechung  des  Bundesverfassungsge-
 richts  das  frühere  Verständnis  des  Beamtenverhältnisses  als
 „besonderes  Gewaltverhältnis“  weitgehend  gegenstandslos
 geworden  ist.  Anordnungen,  die  die  Beamtin  oder  den
 Beamten  in  der  persönlichen  Rechtsstellung  im  Rahmen  des
 Beamtenverhältnisses  betreffen,  können  nicht  mehr  wie  frü-
 her  allein  auf  das  Weisungsrecht  gestützt  werden,  sondern
 bedürfen  einer  ausreichenden  mittelbaren  oder  unmittel-
 baren gesetzlichen Grundlage.

 Zu §  37 (Verantwortung für die Rechtmäßigkeit)

 Zu Absatz 1

 Absatz  1  regelt  wie  §  38  BRRG  die  volle  persönliche  Verant-
 wortlichkeit  der  Beamtin  oder  des  Beamten  für  die  Rechtmä-
 ßigkeit  der  dienstlichen  Handlungen.  Daraus  ergibt  sich  die
 allgemeine  Dienstpflicht  zur  Beachtung  der  Gesetze  und
 Verordnungen  mit  der  Folge,  dass  die  strafrechtliche,  zivil-
 rechtliche  und  disziplinarrechtliche  Haftung  bei  schuldhaf-
 ten Rechtsverletzungen bestehen.

 Zu Absatz 2

 Satz  2  soll  deutlich  machen,  dass  die  Remonstration  bei  der
 oder  dem  nächst  höheren  Vorgesetzten  nur  erforderlich  ist,
 wenn  die  Bedenken  der  Beamtin  oder  des  Beamten  gegen  die
 Rechtmäßigkeit  einer  Weisung  fortbestehen.  Die  Formulie-
 rung  „an  die  nächst  höhere  Vorgesetzte  oder  den  nächst
 höheren  Vorgesetzten“  unterstreicht  dabei,  dass  auch  bei
 Fortsetzung  einer  Remonstration  grundsätzlich  weiterhin  der
 Dienstweg  einzuhalten  ist.  Ausnahmen  kommen  insbeson-
 dere im Fall des Absatzes 3 in Betracht.

 Zur  Bestätigung  der  Anordnung,  auf  die  Satz  3  abstellt,  sind
 alle  höheren  Vorgesetzten  befugt,  nicht  nur  die  nächst  höhe-
 ren  Vorgesetzten.  Dies  hat  z.  B.  Bedeutung,  wenn  auch  die
 oder  der  nächsthöhere  Vorgesetzte  Bedenken  gegen  die
 Rechtmäßigkeit  der  ursprünglichen  Anordnung  geltend
 macht,  deren  oder  dessen  unmittelbare  Vorgesetzte  oder  un-
 mittelbarer  Vorgesetzter  aber  diese  Anordnung  gegenüber
 der  Beamtin  oder  dem  Beamten  bestätigt.  Die  Bestätigung
 hat auf Verlangen schriftlich zu erfolgen.

 Zu Absatz 3

 Eine  Verkürzung  des  Remonstrationsverfahrens  und  damit
 eine Sonderregelung enthält Absatz 3 für Eilfälle.
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Zu §  38  (Verschwiegenheitspflicht)

 Zu Absatz 1

 Satz  1  entspricht  inhaltlich  §  39  Abs.  1  Satz  1  BRRG.  Satz  2
 nimmt die Regelung des §  124 BRRG auf.

 Die  Pflicht  zur  Amtsverschwiegenheit  ist  eine  der  Haupt-
 pflichten  von  Beamtinnen  und  Beamten.  In  Satz  1  wird  klar-
 stellend  aufgenommen,  dass  diese  Pflicht  sich  sowohl  auf
 Angelegenheiten,  die  ihnen  bei  der  Wahrnehmung  ihrer
 Dienstgeschäfte  bekannt  geworden  sind,  als  auch  auf  solche,
 die  bei  Gelegenheit  der  dienstlichen  Tätigkeit  bekannt  wer-
 den, erstreckt.

 Zu Absatz 2

 Die  Regelung  nimmt  den  Inhalt  des  §  39  Abs.  1  Satz  2
 BRRG  auf.  Aus  Gründen  der  Übersichtlichkeit  bilden  die
 Ausnahmen  vom  Grundsatz  des  Absatzes  1  einen  eigenen
 Absatz.

 Die  Ausnahme  in  Satz  1  Nr.  3  setzt  Artikel  9  des  Zivilrechts-
 übereinkommens  über  Korruption  des  Europarates  vom
 4.  November  1999  um.  Dieser  verpflichtet  die  Vertragsstaa-
 ten,  in  ihrem  innerstaatlichen  Recht  dafür  zu  sorgen,  dass
 Beschäftigte,  die  den  zuständigen  Personen  oder  Behörden
 in  redlicher  Absicht  einen  begründeten  Korruptionsverdacht
 mitteilen,  vor  ungerechtfertigten  Nachteilen  geschützt  wer-
 den.  Die  Verschwiegenheitspflicht  gilt  dementsprechend
 nicht,  wenn  die  Beamtin  oder  der  Beamte  gegenüber  der
 zuständigen  obersten  Dienstbehörde  oder  einer  Strafver-
 folgungsbehörde  einen  durch  Tatsachen  begründeten  Ver-
 dacht  einer  Korruptionsstraftat  anzeigt.  Durch  Landesrecht
 können  weitere  Behörden  oder  außerdienstliche  Stellen  be-
 stimmt  werden,  an  die  Beamtinnen  und  Beamte  sich  wenden
 können,  ohne  gegen  die  Verschwiegenheitspflicht  zu  ver-
 stoßen.  Als  außerdienstliche  Stellen  kommen  insbesondere
 Ombudsleute in Betracht.

 Satz  2  stellt  klar,  dass  die  gesetzlich  begründeten  Pflichten,
 geplante  strafbare  Handlungen  anzuzeigen  (§  138  StGB)
 und  bei  Gefährdung  der  freiheitlichen  demokratischen
 Grundordnung  für  deren  Erhaltung  einzutreten  (§  34  Abs.  1
 Satz  3),  der  Pflicht  zur  Amtsverschwiegenheit  vorgehen.  Die
 Durchbrechung  der  Verschwiegenheitspflicht  reicht  in  die-
 sem  Fall  nur  soweit,  wie  dies  zur  Erfüllung  der  Anzeigever-
 pflichtung erforderlich ist.

 Zu Absatz 3

 Die Regelung entspricht inhaltlich §  39 Abs.  2 BRRG.

 Über  Angelegenheiten,  auf  die  sich  die  Amtsverschwiegen-
 heit  erstreckt,  dürfen  Beamtinnen  und  Beamte  auch  vor
 Gericht  nur  mit  Genehmigung  des  Dienstherrn  aussagen.  So-
 lange  die  Genehmigung  nicht  erteilt  ist,  gilt  die  Verschwie-
 genheitspflicht fort.

 Zu den Absätzen 4 und 5

 Die  Regelungen  entsprechen  ihrem  grundsätzlichen  Inhalt
 nach §  39 Abs.  3 und 4 BRRG.

 Für  Äußerungen  als  Zeugin  oder  Zeuge,  Partei,  Beschuldigte
 oder  Beschuldigter  in  einem  gerichtlichen  Verfahren,  in
 Wahrnehmung  berechtigter  Interessen  oder  in  Gutachten
 kann  die  Genehmigung  nur  unter  den  jeweils  genannten  en-
 gen  Voraussetzungen  versagt  werden.  In  der  Rechtsprechung

 ist  wiederholt  darauf  hingewiesen  worden,  dass  im  Span-
 nungsverhältnis  zwischen  der  Verschwiegenheitspflicht  der
 Beamtin  oder  des  Beamten  und  der  umfassenden  Auf-
 klärungspflicht  des  Gerichts  im  Rahmen  des  Strafverfahrens
 nur  Nachteile  von  bedeutendem  Gewicht  geeignet  sein  kön-
 nen,  die  Versagung  einer  Aussagegenehmigung  zu  rechtfer-
 tigen.  Diese  sind  teilweise  dann  als  vorliegend  anerkannt
 worden,  wenn  die  Offenbarung  des  Dienstgeheimnisses  dazu
 führen  würde,  dass  die  künftige  Erfüllung  der  Aufgaben
 einer  Behörde  erschwert  oder  Leben,  Gesundheit  oder  Frei-
 heit  von  Personen  gefährdet  wären.  Durch  die  gegenüber
 §  39  Abs.  3  BRRG  neue  Formulierung,  dass  nur  „erheb-
 liche“  Nachteile  geeignet  sein  können,  die  Versagung  einer
 Aussagegenehmigung  zu  rechtfertigen,  soll  entsprechend
 der  höchstrichterlichen  Rechtsprechung  klargestellt  werden,
 dass „einfache“ Nachteile nicht ausreichen.

 Aus  Gründen  der  Fürsorgepflicht  muss  der  Dienstherr  Be-
 amtinnen  und  Beamten  bei  Versagung  der  Genehmigung
 Schutz  vor  den  dadurch  eintretenden  Nachteilen  oder  einen
 entsprechenden Ausgleich gewähren.

 Zu Absatz 6

 Die  Vorschrift  stellt  sicher,  dass  dienstliche  Unterlagen  nicht
 in die Hände Unberufener gelangen.

 Zu §  39 (Diensteid)

 Zu Absatz 1

 Die  Vorschrift  entspricht  mit  Anpassungen  an  die  geschlech-
 tergerechte Sprache §  40 BRRG.

 Alle  Beamtinnen  und  Beamten  sind  verpflichtet,  einen
 Diensteid  mit  einer  Verpflichtung  auf  das  Grundgesetz  zu
 leisten.  Den  weiteren  Inhalt  regelt  der  jeweilige  Landesge-
 setzgeber.

 Zu Absatz 2

 In  Ausnahmefällen  kann  an  Stelle  des  Eides  ein  Gelöbnis
 vorgeschrieben werden.

 Zu §  40 (Verbot der Führung der Dienstgeschäfte)

 Die  Vorschrift  entspricht  inhaltlich  §  41  BRRG  und  legt  fest,
 dass  und  unter  welchen  Voraussetzungen  die  Führung  der
 Dienstgeschäfte untersagt werden kann.

 Zu §  41  (Nebentätigkeit)

 Mit  dieser  Vorschrift  wird  §  42  BRRG  abgelöst.  Nunmehr
 wird  nur  noch  der  unverzichtbare  Grundsatz  des  Nebentätig-
 keitsrechts geregelt.

 Es  wird  geregelt,  dass  die  Übernahme  jeder  Nebentätigkeit
 grundsätzlich  der  vorherigen  Genehmigung  bedarf.  Neben-
 tätigkeit  ist  jede  nicht  zu  einem  Hauptamt  gehörende  Tätig-
 keit  innerhalb  oder  außerhalb  des  öffentlichen  Dienstes  mit
 Ausnahme  derjenigen  Tätigkeiten,  die  nach  allgemeiner  An-
 schauung zur persönlichen Lebensgestaltung gehören.

 Durch  Landesrecht  können  Art  und  Umfang  der  gebotenen
 Ausnahmen  vom  Genehmigungsvorbehalt  festgelegt  wer-
 den.  Zu  denken  ist  dabei  an  solche  Tätigkeiten,  zu  deren
 Wahrnehmung  eine  Verpflichtung  besteht.  Des  Weiteren
 sind  die  verfassungsrechtlichen  Grenzen  einzuhalten.  Hierzu
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gehört,  dass  schriftstellerische,  wissenschaftliche  und  künst-
 lerische  Tätigkeiten  aufgrund  des  Artikels  5  Abs.  3  GG  kei-
 ner  Genehmigung  bedürfen.  Wegen  der  Eigentumsgarantie
 des  Artikels  14  Abs.  1  GG  ist  die  Verwaltung  eigenen  Ver-
 mögens  genehmigungsfrei.  Gleiches  gilt  vor  dem  Hinter-
 grund  der  Koalitionsfreiheit  des  Artikels  9  Abs.  3  GG  für
 Gewerkschafts-  und  Berufsverbandstätigkeiten  oder  Tätig-
 keiten  in  Selbsthilfeeinrichtungen.  Das  Landesrecht  kann
 auch  regeln,  ob  und  inwieweit  das  Nebentätigkeitsrecht  auf
 öffentliche Ehrenämter anwendbar ist.

 Zu §  42  (Tätigkeit  nach  Beendigung  des  Beamtenverhält-
 nisses)

 Die  Vorschrift  nimmt  den  Kern  der  Regelung  des  §  42a
 BRRG  auf.  Die  Regelung  soll  verhindern,  dass  durch  die  pri-
 vate  Verwertung  von  Amtswissen  nach  Ausscheiden  aus
 dem  Amt  oder  durch  eine  Tätigkeit  bei  einem  unter  den  frü-
 heren  Amtsbereich  fallenden  Interessenten  das  Vertrauen  der
 Allgemeinheit  in  die  Integrität  des  öffentlichen  Dienstes
 beeinträchtigt  wird.  Ob  eine  Anschlusstätigkeit  nach  Been-
 digung  des  Beamtenverhältnisses  dienstliche  Interessen  be-
 einträchtigen  kann,  lässt  sich  nur  überprüfen,  wenn  der
 Dienstherr von dieser Tätigkeit Kenntnis erhält.

 Dienstliche  Interessen  sind  Interessen,  die  in  der  jeweiligen
 Verwaltung  begründet  sind,  in  der  die  Beamtin  oder  der  Be-
 amte  in  dem  genannten  Zeitraum  tätig  war,  nicht  aber  sons-
 tige  öffentliche  Belange.  Daher  wird  die  Anzeigepflicht  dem
 Grunde  nach  bundesgesetzlich  vorgegeben.  Das  Nähere,  ins-
 besondere  der  Zeitraum  der  früheren  dienstlichen  Tätigkeit,
 auf  den  Bezug  genommen  wird,  und  der  Zeitraum  der  Anzei-
 gepflicht  können  landesrechtlich  geregelt  werden.  Beide  Zeit-
 räume  dürfen  aus  Gründen  der  Verhältnismäßigkeit  nicht  zu
 lang  gewählt  werden.  Zudem  sollte  die  Dauer  der  Anzeige-
 pflicht  nicht  über  den  längstmöglichen  Zeitraum  hinaus-
 gehen,  für  den  eine  Untersagung  ausgesprochen  werden  kann.

 Satz  3  legt  aus  Gründen  der  Verhältnismäßigkeit  die  Höchst-
 dauer  für  ein  Verbot  nach  Satz  1  fest.  Nach  fünf  Jahren  ist  da-
 von  auszugehen,  dass  auch  in  der  öffentlichen  Wahr-
 nehmung  ein  Amtswissen  überholt  ist  bzw.  kein  erheblicher
 Zusammenhang  zu  einer  früheren  dienstlichen  Tätigkeit
 mehr hergestellt werden kann.

 Zu §  43  (Verbot  der  Annahme  von  Belohnungen,  Geschen-
 ken und sonstigen Vorteilen )

 Die Regelung entspricht §  43 BRRG.

 Zu Absatz 1

 Das  Verbot  der  Annahme  von  Belohnungen,  Geschenken
 oder  sonstigen  Vorteilen  ergänzt  die  Pflichten  zu  unparteii-
 scher,  gerechter  und  uneigennütziger  Amtsführung  (§§  34
 und  35).  Entsprechend  §  331  Abs.  1  StGB  dürfen  Beamtin-
 nen  und  Beamte  auch  nicht  für  eine  dritte  Person  Belohnun-
 gen,  Geschenke  oder  sonstige  Vorteile  in  Bezug  auf  das  Amt
 fordern,  sich  versprechen  lassen  oder  annehmen.  Nach
 Satz  2  sind  Ausnahmen  von  dem  Verbot  möglich.  Allerdings
 können  nur  das  Sichversprechenlassen  und  die  Annahme
 nicht  geforderter  Vorteile  genehmigt  werden  (siehe  auch  §  331
 Abs.  3  StGB),  da  das  Fordern  von  Vorteilen  gegen  die  Pflicht
 zur  uneigennützigen  Amtsführung  (§  35)  verstößt  und  dem
 Ansehen  des  Beamtentums  so  sehr  abträglich  ist,  dass  eine
 Zustimmung in diesen Fällen nicht in Betracht kommt.

 Zu Absatz 2

 Entgegen  dem  Verbot  der  Annahme  von  Belohnungen  oder
 Geschenken  pflichtwidrig  Erlangtes  ist  herauszugeben,  so-
 weit  nicht  bereits  im  Strafverfahren  (§  73  ff.  StGB)  der  Ver-
 fall  des  Erlangten  angeordnet  worden  ist.  Dies  entspricht  der
 Rechtsprechung  des  Bundesverwaltungsgerichts  (BVerwGE
 115, 389).

 Die  strafrechtliche  Verfallsanordnung  ist  danach  grund-
 sätzlich  möglich,  da  der  Herausgabeanspruch  nichts  daran
 ändert,  dass  der  Dienstherr  in  der  Regel  kein  Verletzter  im
 Sinne  des  §  73  Abs.  1  Satz  2  StGB  ist.  Die  Korruptionsdelik-
 te  dienen  nicht  dem  Schutz  der  Vermögensinteressen  des
 Staates,  sondern  des  Vertrauens  der  Allgemeinheit  in  die
 Lauterkeit  des  öffentlichen  Dienstes  (vgl.  BGH  NStZ  2000,
 590  sowie  BGH  NStZ  2003,  423  zum  Ausnahmefall,  dass
 dem  Bestechungserlös  spiegelbildlich  ein  entsprechender
 Schaden  des  Dienstherrn  gegenübersteht).  Daraus  folgt  zu-
 gleich,  dass  der  Verfall  grundsätzlich  auch  dann  möglich
 bleibt,  wenn  der  Herausgabeanspruch  befriedigt  wurde.
 Allerdings  wird  in  diesen  Fällen  in  der  Regel  eine  Verfalls-
 anordnung nach §  73c Abs.  1 StGB ausscheiden.

 Der  Herausgabeanspruch  ist  auch  dann  ausgeschlossen,
 wenn  das  Erlangte  im  Strafverfahren  auf  andere  Weise  auf
 den  Staat  übergegangen  ist.  Damit  sind  insbesondere  die
 Fälle  gemeint,  in  denen  die  Täterin  oder  der  Täter  sich  ein-
 verstanden  erklärt,  dass  der  –  häufig  bereits  sichergestellte  –
 Bestechungserlös  einbehalten  wird  und  dem  Landeshaushalt
 zufällt.

 Zu §  44 (Teilzeitbeschäftigung)

 Bei  der  Teilzeitbeschäftigung  handelt  es  sich  um  eine  Aus-
 nahme  vom  Regeltypus  des  Vollzeitbeamtenverhältnisses,
 auf  das  die  beamtenrechtlichen  Regelungen  ausgerichtet
 sind.  Dies  gilt  gerade  hinsichtlich  der  statusrechtlichen
 Stellung  und  der  verfassungsrechtlichen  Garantien  des  Arti-
 kels  33  Abs.  5  GG.  Danach  ist  die  Einrichtung  der  Teilzeit-
 beschäftigung  weder  garantiert,  noch  steht  Artikel  33  Abs.  5
 GG  der  Möglichkeit  der  Teilzeitbeschäftigung  entgegen.
 Vielmehr  handelt  es  sich  um  eine  Fortentwicklung  des  Be-
 amtenrechts,  die  den  Grundsatz  der  Hauptberuflichkeit  und
 Hingabepflicht  und  damit  die  statusrechtliche  Stellung  der
 Beamtinnen  und  Beamten  berührt  (zur  historischen  Entwick-
 lung  der  Teilzeitbeschäftigung  für  Beamtinnen  und  Beamte
 vgl.  Battis,  Bundesbeamtengesetz,  3.  Auflage  2004,  §  72a,
 Rn.  3  ff.).  Diese  Öffnung  insbesondere  aus  familien-  oder  ar-
 beitsmarktpolitischen  Gründen,  aber  auch  aus  geänderten
 gesellschaftlichen  Anschauungen  hat  dazu  geführt,  dass
 Teilzeitbeschäftigung  Eingang  nicht  nur  in  die  gewerbliche
 Arbeitswelt,  sondern  auch  in  den  öffentlichen  Dienst  gefun-
 den  hat.  Dem  trägt  §  44  Rechnung,  indem  Teilzeitbeschäfti-
 gung  im  Rahmen  des  Beamtenverhältnisses  zuzulassen  ist.
 Die  Voraussetzungen  der  Teilzeitbeschäftigung  im  Einzel-
 nen kann der Landesgesetzgeber regeln.

 Zu §  45 (Erholungsurlaub)

 Die Norm entspricht §  55 BRRG.

 Die  Fürsorgepflicht  gebietet  dem  Dienstherrn,  Beamtinnen
 und  Beamten  Erholungsurlaub  unter  Fortgewährung  der  Be-
 züge  zu  gewähren.  Mit  der  Vorschrift  wird  dieser  grund-
 sätzliche  Rechtsanspruch  auf  den  jährlichen  Erholungs-
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urlaub  anerkannt.  Näheres,  insbesondere  die  Länge  des
 jeweils  zustehenden  Erholungsurlaubs,  sowie  mögliche  wei-
 tere  Formen  des  Urlaubs  mit  oder  ohne  Fortgewährung  der
 Bezüge kann landesrechtlich geregelt werden.

 Zu §  46 (Fürsorge)

 Die  Fürsorgepflicht  des  Dienstherrn  ist  das  Gegenstück  zum
 hergebrachten  Grundsatz  der  Treuepflicht  der  Beamtinnen
 und  Beamten  und  damit  Kern  der  statusrechtlichen  Rechts-
 stellung.  Die  sich  aus  der  Fürsorgepflicht  des  Dienstherrn
 ergebenden  Einzelpflichten  und  die  Art  und  Weise  ihrer  Er-
 füllung  sind  nicht  abschließend  festgelegt,  sondern  unter
 Einbeziehung  der  gesamten  Rechtsordnung  zu  konkreti-
 sieren  und  können  alle  Bereiche  der  Rechtsstellung  der
 Beamtinnen  und  Beamten  und  ihrer  Familienangehörigen
 inhaltlich und in ihrer Reichweite betreffen.

 Zu §  47  (Mutterschutz und Elternzeit)

 Entsprechend  der  verfassungsrechtlichen  Fürsorge-  und
 Schutzpflicht  besteht  die  Verpflichtung,  die  Gruppen  von
 Beamtinnen  und  Beamten,  die  zu  dem  durch  das  Mutter-
 schutzgesetz  und  die  Elternzeitregelung  für  Arbeitnehmerin-
 nen  und  Arbeitnehmer  geschützten  Personenkreis  gehören,
 ebenfalls  besonders  zu  schützen.  Die  Regelung  der  Einzel-
 heiten bleibt dem Landesgesetzgeber vorbehalten.

 Zu §  48 (Nichterfüllung von Pflichten)

 Zu Absatz 1

 Die  Vorschrift  entspricht  im  Wesentlichen  §  45  Abs.  1
 BRRG  und  definiert  den  Begriff  des  Dienstvergehens.  Die
 Einschränkung  in  Satz  2  trägt  den  Wertungen  des  Grundge-
 setzes  und  dem  gewandelten  Verständnis  über  die  Stellung
 der  Beamtinnen  und  Beamten  in  der  Gesellschaft  Rechnung.
 Danach  sind  Beamtinnen  und  Beamten  zwar  verpflichtet,
 sich  auch  außerhalb  des  Dienstes  so  zu  verhalten,  dass  sie
 dem  Vertrauen  der  Bürgerinnen  und  Bürger  in  die  Integrität
 der  Amtsführung  gerecht  werden.  Insoweit  hat  auch  das  au-
 ßerdienstliche  Verhalten  Bedeutung  für  die  Pflichten  aus
 dem  beamtenrechtlichen  Dienst-  und  Treueverhältnis.  Die
 vorkonstitutionelle  Auffassung,  die  Beamtin  oder  der  Beam-
 te  sei  „immer  im  Dienst“,  gilt  jedoch  in  dieser  Allgemeinheit
 nicht  mehr.  Es  geht  vielmehr  allein  um  das  Vertrauen  in  eine
 objektive,  rechtmäßige  und  effiziente  Aufgabenerfüllung.
 Das  entspricht  auch  der  neuen  höchstrichterlichen  Recht-
 sprechung  (vgl.  Bundesverwaltungsgericht,  Urteil  vom
 30.  August  2000  –  1  D  37.99  –  zur  außerdienstlichen  Trun-
 kenheitsfahrt).

 Zu Absatz 2

 Die  Regelung  des  §  45  Abs.  2  BRRG  wird  aufgegriffen.  Bei
 Ruhestandsbeamtinnen  und  Ruhestandsbeamten  oder  frühe-
 ren  Beamtinnen  mit  Versorgungsbezügen  und  früheren
 Beamten  mit  Versorgungsbezügen  gilt  es  als  Dienstverge-
 hen,  wenn  sie  gegen  die  genannten  nachwirkenden  Pflichten
 aus  dem  aktiven  Beamtenverhältnis  verstoßen.  Der  Landes-
 gesetzgeber  kann  bestimmen,  welche  Handlungen  bei  dem
 o.  g.  Personenkreis  als  Dienstvergehen  gelten;  die  bundes-
 gesetzlichen Vorgaben sind nach Satz  2 nicht abschließend.

 Zu Absatz 3

 Absatz  3  entspricht  §  45  Abs.  3  BRRG  und  überlässt  die
 Ausgestaltung  der  Verfolgung  von  Dienstvergehen  den  Lan-
 desgesetzgebern.  Dies  schließt  die  Möglichkeit  ein,  für  be-
 stimmte  Fallgestaltungen  auch  Regelungsmechanismen  auf
 untergesetzlicher Ebene vorzusehen.

 Zu §  49  (Pflicht zum Schadensersatz)

 Die  Vorschrift  entspricht  §  46  Abs.  1  BRRG  und  enthält  den
 Grundsatz  der  vermögensrechtlichen  Haftung  der  Beamtin-
 nen und Beamten gegenüber ihrem Dienstherrn.

 Die  Regelung  des  §  46  Abs.  2  BRRG  wird  nicht  übernom-
 men.  Nach  dem  Gesetz  zur  Modernisierung  des  Schuld-
 rechts,  mit  dem  sich  der  Gesetzgeber  zu  einem  zweistufigen
 Vorgehen  zur  Vereinheitlichung  des  Verjährungsrechts  ent-
 schieden  hat,  sollen  in  der  zweiten  Stufe  sämtliche  bundes-
 rechtlichen  Verjährungsvorschriften  den  §§  195  und  199  des
 Bürgerlichen  Gesetzbuchs  angepasst  werden,  soweit  nicht
 zwingende  Gründe  dagegenstehen.  Für  die  Vorgabe  einer
 Sonderverjährungsfrist  entsprechend  der  bisherigen  rahmen-
 rechtlichen  Regelung  ist  deshalb  kein  Raum  mehr.  Die  Län-
 der  können  in  eigener  Verantwortung  über  diesbezügliche
 rechtliche  Regelungen  entscheiden.  Da  entsprechende  Re-
 gressfälle  Ausnahmecharakter  besitzen,  wird  durch  eventu-
 ell  unterschiedliche  Regelungen  der  Dienstherren  die  Mobi-
 lität nicht beeinträchtigt.

 Der  Inhalt  des  §  46  Abs.  3  BRRG  gehört  nicht  zu  den  Status-
 pflichten und ist deshalb nicht aufzunehmen.

 Zu §  50  (Übermittlungen bei Strafverfahren)

 Die  Vorschrift  entspricht  §  125c  BRRG.  Der  Bundesgesetz-
 geber  macht  insoweit  von  seiner  Gesetzgebungskompetenz
 nach  Artikel  74  Abs.  1  Nr.  1  GG  Gebrauch.  „Das  gericht-
 liche  Verfahren“  meint  die  verfahrensmäßige  Behandlung
 von  Streitfällen,  also  das  Prozessrecht  einschließlich  der
 Kosten  der  Rechtsverfolgung  (Kunig,  in:  v.  Münch/Kunig,
 GG,  Band  3,  4./5.  Auflage  2003,  Artikel  74,  Rn.  19).  Die
 Mitteilungspflicht  steht  so  in  unmittelbarem  Zusammenhang
 zu  einem  konkreten  Strafverfahren  gegen  eine  Beamtin  oder
 einen  Beamten,  dass  sie  dem  Begriff  des  gerichtlichen  Ver-
 fahrens zuzuordnen ist.

 Zu Absatz 1

 Zur  Sicherstellung  der  erforderlichen  dienstrechtlichen
 Maßnahmen  haben  Justizbehörden  bei  Erhebung  der  öffent-
 lichen  Klage  gegen  eine  Beamtin  oder  einen  Beamten  dem
 jeweiligen  Dienstherrn  die  in  Absatz  1  genannten  Dokumen-
 te und Informationen zu übermitteln.

 Zu den Absätzen 2 bis 4

 In  den  hier  geregelten  Fällen  hat  –  mit  Ausnahme  der  zwin-
 genden  Vorgabe  in  Absatz  2  Nr.  1  –  aus  Gründen  der  Verhält-
 nismäßigkeit  vor  der  Übermittlung  jeweils  eine  Einzelfall-
 prüfung zu erfolgen.

 Zu Absatz 5

 Die  Vorschrift  erweitert  die  Zweckbindung  der  übermittelten
 Informationen  nach  den  Absätzen  1  bis  4  auf  Aufgaben  nach
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dem  Sicherheitsüberprüfungsgesetz  oder  einem  entspre-
 chenden Landesgesetz.

 Zu Absatz 6

 Die  Übermittlungspflichten  nach  den  Absätzen  1  bis  3  haben
 Vorrang  vor  dem  Steuergeheimnis  nach  §  30  der  Abgaben-
 ordnung.  Übermittlungen  nach  Absatz  4  sind  nur  zulässig,
 soweit  ein  zwingendes  öffentliches  Interesse  unter  den  enge-
 ren  Voraussetzungen  des  §  30  Abs.  4  Nr.  5  der  Abgaben-
 ordnung gegeben ist.

 Zu §  51  (Personalakte)

 Die  Regelungen  der  §§  56  bis  56f  BRRG  gehören  überwie-
 gend  nicht  zu  den  Statusrechten.  Zur  Erleichterung  von
 Dienstherrnwechseln  wird  jedoch  bestimmt,  dass  für  jede
 Beamtin  und  jeden  Beamten  eine  Personalakte  zu  führen  ist
 und  welche  Unterlagen  zur  Personalakte  gehören.  Damit  soll
 sichergestellt  werden,  dass  bei  einem  Dienstherrnwechsel
 die  für  die  Übernahme  einer  Beamtin  oder  eines  Beamten
 notwendigen  Personaldaten  vorliegen.  Dies  dient  der  Ge-
 währleistung  der  Mobilität.  Statusrechtlich  geboten  ist  dann
 auch,  die  das  Personalaktenrecht  prägenden  Grundsätze  der
 Vertraulichkeit  der  Personalakte  und  der  Zweckbindung
 vorzugeben.

 Satz  5  eröffnet  dem  Landesgesetzgeber  die  Möglichkeit,
 etwa  aus  den  in  §  56d  Abs.  2  BRRG  genannten  Zwecken
 (Auskunft  an  Dritte  in  bestimmten  Ausnahmesituationen)
 auch  ohne  Einwilligung  der  Betroffenen  von  der  Zweck-
 bindung nach Satz  4 abzuweichen.

 Über  diese  grundlegenden  Bestimmungen  hinaus  bedürfen
 sowohl  die  Form  der  Personalaktenführung  als  auch  die
 vom  Landesgesetzgeber  zu  treffenden  weiteren  bereichs-
 spezifischen  Datenschutzbestimmungen  keinen  einheitlichen
 bundesgesetzlichen  Festlegungen.  Ohnehin  zu  beachten  sind
 dabei  die  sich  bereits  unmittelbar  aus  verfassungsrechtlichen
 Vorgaben ergebenden Grundsätze.

 Beamtinnen  und  Beamten  steht  auch  nach  Beendigung  des
 Beamtenverhältnisses  ein  Anspruch  auf  Einsicht  in  die
 vollständige  Personalakte  zu.  Aus  dem  Grundsatz  der  Rich-
 tigkeit  der  Personalakte  (Personalaktenwahrheit)  folgt,  dass
 unrichtige  Inhalte  der  Personalakte  zu  entfernen  sind.  Bei-
 hilfeakten  bzw.  diesen  vergleichbare  Akten  sind  von  der
 übrigen  Personalakte  getrennt  zu  führen  und  aufzubewahren,
 damit  der  notwendige  Schutz  der  enthaltenen  sensiblen
 Gesundheitsdaten  gewährleistet  und  die  Möglichkeit  einer
 unsachgemäßen  Beeinflussung  von  Personalentscheidungen
 ausgeschlossen  wird.  Dem  entspricht  grundsätzlich  auch
 eine  Bearbeitung  durch  eine  von  der  übrigen  Personalver-
 waltung getrennte Organisationseinheit (Abschottung).

 Zu §  52 (Personalvertretung)

 Die  Regelung  stellt  klar,  dass  die  Bildung  von  Personalver-
 tretungen  zu  gewährleisten  ist  und  dass,  soweit  zum  Personal
 Beamtinnen  und  Beamte  gehören,  diese  dabei  einzubeziehen
 sind.  Zu  den  grundlegenden  Statusrechten  gehören  auch  die
 personalvertretungsrechtliche  Teilhabe  der  Beamtinnen  und
 Beamten  und  ihre  Einbeziehung  in  die  vertrauensvolle
 Zusammenarbeit  mit  der  Behördenleitung.  Daher  ist  zu
 gewährleisten,  dass  die  Beamtinnen  und  Beamten  in  die  Per-
 sonalvertretung einbezogen werden.

 Zu §  53  (Mitgliedschaft  in  Gewerkschaften  und  Berufsver-
 bänden)

 §  53  konkretisiert  wie  bisher  §  57  BRRG  das  in  Artikel  9
 Abs.  3  Satz  1  GG  enthaltene  Grundrecht  der  Koalitionsfrei-
 heit,  das  grundsätzlich  für  alle  Angehörigen  des  öffentlichen
 Dienstes  gilt.  Die  Koalitionsfreiheit  ist  ein  hergebrachter
 Grundsatz  des  Berufsbeamtentums  im  Sinne  von  Artikel  33
 Abs.  5  GG  und  daher  einheitlich  zu  regeln.  Sie  dient  vor-
 rangig  dem  Zweck  der  berufspolitischen  und  rechtlichen
 Vertretung  der  Beamtinnen  und  Beamten  gerade  auch  hin-
 sichtlich  ihrer  statusrechtlichen  Stellung  durch  die  Gewerk-
 schaften.

 Zu §  54 (Beteiligung der Spitzenorganisationen)

 Gegenstand  der  Beteiligung  der  Spitzenorganisationen  ist
 die  Vorbereitung  gesetzlicher  Regelungen  der  beamtenrecht-
 lichen  Verhältnisse.  Diese  Beteiligung  ist  als  Ausgleich  für
 die  für  Beamtinnen  und  Beamte  nicht  bestehende  Tarif-
 autonomie  nach  Artikel  9  Abs.  3  GG  und  das  Streikverbot  zu
 sehen.  Das  als  hergebrachter  Grundsatz  des  Berufsbeamten-
 tums  anerkannte  Streikverbot  bestimmt  die  statusrechtliche
 Stellung  der  Beamtinnen  und  Beamten  im  Verhältnis  zu
 ihrem  Dienstherrn,  wenn  es  um  die  Regelung  der  Rechtsver-
 hältnisse  geht.  Die  Spitzenorganisationen  sind  daher  bei  der
 Vorbereitung  gesetzlicher  Regelungen  zu  beteiligen,  um  als
 Interessenvertretung  die  Rechte  der  Beamtinnen  und  Beam-
 ten  zu  wahren.  Sie  können  so  auf  die  inhaltliche  Gestaltung
 der  beamtenrechtlichen  Regelungen,  die  auch  das  Status-
 recht  betreffen,  Einfluss  nehmen.  Beteiligung  bedeutet,  dass
 die  Spitzenorganisationen  gehört  werden  müssen,  bevor  die
 oberste  Landesbehörde  den  Gesetzentwurf  der  Landesregie-
 rung  zur  Beschlussfassung  vorlegt.  Dies  entspricht  inhaltlich
 §  58 BRRG.

 Weitergehende  Beteiligungsrechte,  wie  sie  bereits  heute
 praktiziert  werden,  sind  davon  unberührt.  Dazu  gehört  auch,
 dass  das  Beteiligungsverfahren  durch  Vereinbarung  mit  den
 Spitzenorganisationen ausgestaltet werden kann.

 Zu Abschnitt 7  (Rechtsweg)

 Zu §  55  (Verwaltungsrechtsweg)

 Die  Norm  übernimmt  mit  redaktionellen  Anpassungen  die
 Regelungen  des  §  126  BRRG.  Der  Bundesgesetzgeber
 macht  von  der  Kompetenz  nach  Artikel  74  Abs.  1  Nr.  1  GG
 Gebrauch.

 Zu Absatz 1

 Für  alle  Klagen  aus  dem  Beamtenverhältnis  ist  der  Verwal-
 tungsrechtsweg gegeben.

 Zu Absatz 2

 Vor  allen  Klagen,  ausgenommen  denen  des  Dienstherrn,  ist
 ein Vorverfahren vorgeschrieben.

 Zu Absatz 3

 Den  Widerspruchsbescheid  erlässt  stets  die  oberste  Dienst-
 behörde.  Diese  kann  ihre  Zuständigkeit  auf  andere  Behörden
 übertragen.
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Zu Absatz 4

 Widerspruch  und  Anfechtungsklage  gegen  Abordnung  und
 Versetzung haben keine aufschiebende Wirkung.

 Zu §  56  (Revision)

 Die  Vorschrift  übernimmt  ohne  Änderungen  die  Regelungen
 des  §  127  BRRG.  Der  Bundesgesetzgeber  macht  von  der
 Kompetenz nach Artikel 74 Abs.  1 Nr.  1 GG Gebrauch.

 Neben  der  allgemeinen  Regelung  des  §  132  Abs.  2  der
 Verwaltungsgerichtsordnung  (VwGO)  zur  Zulassung  der
 Revision  bestimmt  §  56  als  besondere  Zulassungsvorschrift,
 dass  die  Revision  außerdem  zuzulassen  ist,  wenn  das  Urteil
 über  eine  Klage  aus  dem  Beamtenverhältnis  von  der  Ent-
 scheidung  eines  anderen  Oberverwaltungsgerichts  abweicht
 und  auf  dieser  Abweichung  beruht,  solange  eine  Entschei-
 dung  des  Bundesverwaltungsgerichts  in  der  Rechtsfrage
 nicht  ergangen  ist  (Nummer  1).  Damit  wird  eine  Divergenz
 zwischen  den  Entscheidungen  der  Oberverwaltungsgerichte
 in Streitgegenständen des Beamtenrechts vermieden.

 Die  Revision  kann  auch  darauf  gestützt  werden,  dass  das  an-
 gefochtene  Urteil  auf  der  Verletzung  von  Landesrecht  beruht
 (Nummer 2).

 Zu Abschnitt 8  (Spannungs- und Verteidigungsfall)

 Zu §  57 (Anwendungsbereich)

 Die Vorschrift übernimmt die Regelung des §  133a BRRG.

 Es  wird  der  Anwendungsbereich  der  Vorschriften  des  Ab-
 schnitts  8  festgelegt.  Die  in  diesem  Abschnitt  genannten  Be-
 schränkungen,  Anordnungen  und  Verpflichtungen  sind  nach
 Satz  2  nicht  anzuwenden  auf  Personen  im  Sinne  des  §  5
 Abs.  1  des  Arbeitssicherstellungsgesetzes.  Zu  diesen  Perso-
 nen  zählen  u.  a.  schwerbehinderte  Menschen  und  sonstige
 Personen,  bei  denen  nicht  nur  vorübergehend  eine  Minde-
 rung  der  Erwerbsfähigkeit  von  mindestens  50  Prozent  be-
 steht.

 Zu §  58 (Dienstleistung im Verteidigungsfall)

 Die  Vorschrift  übernimmt  mit  Anpassungen  an  die  ge-
 schlechtergerechte  Sprache  die  Regelungen  des  §  133b
 BRRG.

 Zu Absatz 1

 §  58  Abs.  1  bestimmt,  dass  Beamtinnen  und  Beamte  für  Ver-
 teidigungszwecke  auch  ohne  Zustimmung  zu  einem  anderen
 Dienstherrn  abgeordnet  werden  können,  und  geht  damit  über
 die  Abordnung  nach  §  14,  die  der  Zustimmung  der  Beamtin
 oder  des  Beamten  bedarf,  sofern  die  Abordnung  länger  als
 fünf  Jahre  dauert,  hinaus.  Auch  die  Verpflichtung  zur  Dienst-
 leistung  bei  über-  oder  zwischenstaatlichen  zivilen  Dienst-
 stellen  kann  zum  Zweck  der  Verteidigung  ohne  Zustimmung
 erfolgen.

 Zu Absatz 2

 Beamtinnen  und  Beamten  können  für  Zwecke  der  Verteidi-
 gung  auch  Aufgaben  übertragen  werden,  die  nicht  dem  Amt
 oder  der  Laufbahnbefähigung  entsprechen.  Hierfür  müssen
 allerdings  folgende  Voraussetzungen  erfüllt  sein:  Die  Über-

 nahme  muss  nach  der  Vor-  und  Ausbildung  und  im  Hinblick
 auf die Ausnahmesituation zumutbar sein.

 Aufgaben  einer  anderen  Laufbahngruppe  dürfen  der  Beam-
 tin  oder  dem  Beamten  nur  übertragen  werden,  „wenn  dies
 aus  dienstlichen  Gründen  unabweisbar  ist“.  Dieser  schwer-
 wiegende  Eingriff  in  die  vertikale  Aufteilung  der  Laufbah-
 nen  bzw.  Laufbahngruppen  darf  nur  in  der  Ausnahmesitua-
 tion  des  Verteidigungsfalls  und  nur  aus  Gründen  erfolgen,
 die  mit  der  Tätigkeit  der  Beamtin  oder  des  Beamten  unmit-
 telbar  in  einem  Zusammenhang  stehen.  Reine  Praktikabili-
 tätserwägungen  oder  sonstige  öffentliche  Belange  reichen
 hingegen nicht aus.

 Zu Absatz 3

 Nach  Absatz  3  sind  Beamtinnen  und  Beamte  verpflichtet,  bei
 der  Erfüllung  der  ihnen  zum  Zwecke  der  Verteidigung  über-
 tragenen  Aufgaben  Gefahren  und  Erschwernisse  auf  sich  zu
 nehmen,  soweit  ihnen  dies  nach  den  Umständen  und  ihren
 persönlichen  Verhältnissen  zugemutet  werden  kann.  Der  Ab-
 wägungsmaßstab ist die Fürsorgepflicht des Dienstherrn.

 Zu Absatz 4

 Nach  Absatz  4  sind  Beamtinnen  und  Beamte  im  Spannungs-
 und  Verteidigungsfall  zur  Dienstleistung  am  neuen  Dienstort
 verpflichtet.  Dies  gilt  auch,  wenn  die  Behörde  oder  Dienst-
 stelle  in  das  Ausland  verlegt  wird.  Eine  Zustimmung  ist  nicht
 erforderlich.

 Zu §  59 (Aufschub der Entlassung und des Ruhestands)

 Die  Vorschrift  übernimmt  mit  Anpassungen  an  die  ge-
 schlechtergerechte  Sprache  die  Regelungen  des  §  133c
 BRRG.

 Nach  §  24  Abs.  1  Satz  1  Nr.  4  sind  Beamtinnen  und  Beamte
 zu  entlassen,  wenn  sie  dies  schriftlich  verlangen.  Damit  wird
 ihnen  ermöglicht,  ihr  Dienstverhältnis  jederzeit  zu  beenden.
 Für  Zwecke  der  Verteidigung  kann  hiervon  abgewichen  wer-
 den,  denn  in  diesem  Fall  kann  die  beantragte  Entlassung
 hinausgeschoben  werden.  Allerdings  ist  Voraussetzung,  dass
 dies  im  öffentlichen  Interesse  erforderlich  ist  und  dass  der
 Personalbedarf  der  öffentlichen  Verwaltung  im  Bereich  des
 Dienstherrn  der  Beamtin  oder  des  Beamten  auf  freiwilliger
 Basis nicht gedeckt werden kann.

 Unter  den  gleichen  Voraussetzungen  kann  auch  der  Ablauf
 der  Amtszeit  von  Beamtinnen  auf  Zeit  und  Beamten  auf  Zeit
 hinausgeschoben werden.

 Satz  3  bestimmt,  dass  der  Eintritt  in  den  Ruhestand  nach
 Erreichen  der  Altersgrenze  und  die  vorzeitige  Versetzung  in
 den  Ruhestand  auf  Antrag  ohne  Nachweis  der  Dienstun-
 fähigkeit  unter  den  Voraussetzungen  des  Satzes  1  bis  zum
 Ende  des  Monats  hinausgeschoben  werden  können,  in  dem
 die  für  Bundesbeamtinnen  und  Bundesbeamte  geltende  Re-
 gelaltersgrenze  erreicht  wird.  Damit  wird  sichergestellt,  dass
 Beamtinnen  und  Beamte,  für  die  nach  Landesrecht  andere
 oder  besondere  Altersgrenzen  als  beim  Bund  gelten,  im
 Spannungs-  und  Verteidigungsfall  bis  zu  einem  bundesein-
 heitlich  für  alle  Beamtinnen  und  Beamten  geltenden  Zeit-
 punkt  weiterverwendet  werden  können.  Diese  Einheitlich-
 keit  ist  erforderlich,  da  sowohl  der  Spannungs-  als  auch  der
 Verteidigungsfall landesübergreifend eintreten.
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Zu §  60  (Erneute  Berufung  von  Ruhestandsbeamtinnen  und
 Ruhestandsbeamten)

 Die  Vorschrift  übernimmt  mit  Anpassungen  an  die  ge-
 schlechtergerechte  Sprache  die  Regelungen  des  §  133d
 BRRG.  Es  wird  darüber  hinaus  sichergestellt,  dass  Ruhe-
 standsbeamtinnen  und  Ruhestandsbeamte,  für  die  nach  Lan-
 desrecht  andere  oder  besondere  Altersgrenzen  als  beim
 Bund  gelten,  im  Spannungs-  und  Verteidigungsfall  bis  zu
 einem  landesübergreifenden  einheitlichen  Zeitpunkt  wieder
 verwendet werden können.

 Nach  Satz  1  können  Ruhestandsbeamtinnen  und  Ruhe-
 standsbeamte,  die  die  für  Bundesbeamtinnen  und  Bundesbe-
 amte  geltende  Regelaltersgrenze  noch  nicht  erreicht  haben,
 für  Zwecke  der  Verteidigung  reaktiviert  werden,  wenn  dies
 im  öffentlichen  Interesse  erforderlich  ist  und  der  Personalbe-
 darf  der  öffentlichen  Verwaltung  auf  freiwilliger  Grundlage
 nicht  gedeckt  werden  kann.  An  die  Bejahung  eines  öffentli-
 chen  Interesses  sind  strenge  Anforderungen  zu  stellen.  Al-
 lein  dienstliche  Gründe  oder  Praktikabilitätserwägungen  rei-
 chen  nicht  aus.  Vielmehr  muss  die  Reaktivierung  für  das
 Gemeinwohl  erforderlich  sein.  Reaktivierung  ist  die  Beendi-
 gung  des  Ruhestands  und  die  erneute  Ernennung  unter  Beru-
 fung  in  das  Beamtenverhältnis  durch  Aushändigung  einer
 Ernennungsurkunde.  Satz  2  bestimmt,  dass  das  reaktivierte
 Beamtenverhältnis,  wenn  es  nicht  vorher  beendet  wird,  mit
 dem  Monat  endet,  mit  dem  die  für  Bundesbeamtinnen  und
 Bundesbeamte geltende Regelaltersgrenze erreicht wird.

 Zu §  61  (Verpflichtung  zur  Gemeinschaftsunterkunft  und
 Mehrarbeit)

 Die  Vorschrift  übernimmt  mit  Anpassungen  an  die  ge-
 schlechtergerechte  Sprache  die  Regelungen  des  §  133e
 BRRG.

 Zu Absatz 1

 Nach  Absatz  1  können  Beamtinnen  und  Beamte  zum
 Zwecke  der  Verteidigung,  „wenn  dienstliche  Gründe  es
 erfordern“,  verpflichtet  werden,  vorübergehend  in  Gemein-
 schaftsunterkünften  zu  wohnen  und  an  Gemeinschafts-
 verpflegung  teilzunehmen.  Die  in  einer  solchen  Verpflich-
 tung  liegende  Einschränkung  des  Grundrechts  der  Frei-
 zügigkeit  ist  sachlich  erforderlich  und  lässt  sich  mit  der
 Treuepflicht  begründen.  Sie  darf  aber  nur  aus  Gründen  erfol-
 gen,  die  mit  der  Tätigkeit  der  Beamtin  oder  des  Beamten
 unmittelbar  in  einem  Zusammenhang  stehen.  Reine  Prak-
 tikabilitätserwägungen  oder  sonstige  öffentliche  Belange
 reichen hingegen nicht aus.

 Zu Absatz 2

 Nach  Absatz  2  wird  der  Freizeitausgleich  nur  gewährt,  so-
 weit es die dienstlichen Erfordernisse gestatten.

 Zu Abschnitt 9  (Sonderregelungen  für  Verwendun-
 gen im Ausland)

 Zu §  62 (Verwendungen im Ausland)

 Die  Vorschrift  enthält  Sonderregelungen  für  den  Einsatz  im
 Ausland.  Sie  übernimmt  inhaltlich  im  Wesentlichen  die

 Regelungen  des  §  133f  BRRG  mit  redaktionellen  Anpas-
 sungen.

 Zu Absatz 1

 Beamtinnen  und  Beamte  können  auch  im  Ausland  oder
 außerhalb des deutschen Hoheitsgebiets eingesetzt werden.

 Als  Ausfluss  der  Fürsorgepflicht  hat  der  Dienstherr  im  Rah-
 men  des  Möglichen  und  Zumutbaren  diejenigen  Maß-
 nahmen  zu  treffen,  die  die  Beamtinnen  und  Beamten  vor  er-
 höhten  Gefahren  einer  Verwendung  im  Ausland  schützen.
 Die  Beamtinnen  und  Beamten  können  zu  den  genannten  Ver-
 haltensweisen verpflichtet werden.

 Zu Absatz 2

 Eine  Verlängerung  des  Dienstverhältnisses  der  nach  Ab-
 satz  1  Verpflichteten  ist  vorgesehen,  wenn  die  genannten
 Voraussetzungen  vorliegen  und  den  Eintritt  in  den  Ruhestand
 oder  den  vorgesehenen  Ablauf  der  Amtszeit  verzögern.

 Zu Abschnitt 10  (Schlussvorschriften)

 Zu §  63 (Folgeänderungen)

 Bei  den  in  §  63  enthaltenen  Änderungen  handelt  es  sich  im
 Wesentlichen  um  notwendige  Folgeänderungen  aufgrund
 der  Aufhebung  des  Kapitels  I  des  Beamtenrechtsrahmen-
 gesetzes.  Soweit  es  sich  um  redaktionelle  Anpassungen  des
 Gesetzestextes  aufgrund  der  Aufhebung  der  Vorschriften  des
 Beamtenrechtsrahmengesetzes  handelt,  wurde  von  einer
 ausführlichen  Begründung  abgesehen.  Soweit  in  den  Folge-
 änderungen  nichts  anderes  bestimmt  ist,  gelten  im  Übrigen
 Verweisungen  auf  außer  Kraft  getretene  Vorschriften  des
 Beamtenrechtsrahmengesetzes weiter.

 Zu Absatz 1

 Folgeänderung  aufgrund  der  Aufhebung  des  Kapitels  I
 BRRG.

 Zu Absatz 2

 Das  Zweite  Gesetz  zur  Änderung  beamtenrechtlicher  Vor-
 schriften  wird  aufgehoben,  da  die  Fristen  in  Artikel  4  abge-
 laufen  sind.  Ohne  Artikel  4  sind  auch  die  Artikel  2,  5  und  6
 inhaltslos.

 Zu  Absatz  3  Nr.  1  und  4  und  zu  den  Absätzen  4  bis  7,  12,
 14, 15, 17 und 19

 Die  Verweisungen  auf  Regelungen  des  Beamtenrechts-
 rahmengesetzes  werden  um  die  entsprechenden  Regelungen
 des Beamtenstatusgesetzes ergänzt.

 Zu Absatz 3

 Zu Nummer 2

 Die  Verweisung  auf  die  Regelung  des  Beamtenrechts-
 rahmengesetzes wird durch Klartext ersetzt.

 Zu Nummer 3

 Die  Verweisung  auf  die  Regelung  des  Beamtenrechts-
 rahmengesetzes  wird  gestrichen  und  der  Klammerzusatz
 wird redaktionell angepasst.
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Zu Absatz 8

 Zu Nummer 1

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  der  Änderung  in
 Nummer 2.

 Zu Nummer 2

 Die  Verweisung  auf  das  Beamtenrechtsrahmengesetz  wird
 durch das Beamtenstatusgesetz ersetzt.

 Zu Nummer 3

 In  §  50  Abs.  1  wird  Satz  1  auf  eine  Regelung  zum  einstwei-
 ligen  Ruhestand  begrenzt  und  Satz  3  des  Hochschulrahmen-
 gesetzes  (HRG)  wird  gestrichen,  da  das  Beamtenstatus-
 gesetz  zu  Laufbahnen  und  Arbeitszeit  keine  Regelungen
 enthält.  Im  Übrigen  handelt  es  sich  um  eine  Folgeänderung
 zur  Ersetzung  des  bisherigen  Beamtenrechtsrahmengesetzes
 durch das Beamtenstatusgesetz.

 Zu Absatz 9

 Folgeänderung,  da  der  Bund  keine  Kompetenz  für  das  Lauf-
 bahnrecht hat.

 Zu Absatz 10

 Der  Entwurf  verzichtet  darauf,  das  Statusrecht  der  Richterin-
 nen  und  Richter  im  Landesdienst  umfassend  neu  zu  regeln.
 Das  Deutsche  Richtergesetz  (DRiG)  enthält  in  seinem  Ersten
 Teil  –  als  gemeinsame  Vorschriften  für  Richterinnen  und
 Richter  im  Bundes-  und  Landesdienst  –  bereits  Regelungen
 zu den wesentlichen Statusrechten und -pflichten.

 Durch  die  Aufhebung  von  Artikel  98  Abs.  3  Satz  2  GG  ist
 die  bisherige  Rahmengesetzgebungskompetenz  des  Bundes
 entfallen.  Die  aufgrund  der  bisherigen  Verfassungsrechts-
 lage  erlassenen  Rahmenvorschriften  im  Dritten  Teil  des
 Deutschen  Richtergesetzes  (§§  71a  bis  76,  83  und  84)  gelten
 als  Bundesrecht  fort;  sie  können  durch  Landesrecht  ersetzt
 werden (Artikel 125a Abs.  1 GG – neu).

 Im  Dritten  Teil  sind  jedoch  §  71  DRiG  sowie  die  Vorschrif-
 ten  über  die  Teilzeitbeschäftigung  neu  zu  fassen,  da  diese
 noch auf das Beamtenrechtsrahmengesetz Bezug nehmen.

 Zu Nummer 1

 Die  Verweisung  auf  das  Beamtenstatusgesetz  ist  insbesonde-
 re  von  Bedeutung  für  den  Verwaltungsrechtsweg  (§  55),  aber
 auch  für  die  allgemeine  Verschwiegenheitspflicht  (§  38)  und
 die Personalakte (§  51).

 Der  Vorbehalt,  dass  die  Vorschriften  des  Beamtenstatusge-
 setzes  nur  bis  zu  einer  besonderen  Regelung  entsprechend
 gelten,  entspricht  der  Regelung  in  §  46  DRiG;  auch  dort  gel-
 ten  für  die  Rechtsverhältnisse  der  Richterinnen  und  Richter
 im  Bundesdienst  nur  bis  zu  einer  besonderen  Regelung  die
 Vorschriften  für  Bundesbeamtinnen  und  Bundesbeamte  ent-
 sprechend.  Die  genannte  besondere  Regelung  wäre  eine  um-
 fassende  Normierung  des  Richterdienstrechts  für  Richterin-
 nen  und  Richter  im  Bundesdienst  und  der  Statusrechte  mit
 Ausnahme  von  Besoldung  und  Versorgung  für  Richterinnen
 und Richter im Landesdienst in einem Richtergesetz.

 Zu Nummer 2

 Auf die Begründung zu §  44 wird Bezug genommen.

 Zu Nummer 3

 Durch  die  Streichung  in  Nummer  4  Buchstabe  f  im  Zustän-
 digkeitskatalog  des  §  78  DRiG  wird  klargestellt,  dass  das
 Dienstgericht  bei  der  Anfechtung  jeder  Verfügung  über  Er-
 mäßigung  des  Dienstes  oder  Beurlaubung  entscheidet,  um
 einen  möglichst  umfassenden  Schutz  der  Unabhängigkeit
 der  Richterinnen  und  Richter  durch  besondere  Richterdienst-
 gerichte  sicherzustellen  (vgl.  Bundesgerichtshof,  Dienst-
 gericht  des  Bundes,  Urteil  vom  16.  März  2005,  Az.:  RiZ  (R)
 1/04, BGHZ 162, 327).

 Zu den Absätzen 11 und 18

 Die  Verweisungen  auf  Regelungen  des  Beamtenrechtsrah-
 mengesetzes  werden  durch  die  entsprechenden  Regelungen
 des Beamtenstatusgesetzes ersetzt.

 Zu Absatz 13

 Folgeänderung,  da  der  Bund  keine  Kompetenz  für  das  Lauf-
 bahnrecht hat.

 Zu Absatz 16

 Die  Verweisung  auf  §  60  des  Beamtenrechtsrahmengesetzes
 wird gestrichen und der Satz wird redaktionell angepasst.

 Zu §  64  (Inkrafttreten, Außerkrafttreten)

 Zu Absatz 1

 Regelt  das  Inkrafttreten.  Das  Inkrafttreten  des  Gesetzes  am
 Tag  nach  der  Verkündung  dient  der  zügigen  Umsetzung  der
 Neuverteilung  der  Gesetzgebungskompetenzen  im  Dienst-
 recht  zwischen  Bund  und  Ländern  im  Rahmen  der  Föderalis-
 musreform.

 Zu Absatz 2

 Das  Beamtenrechtsrahmengesetz  tritt  mit  Inkrafttreten  des
 Beamtenstatusgesetzes  außer  Kraft.  Dies  gilt  nicht  für  Kapi-
 tel  II  und  §  135  des  Beamtenrechtsrahmengesetzes.  Diese
 Vorschriften  betreffen  die  einheitlich  und  unmittelbar  auch
 im  Bund  geltenden  Regelungen  des  Beamtenrechtsrahmen-
 gesetzes  und  die  Regelung  für  die  öffentlich-rechtlichen
 Religionsgesellschaften.

 Mit  Inkrafttreten  des  Beamtenstatusgesetzes  werden  im
 Wesentlichen  die  Regelungen  des  Beamtenrechtsrahmenge-
 setzes inhaltlich abgelöst.

 Trifft  das  Beamtenstatusgesetz  keine  erschöpfende  Rege-
 lung,  gilt  das  jeweilige  Landesbeamtengesetz,  dessen  Be-
 stand  durch  den  Wegfall  des  Beamtenrechtsrahmengesetzes
 unberührt  bleibt.  Da  das  Beamtenstatusgesetz  anders  als  das
 Rahmenrecht  unmittelbar  mit  Inkrafttreten  in  den  Ländern
 gilt,  entsteht  für  den  jeweiligen  Landesgesetzgeber  kein  un-
 mittelbarer Umsetzungsbedarf.

 Die  Vorschriften  des  Kapitels  II  des  Beamtenrechtsrahmen-
 gesetzes,  die  einheitlich  und  unmittelbar  in  Bund  und  Län-
 dern  galten,  werden  in  das  Beamtenstatusgesetz  für  die  Län-
 der  weitgehend  übernommen.  Dazu  gehören  die  §§  121,
 123,  123a,  124,  125  Abs.  1  Satz  1,  die  §§  125c,  126,  127,
 128, 129, 130, 132, 133 und 133a bis 133f BRRG.

 Nicht  übernommen  werden  die  §§  122,  125  Abs.  1  Satz  2,
 die  §§  125a,  125b,  131  und  134  BRRG,  da  hierfür  die
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Bundeskompetenz  nicht  vorliegt.  Eine  §  135  BRRG  entspre-
 chende  Vorschrift  ist  ebenfalls  nicht  enthalten,  und  dieser
 wird  erst  durch  eine  Neuregelung  für  die  öffentlich-recht-
 lichen  Religionsgesellschaften  im  Bundesbeamtengesetz  ab-
 gelöst.

 Bis  die  jeweiligen  Beamtengesetze  in  Bund  und  Ländern  an-
 gepasst  sind,  bleiben  die  Vorschriften  des  Kapitels  II  und
 §  135 des Beamtenrechtsrahmengesetzes in Kraft.

 C.  Stellungnahme der Gewerkschaften
 im Rahmen des Beteiligungsverfahrens

 Den  Spitzenorganisationen  der  Gewerkschaften  ist  im  Rah-
 men  des  Beteiligungsverfahrens  nach  §  94  des  Bundesbeam-
 tengesetzes  Gelegenheit  zur  Stellungnahme  gegeben  wor-
 den.

 Die  im  Rahmen  des  Gesetzgebungsverfahrens  beteiligten
 Spitzenorganisationen  kritisieren  übereinstimmend  die  zu
 enge  Auslegung  der  neuen  konkurrierenden  Kompetenz
 durch  die  Bundesregierung.  Die  Gewerkschaften  befürchten,
 dass  künftig  Entscheidungen  in  Einzelfällen  vielfach  nur
 noch  unmittelbar  an  den  Verfassungsgrundlagen  des  Artikels
 33  Abs.  4  und  5  GG  selbst  gemessen  werden,  weil  keine  ein-
 fachgesetzlichen  Ausformungen  der  verfassungsrechtlichen
 Grundsätze  des  Berufsbeamtentums  bestünden.  Die  konkur-
 rierende  Bundeskompetenz  umfasse  aber  neben  den  wesent-
 lichen  statusprägenden  Pflichten  und  Rechten  alle  Rege-
 lungsbereiche  des  öffentlichen  Dienstrechts.  Dazu  gehörten
 insbesondere  auch  Grundelemente  des  Besoldungs-  und  Ver-
 sorgungsrechts  und  des  Laufbahnrechts.  Nach  Auffassung
 aller  Verbände  führt  das  enge  Verständnis  der  Kompetenz-
 norm  dazu,  dass  die  bundesweite  Mobilität  nicht  erhalten
 und  gefördert  werde.  Die  Spitzenverbände  äußerten  den
 Wunsch,  auch  Bundesbeamtinnen  und  Bundesbeamte  in  den
 Anwendungsbereich  des  Beamtenstatusgesetzes  einzubezie-
 hen  sowie  den  grundgesetzlichen  Funktionsvorbehalt  zur
 Wahrnehmung  hoheitlicher  Aufgaben  in  das  Gesetz  aufzu-
 nehmen.

 Der  dbb  beamtenbund  und  tarifunion  (dbb)  unterstreicht  die
 Notwendigkeit  von  weiteren  einheitlichen  Grundstrukturen,
 um  die  Mobilität  der  Beamtinnen  und  Beamten  zu  erhalten.
 Grundlage  der  Mobilität  sei,  dass  Laufbahnbefähigungen
 überall  in  Bund  und  Ländern  anerkannt  werden.  Der  vorlie-
 gende  Gesetzentwurf  lasse  die  bundeseinheitliche  Regelung
 solcher  laufbahnrechtlicher  Schnittstellen  vermissen.  Die
 Länder  dürften  aber  keine  völlig  freie  Hand  haben,  ein  stark
 differenziertes  Laufbahnrecht  zu  entwickeln.  Für  den  Be-
 reich  der  Besoldung  und  Versorgung  fordert  der  dbb  die  aus-
 drückliche  Aufnahme  einer  Verpflichtung  in  den  Gesetzent-
 wurf,  die  Bezahlung  der  Beamtinnen  und  Beamten
 regelmäßig  an  die  allgemeine  Einkommensentwicklung  an-
 zupassen.  Diese  Pflicht  begründe  schon  das  beamtenrechtli-
 che  Alimentations-  und  Fürsorgeprinzip  des  Grundgesetzes.
 Zum  Fehlen  einer  bundeseinheitlichen  Altersgrenze  im  Ge-
 setzentwurf  führt  der  dbb  aus,  dass  der  Gesetzgeber  seinem
 verfassungsrechtlichen  Auftrag  aus  Artikel  74  Abs.  1  Nr.  27
 GG  nicht  nachkomme.  Nach  der  amtlichen  Begründung  soll-
 te  das  zu  erlassende  Beamtenstatusgesetz  auch  die  Dauer  des
 Beamtenverhältnisses  regeln.  Daraus  folge  die  Pflicht  des
 Gesetzgebers,  eine  bundeseinheitliche  Regelaltersgrenze
 festzuschreiben,  von  der  nach  oben  oder  unten  abgewichen

 werden  könne.  Der  dbb  sieht  Bestimmungen  zum  Personal-
 vertretungsrecht  und  zu  gewerkschaftlichen  Beteiligungs-
 rechten  als  strukturierter  Form  der  Mitgestaltung  bzw.  be-
 rufspolitischer  und  rechtlicher  Vertretung  als  unbedingt
 notwendig an.

 Der  DGB  (Deutscher  Gewerkschaftsbund)  kritisiert  zu-
 nächst  die  Kompetenzverlagerung  durch  die  Föderalismus-
 reform.  Auch  der  DGB  geht  davon  aus,  dass  der  Bund  mit
 den  Regelungen  des  Statusgesetzes  viel  weiter  gehen  könne,
 als  er  es  mit  dem  vorliegenden  Gesetzesentwurf  getan  habe.
 Das  Grundgesetz  gehe  von  einem  weiten  Statusbegriff  aus.
 In  laufbahnrechtlicher  und  besoldungsrechtlicher  Hinsicht
 fordert  der  DGB,  zumindest  Grundpfeiler  im  Beamtenstatus-
 gesetz  zu  regeln.  Bei  der  Besoldung  solle  dies  durch  Fest-
 schreibung  einer  Mindestalimentation  geschehen.  Bei  den
 Laufbahnen  seien  ebenfalls  Grundnormen  erforderlich,  die
 eine  bundesweite  Vergleichbarkeit  gewährleisten,  wie  sie  der
 Bundesgesetzgeber  etwa  im  Bereich  des  Berufsausbildungs-
 rechts  erlassen  habe.  Bei  diesen  Vorschriften  handele  es  sich
 nicht  um  materielle  Regelungen  des  Laufbahn-,  Besoldungs-
 und  Versorgungsrechts,  sondern  um  Schutznormen  für  die
 Beamtinnen  und  Beamten,  die  zum  Statusrecht  gehörten.
 Ohne  diese  Vorschriften  könne  nicht  mehr  von  einer  Einheit-
 lichkeit  des  Dienstrechts  in  Deutschland  gesprochen  werden.
 Der  DGB  befürwortet  die  Festschreibung  einer  bundesein-
 heitlichen  Altersgrenze  und  fordert  den  Ausbau  der  Beteili-
 gungsrechte  der  Spitzenorganisationen  und  Gewerkschaften.

 Von  einer  weit  verstandenen  Bundeskompetenz  geht  in  sei-
 ner  schriftlichen  Stellungnahme  auch  ver.di  aus.  Der  Bund
 stehe  in  der  Verpflichtung,  seine  Kompetenzen  umfangreich
 wahrzunehmen  und  nicht  den  Ländern  enorme  Handlungs-
 spielräume  einzuräumen.  Dazu  gehörten  mindestens  ver-
 bindliche  Regelungen  zu  Laufbahnen,  Besoldung  und  Ver-
 sorgung.  Die  Gewerkschaft  tritt  für  eine  Festschreibung
 einer  Regelaltersgrenze  durch  den  Bund  ein,  da  diese  als  eine
 besondere  Form  der  Beendigung  des  Beamtenverhältnisses
 zum Statusrecht gehöre.

 Der  Deutsche  Richterbund  begrüßt  die  frühzeitige  bundes-
 einheitliche  Festschreibung  der  Statusregelungen,  um  ab-
 weichende  Regelungen  einzelner  Bundesländer  zu  vermei-
 den.  Er  regt  an,  den  Funktionsvorbehalt  für  hoheitliche
 Aufgaben  in  den  Gesetzentwurf  deklaratorisch  aufzunehmen,
 und  spricht  sich  gleichfalls  für  die  Festlegung  einer  bundes-
 einheitlichen  Regelaltersgrenze  aus,  von  der  Abweichungs-
 regelungen nach oben und nach unten zulässig sein sollen.

 Die  Bundesregierung  betont  demgegenüber,  dass  die  Neu-
 ordnung  der  Gesetzgebungszuständigkeiten  ein  Umdenken
 im  Hinblick  auf  die  bisher  gewohnten  Regelungsstrukturen
 erfordert.  Mit  der  Föderalismusreform  wurde  die  Verantwor-
 tung  des  jeweiligen  Dienstherrn  für  seine  Beamtinnen  und
 Beamten  gestärkt,  ohne  dass  dies  zu  einem  Verlust  an
 Rechtssicherheit  für  die  Beamtinnen  und  Beamten  führen
 wird.  Mit  dem  Beamtenstatusgesetz  werden  beamtenrecht-
 liche  Grundstrukturen  festgelegt,  um  eine  einheitliche  An-
 wendung  des  Dienstrechts  zu  gewährleisten.  Für  die  darüber
 hinausgehenden  Rechte  wird  Artikel  33  Abs.  5  GG  –  auch  in
 seiner  geänderten  Fassung  –  als  Klammer  dienen,  da  alle
 Dienstherren an diese Verfassungsnorm gebunden sind.

 Nach  dem  Willen  des  Verfassungsgebers  ist  mit  der  Abschaf-
 fung  der  bisherigen  Rahmenkompetenz  und  der  Schaffung
 einer  neuen  konkurrierenden  Kompetenz  des  Bundes  für  die



Drucksache 16/4027 – 40 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode
Statusrechte  und  -pflichten  eine  enge  Auslegung  geboten.
 Dieses  ergibt  sich  aus  der  ausdrücklichen  Ausnahme  der  Be-
 reiche  Besoldung,  Versorgung  und  Laufbahnrecht  aus  der
 Kompetenznorm  für  die  Bundeszuständigkeit  und  der  Auf-
 zählung  des  Katalogs  der  durch  Bundesrecht  einheitlich  zu
 regelnden  Bereiche  in  der  Begründung  zur  Verfassungs-
 änderung.  Mit  der  Föderalismusreform  wurde  dem  Wunsch
 der Länder entsprochen, für ihr Personal eine größere Rege-
 lungskompetenz  und  damit  eine  größere  Verantwortung
 übernehmen  zu  können.  Auch  Bezugnahmen  im  Beamten-
 statusgesetz  auf  die  ausdrücklich  durch  die  Verfassung  aus-
 genommenen  Bereiche  oder  Festschreibungen  von  Grund-
 sätzen  des  Berufsbeamtentums  liefen  dieser  Auslegung
 zuwider, da sie die Landesgesetzgebung festlegen würden.

 Zur  Forderung  nach  einer  bundeseinheitlichen  Regelalters-
 grenze  unterstreicht  die  Bundesregierung  ihre  Position,  dass
 es  hierbei  im  Wesentlichen  um  den  Zugang  von  Beamtinnen
 und  Beamten  zu  Versorgungssystemen  geht.  Es  handelt  sich
 nicht  nur  um  eine  Frage  des  Statusrechts,  sondern  des  Ver-
 sorgungsrechts,  das  aber  künftig  Angelegenheit  der  Länder
 sei.  Der  Bundesgesetzgeber  will,  insbesondere  auch  um  der
 allgemeinen  Diskussion  um  die  Anhebung  des  Renten-
 eintrittsalters,  nicht  durch  die  Festschreibung  einer  Regel-
 altersgrenze  für  Beamtinnen  und  Beamte  vorzugreifen,  den
 Ländern  keine  Vorgaben  machen.  Die  Bundesregierung
 widerspricht  zudem  der  Ansicht,  aus  der  Verfassung  ergebe
 sich  ein  Regelungsauftrag  hinsichtlich  einer  konkreten
 Regelaltersgrenze.  Die  in  der  amtlichen  Begründung  zu  Ar-
 tikel  74  Abs.  1  Nr.  27  GG  angesprochene  Frage  der  „Dauer“
 des  Beamtenverhältnisses  betrifft  den  Grundsatz  des  Le-
 benszeitverhältnisses.  Dazu  enthält  der  vorliegende  Gesetz-
 entwurf  mit  der  Festschreibung  des  Beamtenverhältnisses
 auf  Lebenszeit  als  Regelfall  eine  ausreichende  und  klare  Re-
 gelung.

 Im  Bereich  des  Besoldungsrechts  ist  nach  der  Neuordnung
 der  Kompetenzen  aus  Sicht  der  Bundesregierung  kaum  eine
 Regelung  denkbar,  die  keinen  unzulässigen  materiellen
 Inhalt  hat.  Mit  der  Festschreibung  einer  Mindestalimentation
 würde  der  Bundesgesetzgeber  in  den  Kern  des  Besoldungs-
 rechts  eingreifen.  Eine  Anpassungsklausel  an  die  allgemeine
 Entwicklung  der  Einkommensverhältnisse  widerspricht  dem
 klaren  Wunsch  der  Länder  und  ist  zudem  auch  nicht  erfor-
 derlich.  Sie  ist  bereits  Teil  der  beamtenrechtlichen  Verfas-
 sungsgrundsätze  des  Artikels  33  Abs.  5  GG,  an  die  die  Län-
 der  bei  der  Ausgestaltung  ihres  Besoldungsrechts  gebunden
 bleiben.  So  sind  die  Dienstbezüge  sowie  die  Alters-  und  Hin-
 terbliebenenversorgung  so  zu  bemessen,  dass  sie  je  nach
 Dienstrang,  Bedeutung  und  Verantwortung  des  Amts  und  der
 Entwicklung  der  allgemeinen  Lebensverhältnisse  angemes-
 senen  Lebensunterhalt  gewährleisten.  Auch  die  Mindestali-
 mentation  muss  eine  Lebensführung  über  dem  Sozialhilfe-
 niveau gewährleisten (BVerfGE 44, 249, 265 f.).

 Der  vorliegende  Gesetzentwurf  enthält  keine  Aussagen  zum
 Laufbahnrecht,  da  auch  dieses  nach  der  Föderalismusreform
 in  die  Zuständigkeit  der  Länder  fällt.  Der  Bundesgesetzgeber
 trifft  deshalb  auch  keine  Regelungen  zur  gegenseitigen
 Anerkennung  von  Laufbahnbefähigungen,  da  zum  gegen-
 wärtigen  Zeitpunkt  noch  nicht  absehbar  ist,  wie  diese  nach
 dem  jeweiligen  Landesrecht  in  Zukunft  ausgestaltet  sein
 werden.  Eine  Blanko-Anerkennung  dient  weder  dem  Inte-
 resse  des  Bundes  noch  eines  Landes.  In  Ansehung  der  von

 den  angehörten  Spitzenverbänden  vorgetragenen  Bedenken
 weist  die  Bundesregierung  aber  darauf  hin,  dass  sie  selbst  ein
 erhebliches  Interesse  an  der  gegenseitigen  Anerkennung  von
 Laufbahnbefähigungen  hat.  Das  Problem  der  Inkompatibili-
 tät  der  Laufbahnsysteme  ist  in  der  Neuordnung  der  beamten-
 rechtlichen  Kompetenzen  selbst  angelegt.  Die  Harmonisie-
 rung  wird  –  wie  in  anderen  Bereichen  ausschließlicher
 Landeskompetenz  ebenfalls  üblich  –  der  Abstimmung  zwi-
 schen den Ländern und dem Bund obliegen.

 Die  Bundesregierung  betont  noch  einmal  ausdrücklich,  dass
 der  Bund  die  Regelungen  zum  Statusrecht  für  die  Bundes-
 beamtinnen  und  Bundesbeamten  unter  Berücksichtigung  der
 Besonderheiten  des  Bundes  übernehmen  wird,  um  die  Ein-
 heitlichkeit  des  Dienstrechts  und  die  Mobilität  zwischen
 Bund  und  den  Ländern  zu  gewährleisten.  Die  geforderte
 Ausdehnung  des  Geltungsbereiches  des  Beamtenstatus-
 gesetzes  auch  auf  die  Bundesbeamtinnen  und  Bundesbeam-
 ten  würde  die  angestrebte  Trennung  der  Verantwortlich-
 keiten jedoch wieder in Frage stellen.

 Den  Forderungen  der  Spitzenverbände  folgend,  ist  der  un-
 mittelbar  aus  der  Verfassung  folgende  Funktionsvorbehalt
 für  hoheitliche  Aufgaben  deklaratorisch  in  den  Gesetz-
 entwurf  aufgenommen  worden.  Gleiches  gilt  für  die  Ge-
 währleistung  der  Personalvertretung.  Die  Regelung  schafft
 zunächst  einen  gleichbehandlungsrechtlich  gebotenen  Aus-
 gleich  zwischen  der  fortbestehenden  Bundeskompetenz  für
 das  Betriebsverfassungsrecht  und  der  künftigen  ausschließ-
 lichen  Zuständigkeit  der  Länder  für  das  Personalvertretungs-
 recht.  Die  im  vorliegenden  Gesetzentwurf  enthaltene  Rege-
 lung  beschränkt  sich  daher  auf  eine  reine  Existenzgarantie.
 Die  Möglichkeit  zur  Bildung  von  Personalvertretungen  als
 strukturierter  Form  der  Mitgestaltung  im  öffentlichen  Dienst
 ist  auch  nach  dem  Wegfall  der  Rahmenkompetenz  des  Bun-
 des  ein  wesentliches  Recht  der  Beamtinnen  und  Beamten
 und  als  solches  dem  Statusrecht  zugehörig.  Die  Kompetenz
 zur  materiellen  Gestaltung  des  Personalvertretungsrechts
 liegt jedoch bei den Ländern.

 D. Kosten

 1.  Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

 Der  Gesetzentwurf  wird  keine  Mehrausgaben  für  die  öffent-
 lichen  Haushalte  der  Länder  und  Kommunen  verursachen.
 Der  Umfang  der  statusrechtlichen  Regelungen  wird  nicht  er-
 weitert,  sondern  auf  das  notwendige  Maß  zur  Erhaltung  der
 Einheitlichkeit  des  Dienstrechts  reduziert.  Für  den  Bundes-
 haushalt  entstehen  keine  Mehrausgaben,  da  das  Gesetz  nicht
 für die Bundesverwaltung gilt.

 2.  Vollzugsaufwand

 Der  Gesetzentwurf  löst  keinen  unmittelbaren  Umsetzungs-
 bedarf  in  den  Ländern  aus,  da  die  Regelungen  unmittelbar
 geltendes  Recht  beinhalten.  Der  notwendige  Anpassungs-
 bedarf  in  den  Ländern  kann  im  Rahmen  anstehender  Ände-
 rungen  erfolgen,  so  dass  kein  Mehraufwand  bei  den  Ländern
 entsteht.

 E. Preiswirkung

 Das  Gesetz  beschränkt  sich  auf  Regelungen  für  Landes-  und
 Kommunalbeamtinnen  und  Landes-  und  Kommunalbeamte.
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Daher  ergeben  sich  keine  Auswirkungen  auf  Wirtschafts-
 unternehmen,  insbesondere  mittelständische  Unternehmen.
 Vor  diesem  Hintergrund  sind  von  der  vorgesehenen  Neu-
 ordnung  des  Dienstrechts  in  den  Ländern  keine  wesentlichen
 Änderungen  von  Angebots-  und  Nachfragestrukturen  zu
 erwarten,  die  Auswirkungen  auf  Einzelpreise  und  Preis-
 niveau,  insbesondere  auf  das  Verbraucherpreisniveau,  haben
 könnten.

 F. Gleichstellungspolitische Relevanzprüfung

 Die  statusrechtlichen  Regelungen  sind  grundsätzlich  ge-
 schlechtsneutral  ausgestaltet  und  haben  damit  keine  gleich-
 stellungspolitischen Auswirkungen.
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Anlage 2
 Stellungnahme des Bundesrates
 Der  Bundesrat  hat  in  seiner  829.  Sitzung  am  15.  Dezember
 2006  beschlossen,  zu  dem  Gesetzentwurf  gemäß  Artikel  76
 Abs.  2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

 1.  Zu den §§  4 und 5 Abs.  1

 a)  §  4 ist wie folgt zu fassen:

 „§  4
 Arten des Beamtenverhältnisses

 Das Beamtenverhältnis kann begründet werden

 1.  auf  Lebenszeit,  wenn  eine  dauernde  Verwendung
 für  Aufgaben  im  Sinne  des  §  3  Abs.  2  erfolgen
 soll,

 2.  auf Zeit, wenn

 a)  eine  Verwendung  für  Aufgaben  im  Sinne  des
 §  3  Abs.  2  auf  bestimmte  Dauer  erfolgen  soll
 oder

 b)  ein  Amt  mit  leitender  Funktion  zunächst  auf
 bestimmte Zeit übertragen werden soll,

 3.  auf Probe, wenn

 a)  zur späteren Verwendung auf Lebenszeit oder

 b)  zur  Übertragung  eines  Amts  mit  leitender
 Funktion  eine  Probezeit  zurückzulegen  ist  oder

 4.  auf Widerruf, wenn

 a)  ein Vorbereitungsdienst abzuleisten ist oder

 b)  nur  vorübergehend  Aufgaben  im  Sinne  des  §  3
 Abs.  2 wahrgenommen werden sollen.

 Das  Beamtenverhältnis  auf  Lebenszeit  bildet  die  Re-
 gel.“

 b)  In  §  5  Abs.  1  sind  die  Wörter  „hoheitliche  Aufgaben“
 durch  die  Wörter  „Aufgaben  im  Sinne  des  §  3  Abs.  2“
 zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Maßgeblich  für  die  Berufung  in  das  Beamtenverhältnis
 ist,  dass  Aufgaben  im  Sinne  des  §  3  Abs.  2  des  Entwurfs
 wahrgenommen  werden  sollen,  nämlich  hoheitsrecht-
 liche  Aufgaben  oder  solche,  die  aus  Gründen  der  Siche-
 rung  des  Staates  oder  des  öffentlichen  Lebens  nicht  aus-
 schließlich  Personen  übertragen  werden  dürfen,  die  in
 einem  privatrechtlichen  Arbeitsverhältnis  stehen.  Die
 bisherigen  Regelungen  lassen  diesen  Aufgabenbezug
 beim  Beamtenverhältnis  auf  Lebenszeit  und  auf  Zeit
 ganz  vermissen  und  nennen  beim  Beamtenverhältnis  auf
 Widerruf  und  beim  Ehrenbeamtenverhältnis  nur  hoheit-
 liche  Aufgaben.  Dies  beruht  darauf,  dass  der  Entwurf
 zunächst  keine  dem  §  2  Abs.  2  BRRG  entsprechende  Re-
 gelung  enthielt,  an  die  angeknüpft  werden  konnte.  Nach-
 dem  in  §  3  Abs.  2  des  Entwurfs  nunmehr  doch  eine  sol-
 che  Regelung  aufgenommen  wurde,  sollte  auch  der
 Bezug  auf  diese  Aufgaben  in  den  §§  4  und  5  wiederher-

 gestellt  werden.  Dies  macht  die  Regelungen  insgesamt
 stimmiger.

 2.  Zu der Inhaltsübersicht

 Zu den Abschnitten 3 und 4

 Zu §  13

 a)  In  der  Inhaltsübersicht  sind  die  Angaben  zu  den  Ab-
 schnitten 3 und 4 wie folgt zu fassen:

 „Abschnitt 3

 Abordnung und Versetzung zwischen den Ländern
 und von einem Land in die Bundesverwaltung

 §  13  Grundsatz

 §  14  Abordnung

 §  15  Versetzung

 Abschnitt 4

 Zuweisung einer Tätigkeit bei anderen Einrichtungen
 und Umbildung von Körperschaften

 §  16  Umbildung einer Körperschaft

 §  17  Rechtsfolgen der Umbildung

 §  18  Rechtsstellung der Beamtinnen und Beamten

 §  19  Rechtsstellung  der  Versorgungsempfängerin-
 nen und Versorgungsempfänger

 §  20  Verteilung der Versorgungslasten

 §  21  Zuweisung“.

 b)  Vor  §  13  ist  die  Überschrift  von  Abschnitt  3  wie  folgt
 zu fassen:

 „Abschnitt 3

 Abordnung und Versetzung zwischen den Ländern
 und von einem Land in die Bundesverwaltung“.

 c)  §  13 ist wie folgt zu fassen:

 „§  13
 Grundsatz

 Die  Vorschriften  des  nachfolgenden  Abschnitts
 gelten  nur  bei  landesübergreifender  Abordnung  oder
 Versetzung  sowie  bei  einer  Abordnung  oder  Verset-
 zung  aus  einem  Land  in  die  Bundesverwaltung.  §  20
 gilt entsprechend.“

 d)  Vor  §  16  ist  folgende  Überschrift  von  Abschnitt  4  ein-
 zufügen:

 „Abschnitt 4

 Zuweisung  einer  Tätigkeit  bei  anderen  Einrichtungen
 und Umbildung von Körperschaften“.

 e)  Vor  §  21  ist  die  Überschrift  von  Abschnitt  4  zu  strei-
 chen.

 B e g r ü n d u n g

 Hier  hat  der  Bund  eine  Gesetzgebungspflicht,  die  sich
 daraus  ergibt,  dass  mangels  ausdrücklicher  Benennung
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des  Statusrechts  (Artikel  74  Abs.  1  Nr.  27  GG)  in  Ar-
 tikel  72  Abs.  2  GG  die  Wahrung  der  Rechtseinheit  in
 diesem  Bereich  per  se  umfassende  Bundesregelungen
 erfordert.  Der  Gesetzentwurf  geht  bis  auf  wenige  Nor-
 men  nicht  über  die  zu  erwartende  Regelungskompetenz
 aus  den  Artikeln  72,  74  Abs.  1  Nr.  27  hinaus.  Hinsicht-
 lich  der  Statusrechte  und  -pflichten  dürften  vielmehr
 noch  Regelungsspielräume,  wenn  nicht  sogar  eine  Rege-
 lungspflicht  zugunsten  des  Bundes  bestehen.  Dies  ergibt
 sich aus folgenden Erwägungen:

 Nachweislich  der  Gesetzesbegründung  sind  Statusrechte
 und  -pflichten  nicht  abschließend  bestimmt,  sondern  ge-
 mäß  der  in  Bezug  genommenen  Vereinbarung  der  Koali-
 tionspartner  vom  18.  November  2005  gehören  dazu  ins-
 besondere:

 ●  Wesen,  Voraussetzen,  Rechtsform  der  Begründung,
 Arten,  Dauer  sowie  Nichtigkeits-  und  Rücknahme-
 gründe des Dienstverhältnisses

 und

 ●  wesentliche Rechte.

 Allein  diese  beiden  offenen  Begriffe  lassen  erkennen,
 dass  sich  aus  der  Verfassung  keine  besondere  Eingren-
 zung  der  Regelungsbefugnis  des  Bundes  hinsichtlich  der
 Statusrechte  und  -pflichten  ergibt.  Dafür  spricht  dann
 auch,  dass  gemäß  der  Gesetzesbegründung  diese  bundes-
 einheitlichen  Statusregelungen  insbesondere  dazu  dienen
 sollen,  die  länderübergreifende  Mobilität  der  Bedienste-
 ten  zu  sichern.  Der  Bund  ist  also  in  der  Pflicht,  seine
 Gesetzgebungskompetenz  auszunutzen,  um  dieses  Ver-
 fassungsziel zu erreichen.

 Dies  wird  nicht  nur  aus  der  zitierten  Begründung  zu  der
 Verfassungsänderung  deutlich.  Ganz  besonders  deutlich
 wird  es  vielmehr  aus  dem  Umstand,  dass  die  von  Artikel
 74  Abs.  1  Nr.  27  GG  erfassten  Gebiete  zu  denen  gehören,
 die  durch  die  Neuformulierung  in  Artikel  72  Abs.  2  GG
 einheitlich  geregelt  werden  müssen.  Es  kommt  nicht  ein-
 mal  im  Einzelfall  darauf  an,  ob  die  Regelung  tatsächlich
 konkret  zur  Wahrung  der  Rechtseinheit  erforderlich  ist.
 Ihre  Erforderlichkeit  ist  insoweit  vielmehr  implizit.  Dazu
 heißt  es  in  der  Begründung  zur  Änderung  des  Artikels  72
 GG in der Bundesratsdrucksache 178/06:

 „Damit  werden  die  übrigen  Materien  [wozu  auch  unter
 anderem  die  Statusrechte  und  -pflichten  der  Beamtinnen
 und  Beamten  gehören]  des  Artikels  74  Abs.  1,  bei  denen
 es  nach  übereinstimmender  Auffassung  von  Bund  und
 Ländern  einer  Prüfung  der  Erforderlichkeit  bundesge-
 setzlicher  Regelung  nicht  mehr  bedarf,  von  Artikel  72
 Abs.  2 ausgenommen.“

 Dieser  Begründung  ist  nichts  hinzuzufügen.  Sie  macht
 klar,  dass  die  Regelung  der  Statusrechte  und  -pflichten
 der  Beamtinnen  und  Beamten  der  Länder,  Gemeinden
 und  anderer  Körperschaften  des  öffentlichen  Rechts  aus
 sich  heraus  erforderlich  ist,  um  im  gesamtstaatlichen
 Interesse  die  Rechtseinheit  im  Bereich  des  Beamten-
 rechts  zu  wahren.  Das  bedeutet,  dass  der  Bund  nicht  nur
 ein  Regelungsrecht,  sondern  eine  Regelungspflicht  hat,
 die  unbeschadet  der  konkreten  Erforderlichkeit  der  bun-
 desgesetzlichen  Regelung  besteht.  Mithin  wäre  es  nach
 diesseitiger  Auffassung  unzulässig,  das  Statusrecht  in

 den  Ländern  auf  die  Regelung  von  Eckpunkten  zu  be-
 grenzen  und  die  Ausgestaltung  weitgehend  den  Ländern
 zu  überlassen.  Durch  die  Änderung  der  systematischen
 Stellung  der  Regelungen  für  die  Umbildung  von  Körper-
 schaften  soll  klargestellt  werden,  dass  auch  landesinterne
 Umbildungen  im  Beamtenstatusgesetz  abschließend  ge-
 regelt  werden.  Es  gibt  kaum  einen  erheblicheren  Eingriff
 in  den  Status  einer  Beamtin  oder  eines  Beamten  als  den
 aufgezwungenen  Dienstherrnwechsel  durch  Körper-
 schaftsumbildung.  Die  dafür  geltenden  Normen  müssen
 zur  Wahrung  der  Einheitlichkeit  des  Beamtenrechts
 daher  bei  allen  Dienstherren  gelten.  Aus  u.  a.  diesem
 Grunde  waren  sie  auch  bisher  im  Kapitel  II  des  Beamten-
 rechtsrahmengesetzes  aufgenommen  (vgl.  Bundestags-
 drucksache  2/1549  vom  4.  Juli  1955,  S.  62:  „…  In  die
 Regelung  sind  im  Interesse  eines  gleichmäßigen  Schut-
 zes  der  Beamten  gegenüber  den  Nachteilen  eines  un-
 freiwilligen  Dienstherrnwechsels  auch  die  Fälle  einbe-
 zogen,  in  denen  die  Umbildung  einer  Körperschaft  auf
 den  Bereich  eines  Landes  oder  des  Bundes  beschränkt
 bleibt“.)

 Des  Weiteren  liegt  auch  ein  Wertungswiderspruch  darin,
 dass  die  Regelung  der  Zuweisung  (§  21)  zu  Recht  auch
 die  Fälle  von  Zuweisungen  mit  landesinternen  Auswir-
 kungen  umfasst,  während  die  Regelungen  über  Körper-
 schaftsumbildungen  (§  16  ff.)  die  Fälle  mit  lediglich  lan-
 desinternen Auswirkungen nicht umfassen.

 3.  Zu den §§  14 und 15

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsverfah-
 ren  die  Formulierung  der  §§  14  und  15  dahingehend  zu
 prüfen,  ob  die  mit  dem  vorliegenden  Gesetzentwurf  be-
 absichtigte  Mobilität  der  Beamten  bei  Abordnungen  und
 Versetzungen tatsächlich erreicht wird.

 B e g r ü n d u n g

 Ziel  des  Gesetzentwurfs  sind  eine  Vereinheitlichung  und
 Modernisierung  der  statusrechtlichen  Grundstrukturen,
 um  die  Mobilität  insbesondere  bei  einem  Dienstherrn-
 wechsel  zu  gewährleisten.  Aufgrund  der  verwendeten
 Formulierungen  wird  dieses  Ziel  jedoch  zum  Teil  gerade
 verfehlt.

 In  den  §§  14  und  15  d.  E.  ist  von  „demselben  Grund-
 gehalt“  die  Rede.  Da  es  in  diesem  Abschnitt  jedoch  um
 den  landesübergreifenden  Wechsel  von  Beamten  und  den
 Wechsel  vom  Land  in  die  Bundesverwaltung  geht,  Bund
 und  Länder  aber  künftig  unterschiedliches  Besoldungs-
 recht  haben  werden,  kann  es  „dasselbe  Grundgehalt“
 nicht  mehr  geben.  Dies  wird  allenfalls  noch  bei  einem
 landesinternen  Dienstherrnwechsel  der  Fall  sein.  Hier
 empfiehlt  sich  die  Verwendung  eines  offeneren  Begriffs,
 z.  B.  „vergleichbares  Grundgehalt“  oder  die  in  §  18  d.  E.
 verwendete  Formulierung  „gleich  zu  bewertendes  Amt“.

 Dessen  ungeachtet  ist  fraglich,  ob  der  derzeit  vorgesehe-
 ne  Regelungsumfang  der  beiden  Vorschriften  ausreicht,
 um  die  mit  dem  Gesetzentwurf  beabsichtigte  Förderung
 der  Mobilität  bei  einem  Dienstherrnwechsel  zu  gewähr-
 leisten.  Die  geplante  Möglichkeit  der  Versetzung  „ohne
 Zustimmung“  des  Beamten  dürfte  vor  dem  Hintergrund
 des  Föderalismus  rechtlich  problematisch  sein.  Selbst  die
 Voraussetzung  eines  vergleichbaren  Grundgehalts  (s.  o.)



Drucksache 16/4027 – 44 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode
dürfte  kaum  ein  ausreichender  Schutz  zugunsten  des  Be-
 amten  sein,  da  sich  die  übrigen  finanziellen  Leistungen
 (variable  Besoldungsleistungen,  Krankenfürsorge,  Ver-
 sorgung)  in  Zukunft  ganz  erheblich  unterscheiden  kön-
 nen  und  werden,  so  dass  trotz  vergleichbarer  Grundge-
 hälter  die  Versetzung  für  den  Beamten  ganz  erhebliche
 finanzielle  Nachteile  haben  kann.  Eine  sinnvolle  bundes-
 einheitliche  Regelung  Dienstherrn  übergreifender  Ab-
 ordnungen  und  Versetzungen  unter  der  künftigen  Kom-
 petenzverteilung  im  Besoldungs-  und  Versorgungsrecht
 wird möglicherweise nicht mehr realisierbar sein.

 4.  Zu §  20

 §  20 ist zu streichen.

 B e g r ü n d u n g

 Bei  der  Regelung  der  Verteilung  der  Versorgungslasten
 bei  Dienstherrenwechsel  handelt  sich  nicht  um  eine  aus-
 schließlich  statusrechtliche  Regelung,  sondern  um  eine  in
 das  Versorgungsrecht  und  die  Finanzbeziehungen  zwi-
 schen  verschiedenen  Dienstherrn  hineingreifende  Vor-
 schrift.  Dafür  hat  der  Bund  nach  Umsetzung  der  Födera-
 lismusreform keine Gesetzgebungskompetenz.

 5.  Zu §  21 Abs.  1 Nr.  1

 In  §  21  Abs.  1  Nr.  1  sind  nach  den  Wörtern  „ohne  Dienst-
 herrneigenschaft“  die  Wörter  „oder  bei  einer  öffent-
 lich-rechtlichen Religionsgemeinschaft“ einzufügen.

 B e g r ü n d u n g

 Durch  die  Ergänzung  soll  klargestellt  werden,  dass  der
 Anwendungsbereich  der  Vorschrift  mit  dem  Anwen-
 dungsbereich  der  bisherigen  Vorschrift  des  §  123a  BRRG
 übereinstimmt  und  trotz  ihrer  Dienstherrneigenschaft
 auch  die  öffentlich-rechtlichen  Religionsgemeinschaften
 erfasst.

 Als  Kriterium  zur  Abgrenzung,  bei  welchen  Institutionen
 eine  Zuweisung  möglich  ist,  diente  bisher  der  Anwen-
 dungsbereich  des  Beamtenrechtsrahmengesetzes,  von
 dem  die  öffentlich-rechtlichen  Religionsgemeinschaften
 nicht  erfasst  sind  (§  135  Satz  1  BRRG).  Nach  §  123a
 BRRG  können  Beamte  in  den  Ländern  daher  auch  bei
 den  öffentlich-rechtlichen  Religionsgemeinschaften  zu-
 gewiesen werden.

 Künftig  wird  der  Bund  nicht  unter  den  Anwendungs-
 bereich  des  Beamtenstatusgesetzes  fallen.  Da  eine  Zu-
 weisung  an  den  Bund  nicht  möglich  sein  soll,  muss  auf
 das  bisherige  Abgrenzungskriterium  verzichtet  werden.
 Es  soll  stattdessen  die  Art  der  Einrichtung  genannt  wer-
 den, bei der eine Zuweisung möglich ist.

 Dabei  ergibt  sich  ein  schwieriges,  nur  bei  vertiefter
 Kenntnis  der  verfassungsrechtlichen  Lage  lösbares
 Abgrenzungsproblem:  Der  Begriff  der  Dienstherrneigen-
 schaft  nach  Absatz  1  Nr.  1  erfasst  auch  den  Bund  und  ist
 daher  weiter  als  der  Begriff  der  Dienstherrnfähigkeit
 nach  den  §§  1,  2  dieses  Gesetzes.  Andererseits  sind  die
 öffentlich-rechtlichen  Religionsgemeinschaften  zwar
 Dienstherren,  bei  genauer  Auslegung  allerdings  nicht
 Dienstherren  im  Sinne  der  Nummer  1,  weil  dieser  Begriff
 nur  die  Dienstherren  nach  klassischem  öffentlichem
 Dienstrecht erfasst.

 Das  Beamtenstatusgesetz  wird  künftig  von  vielen  Dienst-
 herren  in  den  Ländern  unmittelbar  angewandt  werden.  Es
 ist  deshalb  ein  Bedürfnis  der  Praxis  klarzustellen,  dass
 eine  Zuweisung  beim  Bund  als  Dienstherrn  zwar  ausge-
 schlossen,  eine  Zuweisung  bei  einer  öffentlich-recht-
 lichen  Religionsgemeinschaft  trotz  ihrer  Eigenschaft  als
 kirchlicher Dienstherr hingegen weiterhin möglich ist.

 6.  Zu §  23 Abs.  2a – neu –

 In  §  23  ist  nach  Absatz  2  folgender  Absatz  2a  einzufügen:

 „(2a)  Die  Beamtin  oder  der  Beamte  ist  mit  der  Beru-
 fung  in  ein  Beamtenverhältnis  auf  Zeit  aus  einem  anderen
 Beamtenverhältnis  bei  demselben  Dienstherrn  entlassen,
 soweit  das  Landesrecht  keine  abweichenden  Regelungen
 trifft.“

 B e g r ü n d u n g

 Die  Beendigung  des  Beamtenverhältnisses  durch  Entlas-
 sung  gehört  zu  den  elementaren  statusrechtlichen  Rege-
 lungen.  Da  in  dem  Gesetzentwurf  insgesamt  die  Entlas-
 sung  als  Beendigungsgrund  geregelt  ist,  stellt  sich  die
 Frage,  ob  dem  Landesgesetzgeber  hier  noch  Spielräume
 für  eigenständige  Entlassungstatbestände  bleiben.  Dies
 ist  im  Hinblick  auf  die  genannte  hohe  Statusrelevanz  eher
 zweifelhaft.  Es  muss  daher  eine  dem  früheren  §  98
 BRRG entsprechende Regelung aufgenommen werden.

 7.  Zu §  23 Abs.  3

 In  §  23  Abs.  3  sind  die  Wörter  „oder  mit  Beendigung  der
 vorübergehend  wahrgenommenen  Aufgaben“  zu  strei-
 chen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  Entlassung  aus  dem  Beamtenverhältnis  auf  Widerruf
 kraft  Gesetzes  ist  hinsichtlich  der  Bedingung  „Beendi-
 gung  der  vorübergehend  wahrgenommenen  Aufgaben“
 eine  zu  unbestimmte  Regelung.  In  der  Regel  wird  es  einer
 Feststellung  bedürfen,  dass  die  vorübergehend  wahrge-
 nommenen Aufgaben beendet sind.

 Vielmehr  ist  bei  Beamtenverhältnissen  auf  Widerruf,  die
 nach  §  4  Nr.  3  Buchstabe  b  zur  vorübergehenden  Wahr-
 nahme  hoheitlicher  Aufgaben  begründet  werden,  die  Ent-
 lassung  durch  Verwaltungsakt  sinnvoll  und  nach  §  24
 Abs.  4  BeamtStG  auch  jederzeit  möglich.  Damit  kann  der
 Dienstherr  entscheiden,  wann  die  wahrgenommenen
 Aufgaben  tatsächlich  beendet  sind  und  somit  die  Voraus-
 setzung  für  das  auf  Widerruf  begründete  Beamtenver-
 hältnis entfällt.

 8.  Zu §  31 Abs.  1 Satz  2 – neu –

 Dem §  31 Abs.  1 ist folgender Satz anzufügen:

 „Die  Ämter  nach  Satz  1  sind  durch  Landesrecht  zu  be-
 stimmen.“

 B e g r ü n d u n g

 Es  bedarf  der  ausdrücklichen  Klarstellung  im  Gesetzes-
 text,  dass  die  Ämter  der  „politischen  Beamten“  durch  den
 Landesgesetzgeber  festzulegen  sind.  Aus  dem  bisherigen
 Gesetzestext  wird  nicht  hinreichend  deutlich,  dass  dies
 keine  Frage  der  Auslegung  durch  den  Rechtsanwender
 ist.
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9.  Zu §  32 Abs.  2 Satz  2 – neu –

 Dem §  32 Abs.  2 ist folgender Satz anzufügen:

 „Für  erneute  Berufungen  nach  Satz  1,  die  weniger  als
 fünf  Jahre  vor  Erreichen  der  Altersgrenze  (§  26)  wirk-
 sam  würden,  können  durch  Landesrecht  abweichende
 Regelungen getroffen werden.“

 B e g r ü n d u n g

 Aus  der  Vorschrift  des  §  32  Abs.  2  folgt  nicht  nur  ein
 Reaktivierungsanspruch  für  die  Beamtin  oder  den  Be-
 amten,  sondern  gleichzeitig  eine  uneingeschränkte  Re-
 aktivierungspflicht  seitens  des  Dienstherrn.  Diese  strin-
 gente Regelung wird grundsätzlich begrüßt.

 Bei  der  in  §  32  Abs.  2  genannten  Eignung  ist  zu  berück-
 sichtigen,  dass  Beamtinnen  und  Beamte  stets  für  ein
 Amt  geeignet  sind,  das  dem  zuletzt  innegehabten  Amt
 ihrer Laufbahn entspricht.

 Ein  Vertrauensschutz  der  in  den  einstweiligen  Ruhe-
 stand  versetzten  Beamtin  oder  des  in  den  einstweiligen
 Ruhestand  versetzten  Beamten  auf  Verbleiben  im  einst-
 weiligen  Ruhestand  besteht  nicht.  Jedoch  kann  es  für  die
 Dienststellen  zu  unsachgemäßen  Besetzungsnotwendig-
 keiten kommen, da die Vorschrift ausnahmslos gilt.

 Soweit  es  sich  um  lebensältere  Personen  im  Sinne  der
 vorgeschlagenen  ergänzenden  Regelung  handelt,  die
 sich  zudem  u.  U.  bereits  längere  Zeit  im  einstweiligen
 Ruhestand  befunden  haben,  können  sich  in  der  Wirkung
 auf  die  jeweilige  Organisation  erhebliche  Probleme  er-
 geben,  insbesondere  bei  der  Besetzung  von  Ämtern  mit
 leitender  Funktion  (beispielsweise  Behördenleitungen)
 oder  bei  der  Besetzung  von  Dienstposten  mit  notwendi-
 gem hochspezialisierten Fachwissen.

 Mit  der  vorgeschlagenen  Ergänzung  der  Vorschrift  wird
 es  dem  Landesrecht  ermöglicht,  für  den  genannten  Per-
 sonenkreis  in  einem  engen  Rahmen  entsprechend  der
 vorstehenden  Gründe  weitergehende  Regelungen  zu
 treffen, die diesen Besonderheiten Rechnung tragen.

 10.  Zu §  32 Abs.  3 – neu –

 Dem §  32 ist folgender Absatz 3 anzufügen:

 „(3) §  30 Abs.  6 gilt entsprechend.“

 B e g r ü n d u n g

 Für  Beamtinnen  und  Beamte  auf  Lebenszeit  im  Sinne
 des  §  31  Abs.  1  gilt  §  30  Abs.  6  entsprechend  (§  30
 Abs.  3  Satz  2).  Danach  gilt  das  frühere  Beamtenverhält-
 nis  bei  erneuter  Berufung  der  nach  §  31  Abs.  1  in  den
 einstweiligen  Ruhestand  versetzten  Beamtinnen  und
 Beamten als fortgesetzt.

 Eine  entsprechende  Regelung  für  in  den  einstweiligen
 Ruhestand  versetzte  Beamtinnen  und  Beamte  auf  Le-
 benszeit  im  Sinne  des  §  32  Abs.  1  fehlt.  Ein  sachlicher
 Grund,  der  in  der  Frage  der  Fortsetzung  des  früheren
 Beamtenverhältnisses  eine  Differenzierung  gegenüber
 den  Beamtinnen  und  Beamten  auf  Lebenszeit  nach  §  31
 Abs.  1  gebieten  würde,  ist  nicht  erkennbar.  §  32  ist  da-
 her wie vorgeschlagen zu ändern.

 11.  Zu §  39 Abs.  1a – neu –

 In  §  39  ist  nach  Absatz  1  folgender  Absatz  1a  einzu-
 fügen:

 „(1a)  In  den  Fällen,  in  denen  Beamtinnen  und  Beamte
 erklären,  dass  sie  aus  Glaubens-  oder  Gewissensgrün-
 den  keinen  Eid  leisten  wollen,  kann  für  diese  an  Stelle
 des Eides ein Gelöbnis zugelassen werden.“

 B e g r ü n d u n g

 Der  Gesetzentwurf  trägt  den  Personen  im  Sinne  der
 Ergänzung  nicht  ausreichend  Rechnung,  die  aufgrund
 ihrer  Religion  keinen  Eid  leisten  wollen.  Auch  aufgrund
 von  Landesrecht  wäre  keine  Berücksichtigung  der  dies-
 bezüglichen  Belange  möglich,  da  im  BeamtStG  eine
 abschließende  Regelung  über  die  Notwendigkeit  der
 Eidesleistung  sowie  der  Ausnahme  (Absatz  2  –  alt)  vor-
 gesehen ist.

 Von  Personen,  die  zu  Recht  aus  Glaubens-  und  Gewis-
 sensgründen  die  Leistung  eines  Eides  verweigern,  kann
 zwar  ein  feierliches  Versprechen  verlangt  werden,  das
 inhaltlich  der  Eidesformel  entspricht,  allerdings  muss
 dieses  Versprechen  nicht  in  Form  eines  Eides  abgegeben
 werden.  Nach  Artikel  4  GG  besteht  die  rechtliche  Not-
 wendigkeit  zur  Glaubens-  und  Gewissensfreiheit,  so
 dass  die  Abhaltung  eines  Gelöbnisses  denen  zuzubilli-
 gen  ist,  die  sich  sonst  in  ihrer  Religionsfreiheit  be-
 schränkt  sähen.  Im  Ausnahmefall  tritt  die  beamtenrecht-
 liche  Pflicht  zur  Leistung  eines  Diensteides  hinter  das
 Grundrecht  der  Glaubens-  und  Gewissensfreiheit  zu-
 rück.  Der  Vorrang  der  Glaubens-  und  Gewissensfreiheit
 modifiziert  ggf.  die  beamtenrechtliche  Eidespflicht  da-
 hin,  dass  der  Beamte  statt  der  Worte  „Ich  schwöre“  eine
 andere,  mit  seinem  Glauben  und  Gewissen  vereinbare
 Form der Beteuerung gebrauchen kann.

 Derzeit  enthalten  alle  Beamtengesetze  eine  dementspre-
 chende  Regelung.  Es  bedarf  einer  Ergänzung  des  Beam-
 tenstatusgesetzes  (BeamtStG).  Durch  den  Ersatz  des
 Diensteides  durch  ein  inhaltlich  entsprechendes  Gelöb-
 nis  wird  dem  mit  dem  Diensteid  verfolgten  Zweck  unter
 besonderer  Berücksichtigung  des  Glaubens  der  Beam-
 tinnen und Beamten entsprochen.

 12.  Zu §  41

 §  41 ist wie folgt zu fassen:

 „§  41
 Nebentätigkeit

 Eine  Nebentätigkeit  kann  unter  Erlaubnis-  oder  Ver-
 botsvorbehalt gestellt werden.“

 B e g r ü n d u n g

 Die  Entwurfsfassung  der  Vorschrift  über  Nebentätig-
 keiten  schreibt  den  Ländern  einen  Verfahrensstandard
 vor,  indem  sie  dazu  verpflichtet,  für  die  Bewilligung  von
 Nebentätigkeiten  grundsätzlich  ein  Genehmigungs-
 verfahren  vorzusehen.  Die  zwingende  Vorgabe  eines
 Verfahrensstandards  steht  dem  Ziel  der  Föderalismus-
 reform,  bürokratische  Hemmnisse  abzubauen,  entgegen.

 Der  Regelungsvorschlag  berücksichtigt,  dass  Beamte
 nach  Artikel  2  Abs.  1,  Artikel  12  Abs.  1  GG  zur  Aus-
 übung  von  Nebentätigkeiten  grundsätzlich  berechtigt
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sind.  Diese  Rechte  können  jedoch  im  Hinblick  auf  die
 Hingabe-  und  Treuepflicht  des  Beamten  nach  Artikel  33
 Abs.  5  GG  eingeschränkt  werden.  Bestimmte  Tätig-
 keiten  stehen  dabei  unter  besonderem  verfassungsrecht-
 lichen  Schutz  (z.  B.  Artikel  5  Abs.  3,  Artikel  9  Abs.  3  GG).

 Welchen  Einschränkungen  die  Ausübung  von  Nebentä-
 tigkeiten  im  Einzelnen  unterliegt,  soll  ebenso  den  Län-
 dern  zur  Regelung  überlassen  bleiben  wie  die  Ausge-
 staltung des Verfahrens.

 13.  Zu §  48 Abs.  2

 §  48 Abs.  2 ist wie folgt zu fassen:

 „(2)  Bei  Ruhestandsbeamtinnen  und  -beamten  oder
 früheren  Beamtinnen  und  Beamten  mit  Versorgungs-
 bezügen  gilt  es  als  Dienstvergehen,  wenn  sie  sich  gegen
 die  freiheitliche  demokratische  Grundordnung  im  Sinne
 des  Grundgesetzes  betätigen  oder  an  Bestrebungen  teil-
 nehmen,  die  darauf  abzielen,  den  Bestand  oder  die
 Sicherheit  der  Bundesrepublik  Deutschland  zu  beein-
 trächtigen,  oder  wenn  sie  schuldhaft  gegen  die  in  den
 §§  38,  42  und  43  bestimmten  Pflichten  verstoßen.  Bei
 sonstigen  früheren  Beamtinnen  und  Beamten  gilt  es  als
 Dienstvergehen,  wenn  sie  schuldhaft  gegen  die  in  den
 §§  38,  42  und  43  bestimmten  Pflichten  verstoßen.  Für
 Beamtinnen  und  Beamte  nach  den  Sätzen  1  und  2  kön-
 nen  durch  Landesrecht  weitere  Handlungen  festgelegt
 werden, die als Dienstvergehen gelten.“

 B e g r ü n d u n g

 Die  disziplinarrechtlichen  Vorschriften  des  Bundes  und
 der  Länder  sehen  vor,  dass  auch  solche  früheren  Beam-
 ten,  die  sich  weder  im  Ruhestand  befinden  noch  in  einer
 sonstigen  versorgungsrechtlichen  Beziehung  zu  ihrem
 früheren  Dienstherrn  stehen,  für  den  schuldhaften  Ver-
 stoß  gegen  nachwirkende  beamtenrechtliche  Pflichten
 dienstrechtlich  belangt  werden  können,  wenn  sie  ein
 neues  Beamtenverhältnis  begründet  haben.  Diese  Rege-
 lungen  sind  von  der  Öffnungsklausel  des  Absatzes  2
 Satz  2  für  die  Gesetzgebung  der  Länder  nicht  erfasst
 und wären künftig bundesrechtswidrig.

 Praktische  Bedeutung  haben  diese  Regelungen  vor
 allem  für  Beamte  auf  Widerruf  im  Vorbereitungsdienst,
 die  regelmäßig  mit  Abschluss  ihrer  Ausbildung  aus  dem
 Beamtenverhältnis  ausscheiden  und  alsbald  ein  neues
 Beamtenverhältnis  auf  Probe  bei  ihrem  künftigen
 Dienstherrn  begründen.  Verstößt  ein  solcher  Beamter
 nach  Beendigung  seines  Beamtenverhältnisses  auf  Wi-
 derruf  z.  B.  gegen  die  nachwirkende  Verschwiegen-
 heitspflicht  nach  §  38  BeamtStG  und  wird  er  danach
 zum  Beamten  auf  Probe  ernannt,  kann  er  für  den  Pflich-
 tenverstoß  nur  auf  der  Grundlage  der  genannten  Vor-
 schriften  dienstrechtlich  belangt  werden.  Gleiches  gilt
 für  Beamte  auf  Zeit  oder  sonstige  Beamte,  bei  denen
 mehrere Beamtenverhältnisse aufeinander folgen.

 Es  handelt  sich  bei  den  genannten  Vorschriften  –  entge-
 gen  ihrem  Standort  im  Disziplinarverfahrensrecht  –  um
 Regelungen  des  materiellen  Disziplinarrechts,  indem
 der  Begriff  des  Dienstvergehens  erweitert  wird.  Künftig
 soll  daher  eine  entsprechende  Regelung  im  Beamtensta-
 tusgesetz  vorgesehen  werden  (Satz  2).  Die  danach  erfor-
 derliche  Anpassung  in  den  Disziplinargesetzen  und

 -ordnungen  der  Länder  kann  im  Zuge  der  allgemeinen
 Anpassung an das Beamtenstatusgesetz erfolgen.

 Zugleich  sollen  die  Vorschriften  inhaltlich  berichtigt
 werden:  Bisher  wird  auf  den  für  Ruhestandsbeamte  gel-
 tenden  Dienstvergehensbegriff  verwiesen,  der  auch  Ver-
 stöße  gegen  die  beamtenrechtliche  Pflicht  zur  Verfas-
 sungstreue  umfasst.  Diese  Pflicht  wirkt  jedoch  bei
 früheren  Beamten,  die  in  keiner  versorgungsrechtlichen
 Beziehung  zu  ihrem  früheren  Dienstherrn  stehen,  nicht
 nach.  Bei  diesen  Beamten  soll  der  Begriff  des  Dienst-
 vergehens  daher  auf  Verstöße  gegen  diejenigen  Pflich-
 ten  beschränkt  werden,  die  für  alle  früheren  Beamten
 gelten.

 Außerdem  soll  schon  im  Wortlaut  klargestellt  werden,
 dass  –  wie  bei  den  aktiven  Beamten  (Absatz  1)  –  nur
 schuldhafte Pflichtverstöße als Dienstvergehen gelten.

 Schließlich  soll  auch  die  Öffnungsklausel  für  die  Ge-
 setzgebung  der  Länder  auf  frühere  Beamte  ohne  versor-
 gungsrechtliche  Beziehung  zu  ihrem  früheren  Dienst-
 herrn erweitert werden.

 14.  Zu Abschnitt 9a – neu –  (§  62a – neu)

 Nach  Abschnitt  9  ist  folgender  Abschnitt  9a  einzufügen:

 „Abschnitt 9a

 Sonderregelungen für wissenschaftliches
 Hochschulpersonal

 §  62a
 Sonderregelungen für Hochschullehrerinnen

 und Hochschullehrer

 Abweichend  von  den  §§  14  und  15  können  Hoch-
 schullehrerinnen  und  Hochschullehrer  nur  mit  ihrer
 Zustimmung  in  den  Bereich  eines  Dienstherrn  eines  an-
 deren  Landes  oder  des  Bundes  abgeordnet  oder  versetzt
 werden.  Abordnung  oder  Versetzung  im  Sinne  von
 Satz  1  sind  auch  ohne  Zustimmung  der  Hochschullehre-
 rinnen  oder  Hochschullehrer  zulässig,  wenn  die  Hoch-
 schule  oder  die  Hochschuleinrichtung,  an  der  sie  tätig
 sind,  aufgelöst  oder  mit  einer  anderen  Hochschule  zu-
 sammengeschlossen  wird  oder  wenn  die  Studien-  oder
 Fachrichtung,  in  der  sie  tätig  sind,  ganz  oder  teilweise
 aufgehoben  oder  an  eine  andere  Hochschule  verlegt
 wird;  in  diesen  Fällen  beschränkt  sich  eine  Mitwirkung
 der  aufnehmenden  Hochschule  oder  Hochschuleinrich-
 tung  bei  der  Einstellung  auf  eine  Anhörung.  Die  Vor-
 schriften  über  den  einstweiligen  Ruhestand  sind  auf
 Hochschullehrerinnen  und  Hochschullehrer  nicht  anzu-
 wenden.“

 A l s  F o l g e

 ist §  63 Abs. 8 wie folgt zu fassen:

 ,(8)  Das  Hochschulrahmengesetz  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  vom  19.  Januar  1999  (BGBl.  I  S.  18),
 zuletzt  geändert  durch  Artikel  1  des  Gesetzes  vom
 27.  Dezember  2004  (BGBl.  I  S.  3835),  wird  wie  folgt
 geändert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu §  46 wird gestrichen.
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b)  Die Angabe zu §  49 wird wie folgt gefasst:

 „§  49  Anwendung  der  Vorschriften  des  Beam-
 tenstatusgesetzes“.

 2.  §  46 wird aufgehoben.

 3.  In  §  49  wird  das  Wort  „Beamtenrechtsrahmengeset-
 zes“  jeweils  durch  das  Wort  „Beamtenstatusgeset-
 zes“ ersetzt.

 4.  In §  50 werden die Absätze 1 und 2 aufgehoben.‘

 B e g r ü n d u n g

 Hochschullehrerinnen  und  Hochschullehrer  haben  auf-
 grund  der  ihnen  gewährleisteten  Lehr-  und  Forschungs-
 freiheit  besondere  Statusrechte.  Der  Gesetzentwurf  ver-
 sucht,  diesem  Umstand  in  Abschnitt  10  §  63  Abs.  8
 durch  Änderung  des  Hochschulrahmengesetzes  Rech-
 nung  zu  tragen.  Jedoch  geht  die  Regelung  zum  einen  in-
 haltlich  nicht  weit  genug,  zum  anderen  befindet  sie  sich
 am falschen Regelungsstandort.

 §  50  Abs.  2  des  Hochschulrahmengesetzes  enthält  der-
 zeit  Regelungen,  unter  welchen  Voraussetzungen  Hoch-
 schullehrerinnen  und  Hochschullehrer  abgeordnet  oder
 versetzt  werden  können.  Die  gegenüber  den  Abord-
 nungs-  und  Versetzungsregelungen  im  allgemeinen
 Beamtenrecht  engeren  Voraussetzungen  folgen  aus
 der  in  Artikel  5  Abs.  3  GG  begründeten  Lehr-  und
 Forschungsfreiheit  von  Hochschullehrerinnen  und  Hoch-
 schullehrern.  Diese  vor  dem  verfassungsrechtlichen
 Hintergrund  zu  sehenden  Einschränkungen  muss  es
 künftig  auch  bei  länderübergreifenden  Abordnungen
 oder  Versetzungen  geben.  Die  Regelungen  der  §§  14
 und  15  BeamtStG  können  deshalb  nicht  ohne  weiteres
 auf  Hochschullehrerinnen  und  Hochschullehrer  ange-
 wandt werden.

 Es  reicht  nicht,  bloß  die  Anwendung  des  BeamtStG  bei
 der  Abordnung  und  Versetzung  auszuschließen.  Es  be-
 darf  vielmehr  einer  positiven  Regelung  der  Abord-
 nungs-  und  Versetzungsvoraussetzungen,  um  zu  ge-
 währleisten,  dass  das  abgebende  und  das  aufnehmende
 Land nach denselben Kriterien handeln.

 Eine  Abordnung  und  Versetzung  ist  zwischen  den  Län-
 dern  durchaus  im  Bereich  des  Möglichen;  so  wurden  in
 Berlin  und  Brandenburg  bereits  konkrete  Überlegungen
 zur  Zusammenführung  von  Teilen  von  Hochschulen  an-
 gestellt.

 Der  von  dem  Gesetzentwurf  gewählte  Regelungsstand-
 ort  für  die  Sonderregelung  über  den  einstweiligen  Ruhe-
 stand  von  Hochschullehrerinnen  und  Hochschullehrern
 im  Hochschulrahmengesetz  ist  systematisch  falsch.  Es
 handelt  sich  um  eine  statusrechtliche  Regelung,  die  in
 das  BeamtStG  gehört.  Im  Hochschulrahmengesetz  soll-
 ten  keine  inhaltlichen  Änderungen  mehr  vorgenommen
 werden,  da  das  Rahmenrecht  wegfällt  und  künftiges
 Bundesrecht  systematisch  so  geordnet  sein  sollte,  dass
 klar  erkennbar  ist,  in  welche  Gesetzgebungszuständig-
 keit das Recht fällt.

 Die  Aufnahme  von  Regelungen  zu  den  Statusrechten
 von  Hochschullehrerinnen  und  Hochschullehrern  im
 Hochschulrahmengesetz  hätte  in  absehbarer  Zeit  eine
 weitere  Gesetzesänderung  zur  Folge.  Spätestens  mit

 dem  Außerkraftsetzen  dieses  Gesetzes  müssten  die  auf
 Dauer  angelegten  Regelungen  für  Hochschullehrerin-
 nen  und  Hochschullehrer  in  ein  anderes  Gesetz  über-
 nommen  werden  (vgl.  Schreiben  des  Bundesministe-
 riums  für  Bildung  und  Forschung  vom  13.  Oktober
 2006,  Nr.  2).  Es  sollte  deshalb  bereits  jetzt  der  endgül-
 tige Regelungsstandort gewählt werden.

 15.  Zu §  63 Abs.  10

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Verlauf  des  Gesetz-
 gebungsverfahrens  zu  prüfen,  ob  §  76  DRiG  aufgeho-
 ben werden sollte.

 B e g r ü n d u n g

 In  der  Begründung  zu  §  63  Abs.  10  BeamtStG-E  kommt
 zwar  die  Rechtsauffassung  der  Bundesregierung  zum
 Ausdruck,  dass  die  auf  das  vormalige  Rahmenrecht
 gestützten  Vorschriften  des  Dritten  Teils  des  Deutschen
 Richtergesetzes  für  die  Länder  als  Folge  der  Neuord-
 nung  der  Kompetenzen  im  Richterdienstrecht  nicht
 mehr  bindend  sind  und  die  Länder  von  ihnen  abweichen
 können.  Der  Begriff  der  Statusrechte  und  -pflichten,  für
 die  der  Bund  gemäß  Artikel  74  Abs.  1  Nr.  27  GG  nun-
 mehr  die  konkurrierende  Gesetzgebungskompetenz  be-
 sitzt, ist jedoch unscharf und auslegungsbedürftig.

 Es  erscheint  nicht  sachgerecht  und  entspricht  offenbar
 auch  nicht  dem  in  der  Entwurfsbegründung  zum  Aus-
 druck  kommenden  Regelungswillen,  die  Richter  für  die
 Frage  der  Altersgrenze  anders  zu  behandeln  als  die  Be-
 amten,  für  die  §  26  BeamtStG-E  weder  eine  Altersgren-
 ze  bestimmt  noch  Bestimmungen  über  das  Hinausschie-
 ben des Ruhestands enthält.

 Zur  Vermeidung  von  Rechtsunsicherheit  ist  es  daher  an-
 gezeigt,  §  76  DRiG  förmlich  aufzuheben,  um  den  Län-
 dern  Regelungen  auf  einer  gesicherten  Rechtsgrundlage
 zu  ermöglichen.  Die  Aufhebung  hat  zur  Folge,  dass  über
 §  71  DRiG  in  der  Fassung  von  §  63  Abs.  10  Beamt-
 StG-E  §  26  BeamtStG-E  entsprechend  gilt.  Ein  Bedarf
 für  eine  weitergehende  bundesgesetzliche  Regelung  ist
 nicht  erkennbar.  Die  verfassungsrechtlichen  Grenzen,
 die  sich  aus  der  Garantie  der  richterlichen  Unabhängig-
 keit  (Artikel  97  Abs.  1  GG)  ergeben,  sind  unabhängig
 von  einer  einfachrechtlichen  Regelung  des  Bundes  zu
 beachten.

 16.  Zu den §§  63 und 64

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsverfah-
 ren  zu  prüfen,  ob  sich  die  in  den  §§  63  und  64  vorgese-
 henen  Änderungen  bzw.  Aufhebungen  des  BRRG  und
 weiterer  Gesetze  im  Rahmen  der  Gesetzgebungskompe-
 tenz des Artikels 74 Abs.  1 Nr.  27 GG bewegen.

 B e g r ü n d u n g

 Es  ist  nicht  ersichtlich,  dass  dem  Bund  aufgrund  der
 Kompetenzneuregelung  des  Artikels  74  Abs.  1  Nr.  27
 GG  und  des  zugehörigen  Übergangsrechts  die  Befugnis
 zusteht,  Regelungen  des  BRRG  in  dem  Umfang  aufzu-
 heben,  wie  dies  in  den  §§  63  und  64  d.  E.  beabsichtigt  ist.

 Der  Bund  kann  danach  die  Statusrechte  der  Landes-
 beamten  mit  Ausnahme  der  Laufbahnen,  Besoldung  und
 Versorgung  regeln.  In  §  64  Abs.  2  d.  E.  hebt  der  Bund
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jedoch  weite  Teile  des  BRRG,  die  auch  umfangreiche
 Regelungen  zum  Laufbahnrecht  enthalten,  auf.  Dass
 dem  Bund  diese  Kompetenz  nach  dem  Übergangsrecht
 der  Artikel  125a  und  125b  GG  zusteht,  ist  nicht  ersicht-
 lich.  Recht,  das  als  Bundesrecht  erlassen  worden  ist,
 wegen  der  Kompetenzneuregelung  aber  nicht  mehr  als
 Bundesrecht  erlassen  werden  könnte,  gilt  als  Bundes-
 recht  fort  und  kann  nach  dem  Wortlaut  des  §  125a  GG
 nur  durch  Landesrecht  ersetzt  werden.  Die  Möglichkeit,
 dass  der  Bund  ursprünglich  durch  ihn  erlassenes  Bun-
 desrecht  jetzt  noch  selbst  aufheben  könnte,  sieht  das  GG
 nicht vor.

 17.  Zu den §§  63 und 64

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsverfah-
 ren  zu  prüfen,  ob  die  in  den  §§  63  und  64  vorgesehenen
 Änderungen  bzw.  Aufhebungen  anderer  Gesetze  besser
 in  einem  gesonderten  Artikel  im  Rahmen  eines  Mantel-
 gesetzes durchgeführt werden sollten.

 B e g r ü n d u n g

 Es  bestehen  Bedenken  hinsichtlich  der  Gesetzestechnik.
 Die  bei  Änderung,  Ablösung  oder  erstmaligem  Erlass
 eines  Stammgesetzes  notwendig  werdenden  Folgeände-
 rungen  (anderer  Gesetze)  sind  in  einem  gesonderten
 Artikel  zusammenzufassen.  Den  Schlussvorschriften
 des  Stammgesetzes  sind  insoweit  lediglich  Übergangs-
 regelungen  vorbehalten.  Vor  diesem  Hintergrund  dürfte
 der  Erlass  einer  Einzelnovelle  nicht  der  „gesetzestech-
 nisch“  korrekte  Weg  sein.  Hier  müsste  vielmehr  ein
 Mantelgesetz erlassen werden.

 18.  Zu §  64

 §  64 ist wie folgt zu fassen:

 „§  64
 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 (1)  Die  §§  26  und  51  treten  am  Tag  nach  der  Verkün-
 dung  in  Kraft.  Im  Übrigen  tritt  das  Gesetz  am  1.  Oktober
 2008 in Kraft.

 (2)  Die  §§  25  und  26  Abs.  3  sowie  die  §§  56  bis  56f  des
 Beamtenrechtsrahmengesetzes  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  31.  März  1999  (BGBl.  I  S.  654),  zu-
 letzt  geändert  durch  Artikel  5  des  Gesetzes  vom  21.  Juni
 2005  (BGBl.  I  S.  1818),  treten  mit  Inkrafttreten  der
 §§  26  und  51  außer  Kraft.  Im  Übrigen  tritt  das  Beamten-
 rechtsrahmengesetz  mit  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes
 nach  Absatz  1  Satz  2  außer  Kraft;  dies  gilt  nicht  für  Ka-
 pitel II und §  135 des Beamtenrechtsrahmengesetzes.“

 B e g r ü n d u n g

 Mit  dem  Inkrafttreten  dieses  Gesetzes  und  dem  Außer-
 krafttreten  des  Beamtenrechtsrahmengesetzes  tritt  für
 die  Rechtsanwender  die  im  allgemeinen  Beamtenrecht
 völlig  neue  Situation  ein,  dass  sowohl  das  Beamten-
 statusgesetz  als  auch  das  jeweilige  Landesbeamten-
 gesetz  –  je  nach  Fallgestaltung  auch  beide  nebeneinan-
 der  –  unmittelbar  anzuwenden  sind.  Dabei  gehen  die
 Regelungen  des  Beamtenstatusgesetzes  als  Bundesrecht
 entsprechenden  landesrechtlichen  Regelungen  vor.  Dies

 kann  zu  schwierigen  Abgrenzungsproblemen  und  Un-
 stimmigkeiten  zwischen  dem  neuen  Bundesrecht  und
 bisherigem Landesrecht führen.

 Den  Ländern  sollte  daher  genügend  Zeit  eingeräumt
 werden,  die  landesrechtlichen  Regelungen  nicht  nur
 vorübergehend  anzupassen,  sondern  entsprechend  der
 neuen  Verteilung  der  Gesetzgebungskompetenzen  im
 Beamtenrecht  neu  zu  gestalten,  um  den  Übergang  zum
 künftigen  Recht  in  einem  Schritt  vollziehen  zu  können
 und  nicht  für  eine  nur  begrenzte  Zeit  Übergangsregelun-
 gen  schaffen  und  anwenden  zu  müssen.  Bei  dem  vor-
 geschlagenen  Inkrafttreten  des  Beamtenstatusgesetzes
 zum  1.  Oktober  2008  bliebe  den  Ländern  genügend  Zeit,
 die  neuen  beamtenrechtlichen  Regelungen  zum  1.  Janu-
 ar  2009  in  Kraft  zu  setzen.  Bis  dahin  könnte  auch  der
 Wegfall  des  beamtenrechtlichen  Instituts  der  Anstellung
 nach  §  8  Abs.  1  und  3  durch  die  Änderung  landesrecht-
 licher Vorschriften vorbereitet werden.

 In  einzelnen  Regelungsbereichen  soll  den  Landes-
 gesetzgebern  künftig  ein  größerer  Handlungsspielraum
 eingeräumt  werden  als  bisher  durch  das  Beamtenrechts-
 rahmengesetz.  Soweit  nach  der  Föderalismusreform  den
 Ländern  die  Gesetzgebungskompetenz  zusteht,  können
 sie  die  Regelungen  des  Beamtenrechtsrahmengesetzes
 durch  eigene,  landesrechtliche  Regelungen  ersetzen
 (Artikel  125a  GG).  Soweit  jedoch  auch  weiterhin  dem
 Bund  die  Gesetzgebungskompetenz  zusteht,  bleiben  die
 Länder  auch  dann  an  die  Regelungen  des  Beamten-
 rechtsrahmengesetzes  gebunden  (Artikel  125b  GG),
 wenn  der  Bund  das  Beamtenstatusgesetz  beschlossen
 und  darin  Regelungen  getroffen  hat,  die  den  Ländern
 einen  größeren  Handlungsspielraum  als  bisher  einräu-
 men  sollen.  In  diesen  Fällen  wäre  es  unbillig,  die  Länder
 bis  zum  allgemeinen  Inkrafttreten  des  Beamtenstatus-
 gesetzes  an  den  bisherigen  Regelungen  festzuhalten.
 Dies  gilt  insbesondere  dann,  wenn  die  Länder  ein  be-
 rechtigtes  Interesse  daran  haben,  einzelne  Bereiche  des
 Beamtenrechts  bereits  vor  dem  allgemeinen  Inkraft-
 treten  des  Beamtenstatusgesetzes  unter  Abweichung
 vom Beamtenrechtsrahmengesetz zu regeln.

 Dies  gilt  in  besonderem  Maße  für  neue  Regelungen  über
 den  Eintritt  in  den  Ruhestand,  die  aus  verfassungsrecht-
 lichen  Gründen  (Vertrauensschutz)  regelmäßig  erst  nach
 einer  gewissen  Karenzzeit  greifen  können.  Ferner  eröff-
 net  das  sofortige  Inkrafttreten  des  §  51  größere  Hand-
 lungsspielräume  bei  der  Ausgestaltung  des  Personal-
 aktenrechts.  Absatz  1  Satz  1  sieht  daher  vor,  dass  die
 Regelungen  über  den  Eintritt  in  den  Ruhestand  wegen
 Erreichens  der  Altersgrenze  und  über  Personalakten  am
 Tag  nach  der  Verkündung  des  Gesetzes  in  Kraft  treten.
 Übergangsprobleme  sind  mit  diesem  vorgezogenen
 Inkrafttreten  nicht  verbunden,  da  die  heute  bestehenden
 landesrechtlichen  Regelungen  auch  auf  der  Grundlage
 der  §§  26  und  51  BeamtStG  ohne  Änderung  fortgelten
 können.

 Absatz  2  sieht  ein  dem  Absatz  1  entsprechendes,  gestaf-
 feltes  Außerkrafttreten  des  Beamtenrechtsrahmengeset-
 zes vor.
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